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Stellenausschreibungen 
 
 
 
 
Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Umwelt am Staat-
lichen Schulamt im Landkreis Rhön-Grabfeld 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Rhön-Grabfeld ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Umwelt zu besetzen. 
 
Sie wird hiermit zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich Lehrer und Lehrerinnen, die eine entsprechende fachliche Qualifikation nach-
weisen und fähig und bereit sind die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu übernehmen. 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Schulleiter/innen und Seminarleiter/innen können grundsätzlich nicht zu Fachberatern bestellt werden. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Mittelschulen vom 22.08.2019 (BayMBl. 2019 Nr. 384). 
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 22. April 2021 Nr. III.3-BO7128.0/8/2 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt 
(BayMBl. 2021 Nr.317 vom 12.05.2021).  
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
beim dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
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Zweitausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Umwelt am 
Staatlichen Schulamt im Landkreis Kitzingen 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Kitzingen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines 
Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Umwelt zu besetzen. 
 
Sie wird hiermit zur allgemeinen Bewerbung erneut ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich Lehrer und Lehrerinnen, die eine entsprechende fachliche Qualifikation nach-
weisen und fähig und bereit sind die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu übernehmen. 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Schulleiter/innen und Seminarleiter/innen können grundsätzlich nicht zu Fachberatern bestellt werden. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Mittelschulen vom 22.08.2019 (BayMBl. 2019 Nr. 384). 
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 22. April 2021 Nr. III.3-BO7128.0/8/2 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt 
(BayMBl. 2021 Nr.317 vom 12.05.2021).  
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
beim dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
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Stellenausschreibung für eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule 
öffnet sich“ (0,5 Stelle) an der Mittelschule Maroldsweisach 
 
Zur Verstärkung an der Mittelschule Maroldsweisach (Schulamtsbezirk Haßberge) suchen wir eine 
Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule öffnet sich“ – hier: 0,5 Stelle. 
 
Junge Menschen sind unsere Zukunft! Möchten Sie zusammen mit uns Kinder und Jugendliche stark 
und verantwortungsbewusst machen und sie auf einem Stück ihres Weges begleiten? Wenn Sie sich 
mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Team des pädagogischen Schulpersonals einbringen und Teil 
der Schulfamilie werden möchten, dann haben Sie die richtige Stelle gefunden! Im Rahmen des Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ sind Stellen für Schulsozialpädagoginnen / Schulsozialpädagogen 
(m/w/d) an allen Schularten zu besetzen. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
 
Information zur Einstellung 
 
Einstellung:   nächstmöglicher Zeitpunkt  Bewerbungsfrist: 20.03.2026 
    
 
Stammschule:  Mittelschule Maroldsweisach  Weitere Einsatz- ------- 
        schule: 
 
Vertragslaufzeit: unbefristet    Eingruppierung: TV-L S 11b 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie unterstützen die Lehrkräfte durch klassen- und gruppenbezogene Präventionsarbeit bei der schuli-
schen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Kernaufgaben: 
 

• Gewalt- und Mobbingprävention 

• Werte- und Persönlichkeitsbildung 

• Prävention sexuellen Missbrauchs 

• Förderung der Gesundheit und Suchtprävention 

• Förderung von Partizipation und Demokratie 

• Förderungen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

• Dokumentation der Einsatztätigkeiten 
 
Als Formen und Methoden kommen zum Einsatz:  
 

• Konzeption und Durchführung von Kurseinheiten für Schülerinnen und Schüler mit Methoden der 
Gewalt-, Mobbing- und Missbrauchsprävention, der interkulturellen Arbeit, der Erlebnispädagogik 
und der Medienerziehung 

• Mitwirkung bei Projekttagen, bei schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen für Eltern 

• Teilnahme als Begleitperson an Schülerfahrten 
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Wir bieten Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren Arbeitsplatz am gewünschten Einsatzort. 

• Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander und die Möglichkeit, zusammen mit der Schulfa-
milie pädagogische Impulse zu setzen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Einarbeitung durch umfassende Fortbildungsangebote und 
gut funktionierende Vernetzungsmöglichkeiten. 

• Darüber hinaus spezielle Fortbildungsangebote für Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpä-
dagogen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen. 

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) der Entgeltgruppe 
S11b und eine betriebliche Altersvorsorge. 

• Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche und ganzjähri-
ger Beschäftigung 30 Tage Urlaub pro vollem Kalenderjahr. Der konkrete Umfang des Urlaubsan-
spruchs ist abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage (der 24.12. und 
der 31.12. sind zusätzlich frei). 

• Vergünstigtes MVV- oder DB-Jobticket (soweit das Deutschlandticket nicht die kostengünstigere 
Variante ist). 

 
Ihr Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (Bachelor) 
 

• oder eine gleichwertige Qualifikation (erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Erzie-
hungswissenschaften oder Heilpädagogik mit einschlägiger Hochschulbildung oder eine erfolgrei-
che Lehramtsausbildung mit abgeschlossener Zweiter Staatsprüfung) mit einschlägiger Berufser-
fahrung 
 

• Idealerweise Erfahrungen in der gruppenpädagogischen Präventionsarbeit  
 

• Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 
 

• Selbständiges Arbeiten und Konfliktfähigkeit 
 

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, große Motivation und persönliches Engagement 
 
Auch Absolventinnen und Absolventen ohne Berufserfahrung sind grundsätzlich willkommen. 
 
Hinweise zur Einstellung/Bewerbung 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung nennen Sie uns bitte Ihren 
gewünschten Stundenumfang. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch 
einen Lebenslauf sowie ggf. den Nachweis über Praktika oder Arbeitszeugnisse enthält, die 
konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich bewerben. Wir können die Bewerbung sonst nicht zuord-
nen. 
 
Bewerbungen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 20.03.2026 an 
ralf.karg@reg-ufr.bayern.de.  
 
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument der  
E-Mail an oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Ltd. Regierungsschuldirektor Ralf Karg, Sachgebiet 40.1, Regierung von Unterfranken,  
Peterplatz 9, 97070 Würzburg.  
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Förderschulen sowie berufliche Schulen) finden 
Sie jeweils im Schulanzeiger der regional zuständigen Regierungen. 
 
Stellenausschreibungen für weitere Schulen (z.B. Realschulen, Gymnasien, FOS BOS) finden Sie auf 
der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
Auskünfte zu fachlichen Fragen erhalten Sie von: 
 
An der Regierung von Unterfranken: Ltd. RSchD Ralf Karg (Tel. 0931/380 1308) 
 
Am Staatsministerium für Unterricht und Kultus: OStRin Theresa Ostermeyer (Tel: 089/2186 1918) 
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Stellenausschreibung für eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule 
öffnet sich“ (0,5 Stelle) an der Mittelschule Haibach 
 
Zur Verstärkung an der Mittelschule Haibach (Schulamtsbezirk Aschaffenburg-Land) suchen wir eine 
Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule öffnet sich“ – hier: 0,5 Stelle. 
 
Junge Menschen sind unsere Zukunft! Möchten Sie zusammen mit uns Kinder und Jugendliche stark 
und verantwortungsbewusst machen und sie auf einem Stück ihres Weges begleiten? Wenn Sie sich 
mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Team des pädagogischen Schulpersonals einbringen und Teil 
der Schulfamilie werden möchten, dann haben Sie die richtige Stelle gefunden! Im Rahmen des Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ sind Stellen für Schulsozialpädagoginnen / Schulsozialpädagogen 
(m/w/d) an allen Schularten zu besetzen. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
 
Information zur Einstellung 
 
Einstellung:   nächstmöglicher Zeitpunkt  Bewerbungsfrist: 20.03.2026 
    
 
Stammschule:  Mittelschule Haibach   Weitere Einsatz- ------- 
        schule: 
 
Vertragslaufzeit: unbefristet    Eingruppierung: TV-L S 11b 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie unterstützen die Lehrkräfte durch klassen- und gruppenbezogene Präventionsarbeit bei der schuli-
schen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Kernaufgaben: 
 

• Gewalt- und Mobbingprävention 

• Werte- und Persönlichkeitsbildung 

• Prävention sexuellen Missbrauchs 

• Förderung der Gesundheit und Suchtprävention 

• Förderung von Partizipation und Demokratie 

• Förderungen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

• Dokumentation der Einsatztätigkeiten 
 
Als Formen und Methoden kommen zum Einsatz:  
 

• Konzeption und Durchführung von Kurseinheiten für Schülerinnen und Schüler mit Methoden der 
Gewalt-, Mobbing- und Missbrauchsprävention, der interkulturellen Arbeit, der Erlebnispädagogik 
und der Medienerziehung 

• Mitwirkung bei Projekttagen, bei schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen für Eltern 

• Teilnahme als Begleitperson an Schülerfahrten 
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Wir bieten Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren Arbeitsplatz am gewünschten Einsatzort. 

• Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander und die Möglichkeit, zusammen mit der Schulfa-
milie pädagogische Impulse zu setzen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Einarbeitung durch umfassende Fortbildungsangebote und 
gut funktionierende Vernetzungsmöglichkeiten. 

• Darüber hinaus spezielle Fortbildungsangebote für Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpä-
dagogen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen. 

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) der Entgeltgruppe 
S11b und eine betriebliche Altersvorsorge. 

• Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche und ganzjähri-
ger Beschäftigung 30 Tage Urlaub pro vollem Kalenderjahr. Der konkrete Umfang des Urlaubsan-
spruchs ist abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage (der 24.12. und 
der 31.12. sind zusätzlich frei). 

• Vergünstigtes MVV- oder DB-Jobticket (soweit das Deutschlandticket nicht die kostengünstigere 
Variante ist). 

 
Ihr Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (Bachelor) 
 

• oder eine gleichwertige Qualifikation (erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Erzie-
hungswissenschaften oder Heilpädagogik mit einschlägiger Hochschulbildung oder eine erfolgrei-
che Lehramtsausbildung mit abgeschlossener Zweiter Staatsprüfung) mit einschlägiger Berufser-
fahrung 
 

• Idealerweise Erfahrungen in der gruppenpädagogischen Präventionsarbeit  
 

• Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 
 

• Selbständiges Arbeiten und Konfliktfähigkeit 
 

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, große Motivation und persönliches Engagement 
 
Auch Absolventinnen und Absolventen ohne Berufserfahrung sind grundsätzlich willkommen. 
 
Hinweise zur Einstellung/Bewerbung 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung nennen Sie uns bitte Ihren 
gewünschten Stundenumfang. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch 
einen Lebenslauf sowie ggf. den Nachweis über Praktika oder Arbeitszeugnisse enthält, die 
konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich bewerben. Wir können die Bewerbung sonst nicht zuord-
nen. 
 
Bewerbungen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 20.02.2026 an 
ralf.karg@reg-ufr.bayern.de.  
 
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument der  
E-Mail an oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Ltd. Regierungsschuldirektor Ralf Karg, Sachgebiet 40.1, Regierung von Unterfranken,  
Peterplatz 9, 97070 Würzburg.  
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Förderschulen sowie berufliche Schulen) finden 
Sie jeweils im Schulanzeiger der regional zuständigen Regierungen. 
 
Stellenausschreibungen für weitere Schulen (z.B. Realschulen, Gymnasien, FOS BOS) finden Sie auf 
der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
Auskünfte zu fachlichen Fragen erhalten Sie von: 
 
An der Regierung von Unterfranken: Ltd. RSchD Ralf Karg (Tel. 0931/380 1308) 
 
Am Staatsministerium für Unterricht und Kultus: OStRin Theresa Ostermeyer (Tel: 089/2186 1918) 
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Stellenausschreibung für eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule 
öffnet sich“ (0,5 Stelle) an der Mittelschule Stockstadt 
 
Zur Verstärkung an der Mittelschule Stockstadt (Schulamtsbezirk Aschaffenburg-Land) suchen wir 
eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule öffnet sich“ – hier: 0,5 Stelle. 
 
Junge Menschen sind unsere Zukunft! Möchten Sie zusammen mit uns Kinder und Jugendliche stark 
und verantwortungsbewusst machen und sie auf einem Stück ihres Weges begleiten? Wenn Sie sich 
mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Team des pädagogischen Schulpersonals einbringen und Teil 
der Schulfamilie werden möchten, dann haben Sie die richtige Stelle gefunden! Im Rahmen des Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ sind Stellen für Schulsozialpädagoginnen / Schulsozialpädagogen 
(m/w/d) an allen Schularten zu besetzen. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
 
Information zur Einstellung 
 
Einstellung:   nächstmöglicher Zeitpunkt  Bewerbungsfrist: 20.03.2026 
    
 
Stammschule:  Mittelschule Stockstadt   Weitere Einsatz- ------- 
        schule: 
 
Vertragslaufzeit: unbefristet    Eingruppierung: TV-L S 11b 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie unterstützen die Lehrkräfte durch klassen- und gruppenbezogene Präventionsarbeit bei der schuli-
schen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Kernaufgaben: 
 

• Gewalt- und Mobbingprävention 

• Werte- und Persönlichkeitsbildung 

• Prävention sexuellen Missbrauchs 

• Förderung der Gesundheit und Suchtprävention 

• Förderung von Partizipation und Demokratie 

• Förderungen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

• Dokumentation der Einsatztätigkeiten 
 
Als Formen und Methoden kommen zum Einsatz:  
 

• Konzeption und Durchführung von Kurseinheiten für Schülerinnen und Schüler mit Methoden der 
Gewalt-, Mobbing- und Missbrauchsprävention, der interkulturellen Arbeit, der Erlebnispädagogik 
und der Medienerziehung 

• Mitwirkung bei Projekttagen, bei schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen für Eltern 

• Teilnahme als Begleitperson an Schülerfahrten 
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Wir bieten Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren Arbeitsplatz am gewünschten Einsatzort. 

• Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander und die Möglichkeit, zusammen mit der Schulfa-
milie pädagogische Impulse zu setzen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Einarbeitung durch umfassende Fortbildungsangebote und 
gut funktionierende Vernetzungsmöglichkeiten. 

• Darüber hinaus spezielle Fortbildungsangebote für Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpä-
dagogen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen. 

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) der Entgeltgruppe 
S11b und eine betriebliche Altersvorsorge. 

• Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche und ganzjähri-
ger Beschäftigung 30 Tage Urlaub pro vollem Kalenderjahr. Der konkrete Umfang des Urlaubsan-
spruchs ist abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage (der 24.12. und 
der 31.12. sind zusätzlich frei). 

• Vergünstigtes MVV- oder DB-Jobticket (soweit das Deutschlandticket nicht die kostengünstigere 
Variante ist). 

 
Ihr Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (Bachelor) 
 

• oder eine gleichwertige Qualifikation (erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Erzie-
hungswissenschaften oder Heilpädagogik mit einschlägiger Hochschulbildung oder eine erfolgrei-
che Lehramtsausbildung mit abgeschlossener Zweiter Staatsprüfung) mit einschlägiger Berufser-
fahrung 
 

• Idealerweise Erfahrungen in der gruppenpädagogischen Präventionsarbeit  
 

• Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 
 

• Selbständiges Arbeiten und Konfliktfähigkeit 
 

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, große Motivation und persönliches Engagement 
 
Auch Absolventinnen und Absolventen ohne Berufserfahrung sind grundsätzlich willkommen. 
 
Hinweise zur Einstellung/Bewerbung 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung nennen Sie uns bitte Ihren 
gewünschten Stundenumfang. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch 
einen Lebenslauf sowie ggf. den Nachweis über Praktika oder Arbeitszeugnisse enthält, die 
konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich bewerben. Wir können die Bewerbung sonst nicht zuord-
nen. 
 
Bewerbungen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 20.02.2026 an 
ralf.karg@reg-ufr.bayern.de.  
 
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument der  
E-Mail an oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Ltd. Regierungsschuldirektor Ralf Karg, Sachgebiet 40.1, Regierung von Unterfranken,  
Peterplatz 9, 97070 Würzburg.  
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Förderschulen sowie berufliche Schulen) finden 
Sie jeweils im Schulanzeiger der regional zuständigen Regierungen. 
 
Stellenausschreibungen für weitere Schulen (z.B. Realschulen, Gymnasien, FOS BOS) finden Sie auf 
der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
Auskünfte zu fachlichen Fragen erhalten Sie von: 
 
An der Regierung von Unterfranken: Ltd. RSchD Ralf Karg (Tel. 0931/380 1308) 
 
Am Staatsministerium für Unterricht und Kultus: OStRin Theresa Ostermeyer (Tel: 089/2186 1918) 
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Stellenausschreibung für eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule 
öffnet sich“ (0,5 Stelle) an der Fanny-König-Grundschule Würzburg 
 
Zur Verstärkung an der Fanny-König-Grundschule Würzburg (Schulamtsbezirk Würzburg) suchen wir 
eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule öffnet sich“ – hier: 0,5 Stelle. 
 
Junge Menschen sind unsere Zukunft! Möchten Sie zusammen mit uns Kinder und Jugendliche stark 
und verantwortungsbewusst machen und sie auf einem Stück ihres Weges begleiten? Wenn Sie sich 
mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Team des pädagogischen Schulpersonals einbringen und Teil 
der Schulfamilie werden möchten, dann haben Sie die richtige Stelle gefunden! Im Rahmen des Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ sind Stellen für Schulsozialpädagoginnen / Schulsozialpädagogen 
(m/w/d) an allen Schularten zu besetzen. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
 
Information zur Einstellung 
 
Einstellung:   nächstmöglicher Zeitpunkt  Bewerbungsfrist: 20.03.2026 
    
 
Stammschule:  Fanny-König-Grundschule  Weitere Einsatz- ------- 
   Würzburg    schule: 
 
Vertragslaufzeit: unbefristet    Eingruppierung: TV-L S 11b 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie unterstützen die Lehrkräfte durch klassen- und gruppenbezogene Präventionsarbeit bei der schuli-
schen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Kernaufgaben: 
 

• Gewalt- und Mobbingprävention 

• Werte- und Persönlichkeitsbildung 

• Prävention sexuellen Missbrauchs 

• Förderung der Gesundheit und Suchtprävention 

• Förderung von Partizipation und Demokratie 

• Förderungen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

• Dokumentation der Einsatztätigkeiten 
 
Als Formen und Methoden kommen zum Einsatz:  
 

• Konzeption und Durchführung von Kurseinheiten für Schülerinnen und Schüler mit Methoden der 
Gewalt-, Mobbing- und Missbrauchsprävention, der interkulturellen Arbeit, der Erlebnispädagogik 
und der Medienerziehung 

• Mitwirkung bei Projekttagen, bei schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen für Eltern 

• Teilnahme als Begleitperson an Schülerfahrten 
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Wir bieten Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren Arbeitsplatz am gewünschten Einsatzort. 

• Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander und die Möglichkeit, zusammen mit der Schulfa-
milie pädagogische Impulse zu setzen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Einarbeitung durch umfassende Fortbildungsangebote und 
gut funktionierende Vernetzungsmöglichkeiten. 

• Darüber hinaus spezielle Fortbildungsangebote für Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpä-
dagogen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen. 

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) der Entgeltgruppe 
S11b und eine betriebliche Altersvorsorge. 

• Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche und ganzjähri-
ger Beschäftigung 30 Tage Urlaub pro vollem Kalenderjahr. Der konkrete Umfang des Urlaubsan-
spruchs ist abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage (der 24.12. und 
der 31.12. sind zusätzlich frei). 

• Vergünstigtes MVV- oder DB-Jobticket (soweit das Deutschlandticket nicht die kostengünstigere 
Variante ist). 

 
Ihr Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (Bachelor) 
 

• oder eine gleichwertige Qualifikation (erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Erzie-
hungswissenschaften oder Heilpädagogik mit einschlägiger Hochschulbildung oder eine erfolgrei-
che Lehramtsausbildung mit abgeschlossener Zweiter Staatsprüfung) mit einschlägiger Berufser-
fahrung 
 

• Idealerweise Erfahrungen in der gruppenpädagogischen Präventionsarbeit  
 

• Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 
 

• Selbständiges Arbeiten und Konfliktfähigkeit 
 

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, große Motivation und persönliches Engagement 
 
Auch Absolventinnen und Absolventen ohne Berufserfahrung sind grundsätzlich willkommen. 
 
Hinweise zur Einstellung/Bewerbung 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung nennen Sie uns bitte Ihren 
gewünschten Stundenumfang. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch 
einen Lebenslauf sowie ggf. den Nachweis über Praktika oder Arbeitszeugnisse enthält, die 
konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich bewerben. Wir können die Bewerbung sonst nicht zuord-
nen. 
 
Bewerbungen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 20.02.2026 an 
ralf.karg@reg-ufr.bayern.de.  
 
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument der  
E-Mail an oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Ltd. Regierungsschuldirektor Ralf Karg, Sachgebiet 40.1, Regierung von Unterfranken,  
Peterplatz 9, 97070 Würzburg.  
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Förderschulen sowie berufliche Schulen) finden 
Sie jeweils im Schulanzeiger der regional zuständigen Regierungen. 
 
Stellenausschreibungen für weitere Schulen (z.B. Realschulen, Gymnasien, FOS BOS) finden Sie auf 
der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
Auskünfte zu fachlichen Fragen erhalten Sie von: 
 
An der Regierung von Unterfranken: Ltd. RSchD Ralf Karg (Tel. 0931/380 1308) 
 
Am Staatsministerium für Unterricht und Kultus: OStRin Theresa Ostermeyer (Tel: 089/2186 1918) 
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Stellenausschreibung für eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule 
öffnet sich“ (1,0 Stelle) an der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Mittelschule Iphofen – befristet bis 
30.11.2027 
 
Zur Verstärkung an der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Mittelschule Iphofen (Schulamtsbezirk Kitzingen)  
suchen wir eine Sozialpädagogische Fachkraft (m/w/d) im Programm „Schule öffnet sich“ – hier: 1,0 
Stelle mit Befristung. 
 
Junge Menschen sind unsere Zukunft! Möchten Sie zusammen mit uns Kinder und Jugendliche stark 
und verantwortungsbewusst machen und sie auf einem Stück ihres Weges begleiten? Wenn Sie sich 
mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Team des pädagogischen Schulpersonals einbringen und Teil 
der Schulfamilie werden möchten, dann haben Sie die richtige Stelle gefunden! Im Rahmen des Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ sind Stellen für Schulsozialpädagoginnen / Schulsozialpädagogen 
(m/w/d) an allen Schularten zu besetzen. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
 
Information zur Einstellung 
 
Einstellung:   nächstmöglicher Zeitpunkt Bewerbungsfrist: 20.03.2026 
    
 
Stammschule:  Mittelschule Iphofen  Weitere Einsatz- Grundschule Iphofen 
       schule:   (gemeinsame Schul- 
          leitung von GS und 
          MS) und Mittelschule 
          Buchbrunn 
 
Vertragslaufzeit: befristet bis 30.11.2027  Eingruppierung: TV-L S 11b 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie unterstützen die Lehrkräfte durch klassen- und gruppenbezogene Präventionsarbeit bei der schuli-
schen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Kernaufgaben: 
 

• Gewalt- und Mobbingprävention 

• Werte- und Persönlichkeitsbildung 

• Prävention sexuellen Missbrauchs 

• Förderung der Gesundheit und Suchtprävention 

• Förderung von Partizipation und Demokratie 

• Förderungen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

• Dokumentation der Einsatztätigkeiten 
 
Als Formen und Methoden kommen zum Einsatz:  
 

• Konzeption und Durchführung von Kurseinheiten für Schülerinnen und Schüler mit Methoden der 
Gewalt-, Mobbing- und Missbrauchsprävention, der interkulturellen Arbeit, der Erlebnispädagogik 
und der Medienerziehung 

• Mitwirkung bei Projekttagen, bei schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen für Eltern 

• Teilnahme als Begleitperson an Schülerfahrten 
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Wir bieten Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren Arbeitsplatz am gewünschten Einsatzort. 

• Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander und die Möglichkeit, zusammen mit der Schulfa-
milie pädagogische Impulse zu setzen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Einarbeitung durch umfassende Fortbildungsangebote und 
gut funktionierende Vernetzungsmöglichkeiten. 

• Darüber hinaus spezielle Fortbildungsangebote für Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpä-
dagogen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen. 

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) der Entgeltgruppe 
S11b und eine betriebliche Altersvorsorge. 

• Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche und ganzjähri-
ger Beschäftigung 30 Tage Urlaub pro vollem Kalenderjahr. Der konkrete Umfang des Urlaubsan-
spruchs ist abhängig von der Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage (der 24.12. und 
der 31.12. sind zusätzlich frei). 

• Vergünstigtes MVV- oder DB-Jobticket (soweit das Deutschlandticket nicht die kostengünstigere 
Variante ist). 

 
Ihr Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (Bachelor) 
 

• oder eine gleichwertige Qualifikation (erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pädagogik, Erzie-
hungswissenschaften oder Heilpädagogik mit einschlägiger Hochschulbildung oder eine erfolgrei-
che Lehramtsausbildung mit abgeschlossener Zweiter Staatsprüfung) mit einschlägiger Berufser-
fahrung 
 

• Idealerweise Erfahrungen in der gruppenpädagogischen Präventionsarbeit  
 

• Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 
 

• Selbständiges Arbeiten und Konfliktfähigkeit 
 

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, große Motivation und persönliches Engagement 
 
Auch Absolventinnen und Absolventen ohne Berufserfahrung sind grundsätzlich willkommen. 
 
Hinweise zur Einstellung/Bewerbung 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung nennen Sie uns bitte Ihren 
gewünschten Stundenumfang. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen! 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch 
einen Lebenslauf sowie ggf. den Nachweis über Praktika oder Arbeitszeugnisse enthält, die 
konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich bewerben. Wir können die Bewerbung sonst nicht zuord-
nen. 
 
Bewerbungen richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail bis spätestens 20.02.2026 an 
ralf.karg@reg-ufr.bayern.de.  
 
Bitte fügen Sie die Bewerbungsunterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument der  
E-Mail an oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Ltd. Regierungsschuldirektor Ralf Karg, Sachgebiet 40.1, Regierung von Unterfranken,  
Peterplatz 9, 97070 Würzburg.  
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Förderschulen sowie berufliche Schulen) finden 
Sie jeweils im Schulanzeiger der regional zuständigen Regierungen. 
 
Stellenausschreibungen für weitere Schulen (z.B. Realschulen, Gymnasien, FOS BOS) finden Sie auf 
der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
Auskünfte zu fachlichen Fragen erhalten Sie von: 
 
An der Regierung von Unterfranken: Ltd. RSchD Ralf Karg (Tel. 0931/380 1308) 
 
Am Staatsministerium für Unterricht und Kultus: OStRin Theresa Ostermeyer (Tel: 089/2186 1918) 
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Wiederholte Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Er-
nährung und Soziales, Werken und Gestalten am Staatlichen Schulamt im Landkreis Haßberge 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Haßberge ist die Stelle eines Fachberaters/einer Fachbera-
terin (m/w/d) für Ernährung und Soziales, Werken und Gestalten zu besetzen.  
 
Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die eine entsprechende fachliche Qualifika-
tion nachweisen und fähig und bereit sind, die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu 
übernehmen. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt.  
 
Sofern Fachlehrkräfte der Besoldungsgruppen A10 oder A11 eine Fachberatertätigkeit an einem 
Staatlichen Schulamt ausüben, erhalten sie nach erfolgreicher Bewährung eine Amtszulage gemäß 
Fußnote 1 zu BesGr. A 10 BayBesG bzw. gemäß Fußnote 2 zu BesGr. A11 BayBesG. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Mittelschulen vom 22.08.2019 (BayMBl. 2019 Nr. 384). 
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 22. April 2021 Nr. III.3-BO7128.0/8/2 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt  
(BayMBl. 2021 Nr.317 vom 12.05.2021). 
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
beim dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
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Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Wirtschaft und 
Kommunikation am Staatlichen Schulamt im Landkreis Bad Kissingen 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Bad-Kissingen ist die Stelle eines Fachberaters/einer Fach-
beraterin für Wirtschaft und Kommunikation zum nächstmöglichen Termin zu besetzen.  
 
Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben.  
 
Bewerben können sich Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die eine entsprechende fachliche Qualifika-
tion nachweisen und fähig und bereit sind, die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu 
übernehmen. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. 
  
Sofern Fachlehrkräfte der Besoldungsgruppen A10 oder A11 eine Fachberatertätigkeit an einem 
Staatlichen Schulamt ausüben, erhalten sie nach erfolgreicher Bewährung eine Amtszulage gemäß 
Fußnote 1 zu BesGr. A 10 BayBesG bzw. gemäß Fußnote 2 zu BesGr. A11 BayBesG. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Mittelschulen vom 22.08.2019 (BayMBl. 2019 Nr. 384). 
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 22. April 2021 Nr. III.3-BO7128.0/8/2 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt (BayMBl. 
2021 Nr.317 vom 12.05.2021).  
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
beim dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
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Ausschreibung der Stelle der stellvertretenden Schulleiterin / des stellvertretenden Schulleiters 
an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Würzburg 
 
Zum Beginn des Schuljahres 2026/2027 ist an der Friedensreich Hundertwasser-Schule, Sonderpäda-
gogisches Förderzentrum Würzburg, die Stelle der stellvertretenden Schulleiterin / des stellvertre-
tenden Schulleiters neu zu besetzen. 
 
Gegenwärtig werden an der Schule 216 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen an zwei Schulstand-
orten (Schorkstr./Zellerau und Danzigerstr./Sanderau) unterrichtet. Die Schule hält einen gebundenen 
Ganztag über alle Jahrgangsstufen vor sowie einen Halbtag. 
 
Durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst werden ca. 260 Schülerinnen und Schüler an den 
umliegenden Grund- und Mittelschulen gefördert.  
 
Als Bewerber/Bewerberin kommen Studienrätinnen und Studienräte im Förderschuldienst mit berufli-
chen Erfahrungen aus den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Ent-
wicklung in Betracht. 
 
Neben den beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung zur Sonderschulkonrektorin / 
zum Sonderschulkonrektor nach A 15 werden weiterhin erwartet: 
 
– Erfahrungen in Leitungsaufgaben und in der kollegialen Personalführung 
 
– grundlegende Erfahrungen in verschiedenen Lernstufen bzw. Arbeitsfeldern eines Förderzent-

rums 
 
– Erfahrungen in der Oberstufe sowie in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern der 

Berufsvorbereitung 
 
– Bereitschaft zum weiteren Ausbau sonderpädagogischer Angebote für Schülerinnen und Schüler 

auch mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowohl im gebundenen 
Ganztag als auch im Halbtag 

 
– Engagierter Einsatz im Rahmen einer vom Kollegium beider Standorte getragenen Schulentwick-

lung  
 
– Bereitschaft und Überzeugungskraft zur offensiven Unterrichtsentwicklung an beiden Standorten 

auch im Hinblick auf das digitale Lernen  
 
– Erfahrungen in Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie hohe Kompetenz bei der digitalen 

Ausstattung der Schule und der internen digitalen Kommunikation  
 
– Engagierte Mitarbeit an der Implementierung des Startchancenprogramms SCP 
 
– Einsatz- und Kooperationsbereitschaft in der Zusammenarbeit mit allen schulischen und außer-

schulischen Partnern  
 
– Bereitschaft und Engagement in der Unterstützung und verantwortlichen Mitgestaltung inklusiver 

Strukturen in der Stadt Würzburg 
 
– Team- und Konfliktfähigkeit sowie Flexibilität und pädagogisches Geschick, Klarheit und Sicher-

heit in Entscheidungsprozessen 
 
– körperliche und psychische Belastbarkeit 
 
– Sicherheit im Einsatz der modernen Kommunikationstechniken in Unterricht und Verwaltung 
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Bei entsprechender Bewährung ist eine Beförderung zur Sonderschulkonrektorin/zum Sonderschul-
konrektor der Besoldungsgruppe A 15 durch die Regierung von Unterfranken vorgesehen. Die Beför-
derung kann aus haushaltrechtlichen und planstellenrechtlichen Gründen voraussichtlich erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Für eine Beförderung zur Sonderschulkonrektorin/zum Sonderschulkonrektor A15 müssen die beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Für die Übertragung einer Funktion als Sonderschulkon-
rektor/in sind neben einer entsprechenden Verwendungseignung die vorgeschriebenen Bewertungs-
stufen in der aktuellen Dienstlichen Beurteilung gemäß den Beförderungsrichtlinien (KMBek. vom 
18.03.2011, KWMBI Nr. 8/2011) erforderlich. 
 
Bewerbungen sind bis zum 13. März 2026 an die Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 
97070 Würzburg, Sachgebiet 41 zu richten. In den Bewerbungsunterlagen ist ausführlich auf den 
Nachweis der o. g. Qualifikationen und Voraussetzungen einzugehen. 
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Ausschreibung der Stelle eines Beratungsrektors/einer Beratungsrektorin als Koordinator / Ko-
ordinatorin (Schulpsychologe/Schulpsychologin) für die Schulberatung an Grund- und Mittel-
schulen bei den Staatlichen Schulämtern in der Stadt und im Landkreis Aschaffenburg 
 
Bei den Staatlichen Schulämtern in der Stadt und im Landkreis Aschaffenburg ist die Stelle einer Be-
ratungsrektorin/eines Beratungsrektors der BesGr. A 14 als Koordinatorin/Koordinator (Schul-
psychologe/Schulpsychologin) für die Schulberatung an Grund- und Mittelschulen zum 01.08.2026 
zu besetzen. 
  
Bewerben können sich Schulpsychologen/Schulpsychologinnen, die 
 
– als Beratungsrektorin/Beratungsrektor tätig sind:  
 

a) Beratungsrektorin bzw. Beratungsrektor der BesGr. A 13 + AZ (Schulpsychologen, die das Stu-
dium für das Lehramt an Grundschulen oder das Lehramt an Mittelschulen durch das Studium 
der Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt, das an die Stelle eines Unterrichtsfa-
ches getreten ist, erweitert haben)  
 

b) Beratungsrektorin bzw. Beratungsrektor der BesGr. A 13 + AZ (Schulpsychologen mit abge-
schlossenem Zweitstudium der Psychologie) 

 
– über mehrjährige Erfahrung in dieser Funktion verfügen 

 
– mindestens die Bewertungsstufe „Leistung, die die Anforderungen übersteigt“ (UB) als Beratungs-

rektorin bzw. Beratungsrektor der BesGr. A 13 + AZ in der aktuellen dienstlichen Beurteilung erhal-
ten haben 

 
Die Funktion einer Beratungsrektorin/eines Beratungsrektors ist nicht mit einer Funktion in der Schul-
leitung bzw. Fachberatung vereinbar. Die Aufgaben der Schulberatung ergeben sich aus Art. 78 
Abs. 1 BayEUG und der KMBek „Schulberatung in Bayern“ vom 29. Oktober 2001 (KWMBl I 
Nr. 22/2001, S. 454). 
 
Die Bewerberinnen/Bewerber (m/w/d) müssen die in den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die „Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und För-
derlehrkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke“, Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 18. März 2011 Nr. IV.5 - 5 P 7010.1 - 
4.23489 (KWMBl Nr. 8/2011, S. 63 f.), wird hingewiesen. 
 
Soweit für die Funktionsstelle sowohl Bewerbungen von Versetzungsbewerberinnen bzw. -bewerbern 
(Personen, die das statusrechtliche Amt bereits innehaben) als auch von Beförderungsbewerberinnen 
bzw. -bewerbern vorliegen, behält sich die Regierung von Unterfranken vor, über Versetzungsanträge 
vorab zu entscheiden, so dass es zu einem Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
beim dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
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Freie bzw. demnächst freiwerdende Stellen an Grund- und Mittelschulen 
 

Alle Regierungsbezirke veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen im Amtlichen Schulan-
zeiger des jeweiligen Bezirks. 
 
Diese Funktionsstellen sowie auch die wiederholte Ausschreibung von Funktionsstellen stehen grund-
sätzlich Bewerbern (m/w/d) im bayerischen Schuldienst offen. 
 
Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungsbezirke finden Sie unter folgenden Internetad-
ressen: 
 
Oberfranken 
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/oberfraenkischer_schulanzei-
ger/index.html  

 
Mittelfranken 
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/schulanzeiger/index.html  

 
Unterfranken 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html 

 
Oberpfalz 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html 

 
Oberbayern 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html 

 
Niederbayern 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/veroeffentlichungen/schulanzeiger/index.html 

 
Schwaben 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/service/veroefentlichungen/schulanzeiger/index.html 
 
 
 

Rektor/Rektorin 
 

 

Schule Schüler/Klassen SchA Bes.Gr. Bemerkungen 

Grundschule Martinsheim 
(7779) 
Bäckergasse 11 
97340 Martinsheim 
Tel.: 09332/9206 
Fax: 09332/590328 
Email: schulleitung@gs-
martinsheim.de  

Schülerzahl: 71 
Klassenzahl: 4 

KT A13+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

  

https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/oberfraenkischer_schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/oberfraenkischer_schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/veroeffentlichungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/service/veroefentlichungen/schulanzeiger/index.html
mailto:schulleitung@gs-martinsheim.de
mailto:schulleitung@gs-martinsheim.de


Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 3/26 

 

151 

 

St.-Hedwig-Grundschule 
Kitzingen 
(7767) 
Schulhof 3 
97318 Kitzingen 
Tel.: 09321/25444 
Fax: 09321/929904 
Email: 
sekretariat@hedwig-kt.de  

Schülerzahl: 454 
Klassenzahl: 23 

KT A14+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

Grundschule Thüngers-
heim 
(7967) 
Untere Hauptstr. 1 a 
97291 Thüngersheim 
Tel.: 09364/9643 
Fax: 09364/811925 
Email: sekretariat@gs-
thuengersheim.de  

Schülerzahl: 120 
Klassenzahl: 6 

WÜ-L A13+AZ - Wiederholte Ausschrei-
bung 

- Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

- Schulprofil Inklusion 
- FleGS 

 

 

Konrektor/Konrektorin 
 

 

Freiherr-von-Lutz-Mittel-
schule Münnerstadt 
(7671) 
Schützenstraße 28 
97702 Münnerstadt 
Tel.: 09733/810220 
Fax: 09733/810229 
Email: ms-freiherr-von-
lutz@t-online.de  

Schülerzahl: 211 
Klassenzahl: 12 

KG A13+AZ - Wiederholte Ausschrei-
bung 

- Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Mittel-
schulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Mittel-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

Grundschule Gerolzhofen 
(7890) 
Lülsfelder Weg 6 
97447 Gerolzhofen 
Tel.: 09382/310070 
Fax: 09382/310071 
Email:  
verwaltung@grundschule-
gerolzhofen.de  

Schülerzahl: 334 
Klassenzahl: 15 

SW-L A13+AZ - Wiederholte Ausschrei-
bung 

- Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

  

mailto:sekretariat@hedwig-kt.de
mailto:sekretariat@gs-thuengersheim.de
mailto:sekretariat@gs-thuengersheim.de
mailto:ms-freiherr-von-lutz@t-online.de
mailto:ms-freiherr-von-lutz@t-online.de
mailto:verwaltung@grundschule-gerolzhofen.de
mailto:verwaltung@grundschule-gerolzhofen.de
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Hinweise für die Bewerberinnen und Bewerber: 
 
Soweit für die Funktionsstelle sowohl Bewerbungen von Versetzungsbewerberinnen bzw. -bewerbern 
(Personen, die das statusrechtliche Amt bereits innehaben) als auch von Beförderungsbewerberinnen 
bzw. -bewerbern vorliegen, wird die Regierung von Unterfranken über Versetzungsanträge vorab ent-
scheiden, so dass es zu einem Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 
 
Auf die Voraussetzungen der "Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften 
an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke", Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 18.03.11, Az.: IV.5-5 P 7010.1-4.23 489, wird ausdrücklich 
verwiesen. Insbesondere die neben einer entsprechenden Verwendungseignung für die Übertragung 
einer Funktion als Schulleiter/-in und Schulleitungsstellvertreter/-in erforderlichen Bewertungsstufen in 
der letzten dienstlichen Beurteilung entnehmen Sie bitte diesen Beförderungsrichtlinien. 
 
Sofern auf der Grundlage allein von dienstlichen Beurteilungen eine Auswahlentscheidung nicht mög-
lich ist, können ergänzend strukturierte Interviews durch eine Auswahlkommission durchgeführt wer-
den. 
 
Die Regierung strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Es wird deshalb be-
grüßt, wenn sich Frauen bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-
tragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, kann der er-
folgreiche Bewerber/die erfolgreiche Bewerberin zum maßgeblichen Beförderungszeitpunkt nur dann 
befördert werden, wenn diese Schülerzahl zum Zeitpunkt der Beförderung im nach den Beförderungs-
richtlinien erforderlichen Umfang gesichert ist. 
 
Die Beförderungen in die ausgeschriebenen Ämter können erst vorgenommen werden, wenn eine 
freie und besetzbare Planstelle vorhanden ist. Freiwerdende Planstellen dürfen vor Ablauf einer Wie-
derbesetzungssperre nicht für Beförderungen in Anspruch genommen werden. Funktionsinhaber, die 
in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, besetzen bis zur Versetzung in den Ruhestand 
ihre Planstelle. Anschließend ist noch die Wiederbesetzungssperre zu berücksichtigen. Die Verlänge-
rung der Planstellensperre, die sich durch die Altersteilzeit ergibt, wird aus Gründen der Gleichbe-
handlung auf alle Funktionsträger verteilt, unabhängig davon, ob die Funktion wegen Altersteilzeit  
oder aus sonstigen Gründen (z. B. gesetzlicher Ruhestand, Versetzung) neu zu besetzen war. 
 
Dadurch verlängert sich die Beförderungswartezeit für alle freigewordenen Funktionsstellen über die 
gesetzliche Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten hinaus. 
 
Eine Teilzeitbeschäftigung ist bei Schulleitern/Schulleiterinnen nur mit einer Ermäßigung der Unter-
richtspflichtzeit bis zu 4 Stunden, bei Schulleiterstellvertretern/Schulleiterstellvertreterinnen nur bis zu 
6 Wochenstunden möglich; während einer Elternzeit ist die Reduzierung auf 3/4 der vollen Unter-
richtspflichtzeit möglich. Bei Lehrkräften, die sich in der Ausgleichsphase des verpflichtenden Arbeits-
zeitkontos befinden, verringert sich die mögliche Ermäßigung durch Teilzeit um 1 Stunde. Lehrkräfte 
mit einer umfangreicheren Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit können nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn sie eine Erklärung abgeben, dass sie im Falle einer erfolgreichen Bewerbung einen Antrag 
auf Beendigung der Teilzeitbeschäftigung oder einen entsprechend geänderten Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung stellen. 
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Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 19.12.06 (KWMBl I Nr. 2/2007; Veröffentlichung im Amtl. Schulanzeiger 3/2007, noch-
mals 11/2008), die am 01.08.08 in Kraft getreten ist. Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation 
von Schulleiterinnen und Schulleitern ist die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 
vor der Beförderung zu absolvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevan-
ten Fortbildungen samt Teilnahmenachweisen) wird ab dem 01.08.09 eingefordert und ist, wenn be-
reits absolviert, den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
 
Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung ist ausge-
schlossen, wenn ein Angehöriger i.S. des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(u. a. Ehegatten, Verlobte, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, auch geschiedene Ehegat-
ten) an der betreffenden Schule tätig ist, es sei denn, er erklärt sich ggf. mit der Wegversetzung von 
der Schule einverstanden. Falls ein Angehöriger in diesem Sinne an der Schule beschäftigt ist, für die 
eine Bewerbung abgegeben wird, ist dies in der Bewerbung unter Angabe des Angehörigkeitsverhält-
nisses schriftlich mitzuteilen. 
 
Es wird erwartet, dass der Schulleiter/die Schulleiterin die Wohnung am Schulort oder in angemesse-
ner Umgebung nimmt.  
 
Termine: 
 
Vorlage der Gesuche 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 06.03.2026 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 13.03.2026 
bei der Regierung von Unterfranken: 19.03.2026 
 
Umzugskostenvergütung nach Art. 4 Abs. 1 des Bayerischen Umzugskostengesetzes i. d. F. der Bek. 
vom 24.06.2005 (GVBl S. 192) kann nur gewährt werden, wenn die Gewährung der Umzugskosten-
vergütung vor Durchführung des Umzugs schriftlich zugesagt worden ist. 
 
 
  



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 3/26 

 

154 

 

Besetzung von Lehrerstellen an Grund- und Mittelschulen in Unterfranken 
 
Bekanntmachung vom Bek. v. 18.11.2025 Nr. 4P/0302-1-24-19 
 
Im Vollzug der Bekanntmachung vom 18.11.2025 Nr. 4P/0302-1-24-19 schreibt die Regierung von 
Unterfranken die von den Schulleitungen vorgeschlagenen Stellen aus. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Lehrkräfte, die im laufenden Schuljahr in Unterfran-
ken fest angestellt sind (keine Lehramtsanwärter, keine Wartelistenbewerber, keine Lehrer mit befris-
tetem Arbeitsvertrag). 
 
Die Ausschreibung von Lehrerstellen, auf die sich Lehrkräfte bayernweit bewerben können, wird zeit-
nah in einer Sonderausgabe des Schulanzeigers erfolgen. 
 
1. An den ausgeschriebenen Stellen in Unterfranken interessierte Lehrkräfte richten ihre Bewerbung 

auf dem Formblatt „Bewerbung auf eine ausgeschriebene Lehrerstelle im Direktbesetzungsverfah-
ren“ mit allen erforderlichen Angaben an das eigene Schulamt. Dieses leitet die Bewerbung mit ei-
ner Stellungnahme, die die Angaben der Lehrkraft bestätigt und gegebenenfalls ergänzt, an das 
Schulamt der angestrebten Schule weiter. Die dienstlichen Belange der abgebenden Schule bzw. 
des abgebenden Schulamts sind dabei zu würdigen. 

 
2. Das Schulamt übergibt die eingegangenen Bewerbungen der Schulleitung. Diese erarbeitet einen 

Besetzungsvorschlag. Wesentliches Kriterium einer Reihung ist die bestmögliche Abdeckung des 
in der Stellenausschreibung definierten Anforderungsprofils. Der Schulleitung wird empfohlen, mit 
den Bewerbern Kontakt aufzunehmen und sich im Gespräch ein abschließendes Bild zu machen. 
Bei gegebener Eignung haben Lehrkräfte, die ihre Bewerbung mit Familienzusammenführung be-
gründen, Vorrang. 

 
3. Die Schulleitung legt dem Staatlichen Schulamt einen gereihten und entsprechend begründeten 

Besetzungsvorschlag in Tabellenform vor. Das aufnehmende Schulamt legt diesen nach Rückspra-
che mit dem abgebenden Schulamt zusammen mit dem Bewerbungsschreiben der ausgewählten 
Lehrkraft der Regierung zum Vollzug vor. Liegen erhebliche Bedenken gegen den Vorschlag vor, 
ist mit der Schulleitung Rücksprache zu nehmen. 

 
Sollte aus dienstlichen oder persönlichen Gründen die Versetzung einer Lehrkraft auf eine der ausge-
schriebenen Stellen erforderlich werden oder die Bewerberinnen bzw. Bewerber aus dienstlichen 
Gründen nicht versetzt werden können, kann es insoweit zum Abbruch des Ausschreibungsverfahrens 
oder zum Ausschluss aus dem Verfahren kommen. 
 
Termine: 
 
Abgabe der Bewerbung am eigenen Schulamt: 13.03.2026 

Weiterleitung an das Zielschulamt: 16.03.2026 

Weiterleitung an die betreffende Schulleitung: 23.03.2026 

Vorschlag der Schulleitung an das Schulamt: 29.04.2026 

Meldung an die Regierung: 04.05.2026 

Zusagen/Absagen an Bewerber durch Schulleitung: ab Juni.2026 
 
„Formblätter sind im Internet unter der Adresse 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-061/index  
erhältlich.“ 
 
W a l t e r  
Abteilungsdirektorin 
  

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-061/index
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Stellenausschreibungen an Grund- und Mittelschulen 
 
 

Schul-

amt 

Plan-

stelle 

Stunden- 

umfang 
Schule Anforderungsprofil 

HAS L/Lin 

(GS) 

28 Dreiberg-Grundschule Knetzgau 

(7578) 

Hainerter Str. 4 

97478 Knetzgau 

Tel.: 09527-922321 

7739.verwaltung@schule.bayern.de 
 

– Klassenleitung im ge-

bundenen Ganztag 

– Sport / Schwimmen 

KG L (MS) 27 Anton-Kliegl-Mittelschule  

Bad Kissingen (7650) 

Platz Heimattreue 1 

97688 Bad Kissingen 

Tel.: 0971-7854910 

info.akms@stadt-kg.schule 
 

– Sport m 

– Erfahrung im Ganztag 

KT L/Lin 

(MS) 

27 D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen 

(7766) 

Hindenburgring Nord 8 

97318 Kitzingen 

Tel.: 09321-22010 

rektor@paul-eber-schule.de 
 

– Missio canonica 

 
 

MSP L/Lin 

(GS) 

25-28 Grundschule Lohr a. Main (7853) 

Kaplan-Höfling-Str. 16 

97816 Lohr a. Main 

Tel.: 09352-508884 

verwaltung@grundschule-lohr.de 
 

– Sport / Schwimmen 

– Bereitschaft inklusiv 

zu arbeiten 

 

MSP 

 

L/Lin 

(GS) 

28 Grundschule Wiesthal (7876) 

Schulstr. 12 

97859 Wiesthal 

Tel.: 06020-425 

post@grundschule-wiesthal.de 
 

– Sport / Schwimmen 

 

MSP L/Lin 

(MS) 

27 Mittelschule Frammersbach 

(7838)  

Schulstr. 7 

97833 Frammersbach 

Tel.: 09355-339 

info@schule-frammersbach.de 
 

– Musik 

 

MSP L (MS) 27 Konrad-von-Querfurt-Mittelschule 

Karlstadt (7848) 

Bodelschwinghstr. 56 

97753 Karlstadt 

Tel.: 09353-90985100 

sekretariat@mittelschule-karlstadt.de 
 

– Sport m 

– Missio canonica 

mailto:verwaltung@schule.bayern.de
mailto:info.akms@stadt-kg.schule
mailto:rektor@paul-eber-schule.de
mailto:verwaltung@grundschule-lohr.de
mailto:schule@partenstein.de
mailto:info@schule-frammersbach.de
mailto:sekretariat@mittelschule-karlstadt.de
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SW-S L/Lin 

(GS) 

15-28 Friedrich-Rückert-Grundschule 

Schweinfurt (7529) 

Gunnar-Wester-Str. 9 

97421 Schweinfurt 

Tel.: 09721-51942 

Friedrich-Rueckert-VS@ Schwein-

furt.de 

– Erfahrung im DaZ-Un-

terricht 

– Mitentwicklung von 

Schulentwicklungs-

prozessen 

 

SW-S Lin 

(MS) 

27 Auen-Mittelschule Schweinfurt (7527) 

Friedhofstr. 35 

97421 Schweinfurt 

Tel.: 09721-51971 

auen-mittelschule@schweinfurt.de 
 

– Sport w 

– Bereitschaft inklusiv 

zu arbeiten 

– Erfahrung im Unter-

richten von Kindern 

mit Migrationshinter-

grund 
 

 

SW-S L/Lin 

(MS) 

27 Albert-Schweitzer-Mittelschule 

Schweinfurt (7525) 

Albert-Schweitzer-Str. 3 

97424 Schweinfurt 

Tel.: 09721-51852 

a.schweitzer-mittelschule@ schwein-

furt.de 
 

– Sport  

SW-S L/Lin 

(MS) 

27 Frieden-Mittelschule Schweinfurt 

(7530) 

Ludwigstr. 5 

97421 Schweinfurt 

Tel.: 09721-51833 

friedenschule@schweinfurt.de 
 

– Leitung einer Tablet-

klasse 
 

SW-L L/Lin 

(GS) 

28 Grundschule Gerolzhofen (7890) 

Lülsfelder Weg 6 

97447 Gerolzhofen 

Tel.: 09382-310070 

verwaltung@grundschule-gerolzh-

ofen.de 
 

– Vocatio 

– Sport 

SW-L Lin 

(MS) 

24-27 Mittelschule Gerolzhofen (7923) 

Lülsfelder Weg 6 

97447 Gerolzhofen 

Tel.: 09382-8818 

verwaltung@mittelschule-gerolzh-

ofen.de  
 

– Sport w 

– Bereitschaft zur Ko-

operation mit externen 

Partnern im Bereich 

Berufsorientierung 

– Bereitschaft inklusiv 

zu arbeiten 
 

SW-L L/Lin 

(MS) 

27 Mittelschule Gochsheim (7892) 

Adam-Riese-Str. 12 

97469 Gochsheim 

Tel.: 09721-649620 

verwaltung@mittelschule-gochs-

heim.de 
 

– Bereitschaft zur Arbeit 

im gebundenen Ganz-

tag 

mailto:Friedrich-Rueckert-VS@Schweinfurt.de
mailto:Friedrich-Rueckert-VS@Schweinfurt.de
mailto:auen-mittelschule@schweinfurt.de
mailto:a.schweitzer-mittelschule@%20schweinfurt.de
mailto:a.schweitzer-mittelschule@%20schweinfurt.de
mailto:friedenschule@schweinfurt.de
mailto:verwaltung@grundschule-gerolzhofen.de
mailto:verwaltung@grundschule-gerolzhofen.de
mailto:verwaltung@mittelschule-gerolzhofen.de
mailto:verwaltung@mittelschule-gerolzhofen.de
mailto:verwaltung@mittelschule-gochsheim.de
mailto:verwaltung@mittelschule-gochsheim.de
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WÜ-S L/Lin 

(GS) 

20-28 Mönchberg-Grundschule Würzburg 

(7737) 

Richard-Wagner-Str. 62 

97074 Würzburg 

Tel.: 0931-73784 

schulleitung@moenchbergschule.de 

– Leitung einer jahr-

gangsgemischten 

Klasse 

– Erfahrung im Bereich 

DaZ 

WÜ-S L/Lin 

(GS) 

28 UNESCO-Grundschule Würzburg-

Heuchelhof (7572) 

Römer Str. 1 

97084 Würzburg 

Tel.: 0931-26080710 

info@grundschule-heuchelhof.de 
 

– Bereitschaft zur Arbeit 

im Ganztag 

– Erfahrung im Bereich 

Inklusion 

WÜ-S L/Lin 

(GS) 

15-20 Grundschule Würzburg-Dürrbach-

grund (7969) 

Unterdürrbacher Straße 280 

97080 Würzburg 

Tel.: 0931-94150 

grundschule-duerrbachgrund@ wuer-

zburg.de 
 

– Missio canonica 

– Sport 

WÜ-S L/Lin 

(GS) 

22-28 Leonhard-Frank-Grundschule  

Würzburg-Heuchelhof/ Rottenbauer 

(7856) 

Berner Straße 35 

97084 Würzburg 

Tel.: 0931-205506511 o. 69158 

sekretariat@leonhard-frank-

schule.de 
 

– Erfahrung im Bereich 

Inklusion 

– Sport / Schwimmen 

– Musik 

WÜ-L L/Lin 

(GS) 

28 Georg-Anton-Urlaub-Grundschule 

Thüngersheim (7967) 

Untere Hauptstr. 1a 

97291 Thüngersheim 

Tel.: 09364-9643 

sekretariat@gs-thuengersheim.de 

 
 

– Leitung einer jahr-

gangsgemischten 

Klasse 3/4 

– Mitarbeit an Weiter-

entwicklung der Pro-

file FleGS und Inklu-

sion 

– Sport / Schwimmen 
 

WÜ-L L/Lin 

(MS) 

27 Mittelschule Höchberg (7944) 

Rudolf-Harbig-Platz 5 

97204 Höchberg 

Tel.: 0931-407846 

sekretariat@ms-hoechberg.de 
 

– fundierte EDV-Kennt-

nisse 

– Bereitschaft zur Über-

nahme der Systembe-

treuung und der Me-

bis-Koordination 
 

 

 
 
  

mailto:schulleitung@moenchbergschule.de
mailto:info@grundschule-heuchelhof.de
mailto:grundschule-duerrbachgrund@wuerzburg.de
mailto:grundschule-duerrbachgrund@wuerzburg.de
mailto:info@mittelschule-heuchelhof.de
mailto:info@mittelschule-heuchelhof.de
mailto:sekretariat@gs-thuengersheim.de
mailto:sekretariat@ms-hoechberg.de
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Ausschreibung einer Stelle für Fachlehrkräfte (m/w/d) für EG/IT (KT) am Staatsinstitut für die 
Ausbildung von Fachlehrern, Abt. III (Ansbach) 
 
Am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern, Abt. III (Ansbach) ist zum Schuljahr 2026/2027 
die Stelle einer Fachlehrkraft mit Verwendungsschwerpunkt im Fachbereich Ernährung, Gestal-
tung und Informationstechnik (Kommunikationstechnik) neu zu besetzen. 
 
An der Abteilung III des Staatsinstituts wird die fachliche und pädagogisch-didaktische Vorbildung für 
den Beruf der Fachlehrkraft in den Fächerverbindungen Ernährung und Gestaltung, Musik und Infor-
mationstechnik, Englisch und Informationstechnik sowie in der Fächerverbindung Ernährung und Ge-
staltung und Informationstechnik vermittelt. Die Ausbildung am Staatsinstitut endet mit einer pädago-
gisch-didaktischen Abschlussprüfung, die als Erste Lehramtsprüfung gilt. 
 
Die Stelle weist folgendes Anforderungsprofil auf: 
 

• Unterricht in den Fachbereichen Ernährung, Gestaltung und Informationstechnik gemäß Stun-
dentafel und Lehrplan (www.lehrplan.fachlehrer.de), 

• Unterrichtsplanung und -gestaltung in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kollegium, 

• Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung der fachlichen Abschlussprüfung sowie der 
mündlichen Prüfungen (Fachdidaktik) im Rahmen der pädagogisch-didaktischen Abschluss-
prüfungen (Erste Lehramtsprüfung), 

• Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Gewinnung von Fachlehrkräften. 
 
Es können sich Fachlehrkräfte bewerben, die folgende Qualifikationen nachweisen: 
 

• Erste und Zweite Lehramtsprüfung für Fachlehrkräfte in einer der folgenden Fächerverbindun-
gen: „Ernährung und Gestaltung mit Erweiterungsfach IT (KT)“ bzw. „Ernährung, Gestaltung 
und Informationstechnik“, 

• überdurchschnittliche Ergebnisse in der letzten dienstlichen Beurteilung, 

• mehrjährige Berufserfahrung im staatlichen Schuldienst in der Grund- und Mittelschule. 
 
Erwünscht sind weiterhin: 
 

• Erfahrungen in der Fachlehrer- bzw. Lehrerausbildung sowie der Lehrerfort- und Lehrerweiter-
bildung, 

• mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Unterrichtsgestaltung an Grund- bzw. Mittelschulen,  

• Kenntnisse im Umgang mit und der Nutzung von digitalen Werkzeugen für die Unterrichtsge-
staltung; 

• Innovationsbereitschaft und eigenverantwortliche Arbeitsweise, 

• ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten,  

• Bereitschaft, die abteilungsinterne Weiterentwicklung der Ausbildung aktiv mitzugestalten. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig. Die Einstellung erfolgt in A 11, eine Beförde-
rung bis zur Besoldungsgruppe A 12 ist zu einem späteren Zeitpunkt bei Vorliegen der laufbahn- und 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich möglich. Eine ggf. erforderliche Bereitschaftser-
klärung zur Rückernennung in A 11 ist der Bewerbung beizufügen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor einer Versetzung an das Staatsinstitut eine Probezeit im Wege 
der Abordnung abzuleisten ist. 
Frauen werden besonders aufgefordert sich zu bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
  

http://www.lehrplan.fachlehrer.de/
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Die Stelle ist für die Besetzung mit Schwerbehinderten geeignet. Schwerbehinderte werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Es wird erwartet, dass der Beamte bzw. die Beamtin (m/w/d) Wohnung am Dienstort selbst oder in an-
gemessener Nähe nimmt bzw. wohnhaft ist. 
 
Die Bewerbungen sind bis spätestens 23. März 2026 auf dem Dienstweg bei der für den Bewerber 
bzw. die Bewerberin (m/w/d) zuständigen Regierung einzureichen. 
 
Dr. Gisela  S t ü c k l 
Ministerialrätin 
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Ausschreibung einer Stelle für Fachlehrkräfte (m/w/d) EG am Staatsinstitut für die Ausbildung 
von Fachlehrern, Abt. III (Ansbach) 
 
Am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern, Abt. III (Ansbach) ist zum Schuljahr 2026/2027 
die Stelle einer Fachlehrkraft (m/w/d) mit Verwendungsschwerpunkt im Fachbereich Ernährung 
und Gestaltung neu zu besetzen. 
 
An der Abteilung III des Staatsinstituts wird die fachliche und pädagogisch-didaktische Vorbildung für 
den Beruf der Fachlehrkraft in den Fächerverbindungen Ernährung und Gestaltung, Musik und Infor-
mationstechnik, Englisch und Informationstechnik sowie in der Fächerverbindung Ernährung und Ge-
staltung und Informationstechnik vermittelt. Die Ausbildung am Staatsinstitut endet mit einer pädago-
gischdidaktischen Abschlussprüfung, die als Erste Lehramtsprüfung gilt. 
 
Die Stelle weist folgendes Anforderungsprofil auf: 
 

• Unterricht in den Fachbereichen Ernährung und Gestaltung gemäß Stundentafel und Lehrplan 
(www.lehrplan.fachlehrer.de), 

• Unterrichtsplanung und -gestaltung in Abstimmung mit dem Kollegium, 

• Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung der fachlichen Abschlussprüfung sowie der 
mündlichen Prüfungen (Fachdidaktik) im Rahmen der pädagogisch-didaktischen Abschluss-
prüfungen (Erste Lehramtsprüfung), 

• Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Gewinnung von Fachlehrkräften. 
 
Es können sich Fachlehrkräfte bewerben, die folgende Qualifikationen nachweisen: 
 

• Erste und Zweite Lehramtsprüfung für Fachlehrkräfte in der Fächerverbindung Ernährung und 
Gestaltung, 

• überdurchschnittliche Ergebnisse in der letzten dienstlichen Beurteilung, 

• mehrjährige Berufserfahrung im staatlichen Schuldienst in der Grund- und/ oder Mittelschule. 
 
Erwünscht sind weiterhin: 
 

• Erfahrungen in der Fachlehrer- bzw. Lehrerausbildung sowie der Lehrerfort- und Lehrerweiter-
bildung, 

• mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Unterrichtsgestaltung an Grund- oder Mittelschulen,  

• Kenntnisse im Umgang mit und der Nutzung von digitalen Werkzeugen für die Unterrichtsge-
staltung; 

• Innovationsbereitschaft und eigenverantwortliche Arbeitsweise, 

• ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten,  

• Bereitschaft, die abteilungsinterne Weiterentwicklung der Ausbildung aktiv mitzugestalten. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig. Die Einstellung erfolgt in A 11, eine Beförde-
rung bis zur Besoldungsgruppe A 12 ist zu einem späteren Zeitpunkt bei Vorliegen der laufbahn- und 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich möglich. Eine ggf. erforderliche Bereitschaftser-
klärung zur Rückernennung in A 11 ist der Bewerbung beizufügen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor einer Versetzung an das Staatsinstitut eine Probezeit im Wege 
der Abordnung abzuleisten ist. 
Frauen werden besonders aufgefordert sich zu bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit Schwerbehinderten geeignet. Schwerbehinderte werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
  

http://www.lehrplan.fachlehrer.de/
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Es wird erwartet, dass der Beamte bzw. die Beamtin (m/w/d) Wohnung am Dienstort selbst oder in an-
gemessener Nähe nimmt bzw. wohnhaft ist. 
 
Die Bewerbungen sind bis spätestens 23. März 2026 auf dem Dienstweg bei der für den Bewerber 
bzw. die Bewerberin (m/w/d) zuständigen Regierung einzureichen. 
 
Dr. Gisela  S t ü c k l 
Ministerialrätin 
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Veröffentlichungen und Bekanntmachungen 
 
 
 
 
2232.1-K 
 
Mittagsbetreuung und verlängerte Mittagsbetreuung an Grund- und Förderschulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 23. Januar 2026, 
Az. III.4-BS7369.0/312 
 
1. Ziele und Inhalte 
 

1Die Mittagsbetreuung unterstützt die Erziehungsarbeit des Elternhauses und der Schule. 2Sie 
ermöglicht bei einem entsprechenden Bedarf eine Betreuung von Schülerinnen und Schülern 
der Grundschule und der Förderschule im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht 
(vgl. Art. 31 Abs. 3 Satz 2 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes – BayEUG). 
3Sollte der Unterricht an einzelnen Tagen ausnahmsweise und aus zwingenden Gründen vor-
zeitig enden, ist in der Regel eine Beaufsichtigung der an der Mittagsbetreuung teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler zwischen dem vorzeitigen Unterrichtsende und dem regulären Be-
ginn der Mittagsbetreuung durch die Schule erforderlich. 
 
4An der Mittagsbetreuung können ausnahmsweise auch Schülerinnen und Schüler der Mittel-
schule teilnehmen, soweit kein anderes Ganztagsangebot zur Verfügung steht bzw. dadurch 
nicht ein offenes oder gebundenes Ganztagsschulangebot an der jeweiligen Mittelschule in sei-
nem Bestand gefährdet oder die Einrichtung eines solchen Angebots verhindert würde. 
 
5Das Betreuungsangebot ist mit sozial- und freizeitpädagogischer Zielrichtung zu gestalten. 
 
6Die Mittagsbetreuung ersetzt nicht die Aufgaben von Horten, Tagesstätten, die mit Förderschu-
len verbunden sind, und ähnlichen Einrichtungen. 7Sie ist keine Fortsetzung oder Aufarbeitung 
des lehrplanmäßigen Unterrichts, sie kann aber in Teile des Schullebens eingebunden werden. 
8Das Betreuungsangebot richtet sich nach der personellen und sächlichen Ausstattung der Mit-
tagsbetreuung. 
 
9Um das Gelingen der Mittagsbetreuung sicherzustellen, haben alle Beteiligten (Träger, Schul-
leitung, Lehrkräfte, Betreuungspersonal, Hausmeister, Erziehungsberechtigte) eng zusammen-
zuarbeiten. 10So sind insbesondere organisatorische Absprachen mit der Schulleitung zu treffen 
(z. B. Raumbelegung, pädagogisches Konzept) und diese über Änderungen bei der Durchfüh-
rung der Mittagsbetreuung (z. B. dauerhafte Abmeldung von Schülerinnen und Schülern, Wech-
sel beim Personal, geplante Änderung beim pädagogischen Konzept) unverzüglich zu informie-
ren. 11Für einen Austausch pädagogisch gewonnener Erkenntnisse zwischen Schule und Mit-
tagsbetreuung ist eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten in die Entbindung von der 
Schweige- bzw. Verschwiegenheitspflicht vorzusehen. 
 
12Die Mittagsbetreuung wird in folgenden Formen angeboten: 

 
1.1 Mittagsbetreuung bis 14.00 Uhr 
 

1Die Mittagsbetreuung muss grundsätzlich bis 14.00 Uhr an allen Unterrichtstagen angeboten 
werden. 2Sie schließt nahtlos an den stundenplanmäßigen Unterricht an und beginnt in der Re-
gel frühestens ab 11.00 Uhr. 3Eine Weiterführung des stundenplanmäßigen Unterrichts im An-
schluss an die Mittagsbetreuung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 4Sofern an allen Unter-
richtstagen eine Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten im Anschluss an den stun-
denplanmäßigen Unterricht geleistet wird, kann diese Form der Mittagsbetreuung in begründe-
ten Ausnahmefällen bereits vor 14.00 Uhr enden.  
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5Gelegenheit zur Anfertigung von Hausaufgaben kann geboten werden, sofern dafür geeignete 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

 
1.2 Verlängerte Mittagsbetreuung bis mindestens 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr 
 

1Die verlängerte Mittagsbetreuung muss bis mindestens 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr an allen Un-
terrichtstagen angeboten werden. 2Für die verlängerte Mittagsbetreuung gelten die Bestimmun-
gen der Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.1 mit der Maßgabe, dass zusätzlich 

 
a) ein möglichst ausgewogenes Mittagessen angeboten wird, 

 
b) bei Antragstellung ein von dem Träger mit der Schulleitung abgestimmtes pädagogisches 

Konzept für die Betreuungsangebote vorgelegt wird, 
 

c) eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung vorgesehen ist und 
 

d) in einem zeitlichen Umfang von mindestens drei Zeitstunden pro Woche bei der verlängerten 
Mittagsbetreuung bis 15.00 Uhr und mindestens fünf Zeitstunden bei der verlängerten Mit-
tagsbetreuung bis 16.00 Uhr Lern- und Förderangebote und/oder Angebote im musisch-kre-
ativen Bereich bzw. Sport- und Bewegungsangebote für die jeweilige Gruppe eingerichtet 
sind. 

 
2. Träger 
 

1Die Mittagsbetreuung ist eine eigenständige Einrichtung des Schulaufwandsträgers (z. B. Ge-
meinde oder Stadt) oder eines freien Trägers (z. B. eines Vereins) außerhalb der sonstigen Be-
treuungsformen und anderweitig zu regelnder Beaufsichtigung (z. B. durch die Schule bei vor-
zeitigem Ende des stundenplanmäßigen Unterrichts). 2Der jeweilige Träger ist für die Finanzie-
rung und im Benehmen mit der Schulleitung für die Organisation der Mittagsbetreuung zustän-
dig. 3Die Mittagsbetreuung untersteht der Schulaufsicht (Art. 31 Abs. 3 Satz 3 BayEUG). 4Die 
unmittelbare staatliche Schulaufsicht obliegt den staatlichen Schulämtern für Einrichtungen der 
Mittagsbetreuung an Grundschulen, für solche an Förderschulen den Regierungen (Art. 114 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c bzw. Nr. 5 Buchst. b BayEUG). 

 
3. Teilnahme 
 
3.1 Teilnehmende Schülerinnen und Schüler 
 

1Alle Schülerinnen und Schüler, die die jeweilige Schule besuchen, können grundsätzlich in die 
Mittagsbetreuung aufgenommen werden. 2Ob ihre Teilnahme förderfähig ist, bestimmt sich 
nach Nr. 3.4. 3Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der Träger der Mittagsbetreuung – im 
Benehmen mit der Schulleitung – insbesondere auf der Grundlage pädagogischer, familiärer 
und sozialer Gesichtspunkte. 
 
4An eingerichteten Gruppen der Mittagsbetreuung können auch Schülerinnen und Schüler an-
derer Schulen – insbesondere der am Schulstandort bestehenden Mittelschule – teilnehmen, 
sofern für diese kein Ganztagsangebot zur Verfügung steht und ihre Teilnahme im pädagogi-
schen Konzept entsprechend berücksichtigt wird. 5In diesem Fall ist bei der Planung und Durch-
führung der Mittagsbetreuung über die Absprache zu den Teilnahmemodalitäten hinaus ein Zu-
sammenwirken der jeweiligen Schulen vorzusehen, damit ein entsprechender gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz gewährt werden kann. 
 
6Die Aufnahmekapazität richtet sich nach dem vorhandenen Personal- und Raumangebot. 7Die 
Entscheidung über die Aufnahme trifft der Träger im Benehmen mit der Schulleitung und dem 
Betreuungspersonal. 8Die Träger sind grundsätzlich verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, 
auch wenn diese sich noch während des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der für die 
nächsten Gruppengröße maßgeblichen Anzahl an Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, 
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sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund entgegensteht. 9Insbesondere im Falle besonderer 
familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. aufgrund Krankheit, Pflege eines Angehöri-
gen oder bislang nicht absehbarer beruflicher Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in bestehende Gruppen der Mittagsbetreuung auch 
während des Schuljahres ermöglicht werden. 
 
10Kindern, die eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) besuchen, kann die Teilnahme an der 
Mittagsbetreuung gestattet werden. 11Die Teilnahme dieser Kinder kann bei der Förderung nicht 
berücksichtigt werden. 
 
12Sofern der stundenplanmäßige Unterricht an einzelnen Tagen in Ausnahmefällen aus zwin-
genden Gründen früher enden muss, besteht von Seiten des Trägers keine Verpflichtung, den 
zeitlichen Beginn des Betreuungsangebots entsprechend früher anzusetzen. 13In diesen Fällen 
wird es in der Regel erforderlich sein, die an ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gemäß § 22 der Bayerischen Schulordnung 
(BaySchO) zwischen dem vorzeitigen Unterrichtsende und dem regulären Beginn des Ganz-
tagsangebots durch die Schule zu beaufsichtigen. 14Überdies besteht keine Verpflichtung, nach 
dem regulären Beginn des Angebots ausnahmsweise auch solche Schülerinnen bzw. Schüler 
zu betreuen, die für das Angebot nicht bzw. nicht an den betroffenen Tagen angemeldet sind, 
aufgrund des vorzeitigen Unterrichtsschlusses jedoch bis zur Abholung durch die Erziehungs-
berechtigten beaufsichtigt werden müssen. 

 
3.2 Mindestgruppengröße 
 
3.2.1 1Die Mindestgröße von Mittagsbetreuungsgruppen und verlängerten Mittagsbetreuungsgruppen 

liegt bei 12 Schülerinnen bzw. Schülern. 2In begründeten Ausnahmefällen kann die Zahl für das 
Zustandekommen einer Gruppe mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde geringfügig unter-
schritten werden, sofern nicht bereits eine andere bestehende Gruppe die vorgesehenen Be-
treuungszeiten abdeckt. 

 

 
Anzahl der Schüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
von 

 

 
bis 

 

 
12 
 

 
23 

 
1 

 
24 
 

 
35 

 
2 

 
36 
 

 
47 

 
3 

 
48 
 

 
59 

 
4 

 
60 
 

 
71 

 
5 

 
… 
 

 
… 

 
… 
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3Die Bestimmung der Zahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwendung. 4Bei 
der praktischen Durchführung der jeweiligen Mittagsbetreuung können hiervon – insbesondere 
aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrößen festgelegt werden. 
5Die Förderung einer Gruppe setzt die jeweilige Zuordnung mindestens einer eigenen Betreu-
ungskraft voraus. 
 

3.2.2 1Insbesondere an kleinen Schulstandorten, an denen die erforderliche Mindestschülerzahl zur 
Einrichtung einer ersten Gruppe der Mittagsbetreuung nicht erreicht wird, kann die Durchfüh-
rung einer geförderten Gruppe auch verteilt an zwei Schulstandorten mit jeweils einer Betreu-
ungskraft ermöglicht werden. 2Hierzu sind eine entsprechende gemeinsame Antragstellung der 
durchführenden Träger sowie eine gesonderte Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung durch die jeweils zuständige Regierung erforderlich. 3Die Förde-
rung wird nur für eine Gruppe gewährt und an den von den Antragstellern bestimmten Träger 
durch die jeweilige Regierung ausgezahlt. 4Die weitere finanzielle Abwicklung haben die ge-
meinsamen Antragsteller untereinander zu vereinbaren. 

 
3.3 Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl 
 

1Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der Anzahl der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler, die sich mindernd auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen auswir-
ken, ist die jeweilige Regierung hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 2Sollte von einer 
dauerhaften Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Re-
gierung nach einer angemessenen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 

 
3.4 Anzahl der erforderlichen Betreuungstage 
 

1Schülerinnen und Schüler können – insbesondere im Interesse einer wirkungsvollen pädagogi-
schen Arbeit – bei der Förderung der Mittagsbetreuungsgruppen nur berücksichtigt werden, so-
fern eine regelmäßige Teilnahme an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche im Umfang 
des jeweiligen Angebots gemäß Nr. 1.1 bzw. Nr. 1.2 erfolgt. 
 
2Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler können zur Ermittlung der vorgegebenen Min-
destteilnehmerzahl auch dann einbezogen werden, wenn im Monatsdurchschnitt eine Teil-
nahme an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche erfolgt. 

 
3.5 Teilnahmeumfang 
 

1Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der jeweiligen Mittagsbetreu-
ung teilnehmen. 2In begründeten Ausnahmefällen kann der Träger einmalig oder regelmäßig 
eine vorzeitige Abholung von Schülerinnen und Schülern gestatten. 3Schülerinnen und Schüler, 
die nicht im Mindestumfang gemäß Nr. 3.4 angemeldet werden oder nicht im Mindestumfang 
gemäß Nr. 3.4 teilnehmen, können bei der Bemessung der Förderung nicht berücksichtigt wer-
den. 4Sofern durch vorzeitige Abholung die Mindestteilnehmerzahl gemäß Nr. 3.4 dauerhaft un-
terschritten wird, findet Nr. 3.3 Anwendung. 

 
3.6 Anwesenheitslisten 
 

1Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und ggf. die Gründe ihrer Abwe-
senheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand von Teilnahmelisten entsprechend zu doku-
mentieren. 2Diese Listen sind nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt 
wurde, vom Träger für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den zuständigen Stel-
len zu übermitteln. 
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3.7 Teilnehmerbeiträge 
 

1Für die Teilnahme an Angeboten der Mittagsbetreuung können Teilnehmerbeiträge von den 
Erziehungsberechtigten erhoben werden. 2Die Teilnehmerbeiträge sollen nach Art und Umfang 
der Inanspruchnahme der Angebote bemessen und nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt 
sein. 
 

3.8 Masernschutz 
 

1Die Bestimmungen des § 20 Abs. 9 und 10 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Bezug auf 
Masern sind zu beachten. 2Der Nachweis bezüglich des Masernimmunstatus der Schülerinnen 
und Schüler ist gemäß § 20 Abs. 9 IfSG vor Beginn ihrer Betreuung gegenüber der Leitung der 
Mittagsbetreuung zu erbringen. 3Nähere Hinweise und Dokumentationshilfen sind unter 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm abrufbar. 
4Ohne Nachweis i.S.d. § 20 Abs. 9 Satz 1 IfSG ist ein Besuch der Mittagsbetreuung gemäß 
§ 20 Abs. 9 Satz 6 IfSG nicht möglich. 

 
4. Rahmenbedingungen 
 
4.1 Räumlichkeiten 
 

1Die Mittagsbetreuung findet grundsätzlich in Räumlichkeiten der Schule oder in Einrichtungen 
statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden; sie unterliegen nicht den Vor-
schriften des Kinder- und Jugendhilferechts. 2Der Träger der Mittagsbetreuung und die Schullei-
tung legen im Einvernehmen geeignete Räume zur Durchführung der Mittagsbetreuung fest, 
wobei die Mitnutzung von Räumlichkeiten, die für den Unterricht oder andere schulische Zwe-
cke zur Verfügung stehen, grundsätzlich möglich ist. 3Weiterhin klären der Träger der Mittags-
betreuung und die Schulleitung gemeinsam, ob und inwieweit andere schulische Anlagen (z. B. 
Sporthalle, Sportplatz, Werkräume, Schülerbücherei) von der Mittagsbetreuung mitbenutzt wer-
den können. 
 
4Insbesondere eine außerschulische Nutzung der Räume hat hinter dem zur Durchführung der 
Mittagsbetreuungsangebote notwendigen Raumbedarf zurückzustehen. 
 
5Die Eignung von Räumlichkeiten für die Einrichtung von Angeboten der Mittagsbetreuung ist in 
Zweifelsfällen im Einvernehmen zwischen der Schulleitung, dem Träger der Mittagsbetreuung, 
dem Sachaufwandsträger der Schule und der zuständigen Schulaufsicht festzustellen, wobei 
die jeweilige Angebotsform zu berücksichtigen ist. 

 
4.2 Personal 
 

1Bei der Mittagsbetreuung wird sozialpädagogisches Fachpersonal sowie anderes geeignetes 
Personal eingesetzt, das über die für die jeweilige Form der Mittagsbetreuung erforderliche pä-
dagogische und fachliche Qualifikation oder ausreichende Erfahrung in der Erziehungs- oder 
Jugendarbeit verfügt. 2Der Träger der Mittagsbetreuung hat dafür Sorge zu tragen, dass das in 
der Mittagsbetreuung eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemessenen Umgang mit 
den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit 
verfügt. 3Art. 31 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das ein-
gesetzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer in Art. 60 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 BayEUG genannten Straftat verurteilt worden sein. 4Das Personal darf in Mittagsbetreuun-
gen an öffentlichen Schulen nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätigkeitsantritt gemäß 
Art. 31 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchs-
tens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes (BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorgelegt hat, es sei denn die Vorlage ist gemäß Art. 60a Abs. 3 Satz 4 oder 5 
BayEUG entbehrlich. 5Das Personal darf in Mittagsbetreuungen an staatlich genehmigten oder 
staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft nur dann eingesetzt werden, wenn es vor 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm
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Tätigkeitsantritt gemäß Art. 31 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 
Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a 
Abs. 1 BZRG im Original oder in beglaubigter Kopie bei der unmittelbar für die Mittagsbetreu-
ung zuständigen Schulaufsicht vorgelegt hat, das heißt bei privaten Grundschulen bei dem zu-
ständigen Staatlichen Schulamt (Art. 114 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b) und bei privaten Förderschu-
len bei der zuständigen Regierung (Art. 114 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c); zur Verwaltungsvereinfa-
chung kann diese Vorlage auch gesammelt durch den Träger der Mittagsbetreuung mit schul-
bezogenen Listen erfolgen. 6Bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen 
von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 7Darüber hinaus muss das eingesetzte Per-
sonal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzu-
treten. 8Die nach Satz 4 und 5 zuständigen Schulaufsichtsbehörden dokumentieren die Ein-
sichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis vor Aufnahme der Tätigkeit und vermerken, 
dass zu den in Satz 3 genannten Katalogstraftaten keine Eintragungen vorliegen. 
 
9Die Bestimmungen des § 20 Abs. 9 und 10 IfSG in Bezug auf Masern sind zu beachten. 10Der 
Nachweis bezüglich des Masernimmunstatus hat das Personal gemäß § 20 Abs. 9 IfSG gegen-
über der Leitung der Mittagsbetreuung zu erbringen. 11Nähere Hinweise und Dokumentations-
hilfen sind unter 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm abrufbar. 
 
12Bei angeleiteten Angeboten im Bereich Sport dürfen nur Personen eingesetzt werden, wenn 
sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der sie 
fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln oder eine Lehrbefähigung im Fach Sport besitzen. 
13Inhaber von Trainerlizenzen eines Sportfachverbandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen 
Sportart eingesetzt werden. 14Inhaber sportartübergreifender Übungsleiterlizenzen (Übungslei-
ter C Breitensport Kinder/Jugendliche bzw. Erwachsene/Ältere) dürfen die in der jeweiligen Aus-
bildung enthaltenen Sportarten, mit Ausnahme des Schwimmens, vermitteln. 15Angebote, z. B. 
im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sportfachliche Qualifikation der Aufsicht 
führenden Person gemäß Satz 12, wenn die Schülerinnen und Schüler frei und selbst organi-
siert, fachlich nicht angeleitet Sport in besonders geeigneten Sportarten (z. B. Basketball, Fuß-
ball, Tischtennis, Volleyball, Kleine Spiele) treiben. 16Insbesonders bei gefahrengeneigten 
Sportarten wie Sportklettern oder Schwimmen gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht füh-
renden Person unabhängig davon, ob eine fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler 
stattfindet oder nicht. 
 
17Bei der Durchführung der Mittagsbetreuungsangebote ist ein angemessenes Betreuungsver-
hältnis zwischen anwesendem pädagogischen Personal und teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern sicherzustellen. 

 
4.3 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 
 

1Bei der Durchführung der Mittagsbetreuungsangebote trägt der Träger die Verantwortung für 
die Beachtung der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere der Ersten Hilfe und 
des Brandschutzes und der sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Vorschriften 
(z. B. die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über 
die Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I S. 202) sowie die Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst über 
die Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 1. April 1996 (KWMBl. I S. 192), ge-
ändert durch Bekanntmachung vom 4. Juni 2025 (BayMBl. Nr. 260)). 2Die Entwicklung eines 
Konzepts gegen sexualisierte Gewalt wird empfohlen. 3Auf die unter 
https://www.km.bayern.de/unterrichten/unterrichtsalltag/schutz-und-sicherheit sowie 
https://www.schutzkonzepte.bayern.de/ enthaltenen Informationen wird hingewiesen. 
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5. Staatliche Förderung und Antragstellung 
 
5.1 Staatliche Förderung 

 
Für die Durchführung und Umsetzung von Mittagsbetreuungsangeboten, die keine sonstige 
staatliche finanzielle Förderung erhalten, können unter den in den Nrn. 1 bis 4 genannten Vo-
raussetzungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuschüsse gewährt 
werden. 
 

5.1.1 Teilnehmerbeiträge der Erziehungsberechtigten sowie Zuschüsse des Trägers des Schulauf-
wands an einen privatrechtlichen Träger stehen einer staatlichen Förderung nicht entgegen. 
 

5.1.2 Um auf eine einheitliche Organisation und Verantwortung der Ganztagsangebote hinzuwirken, 
ist die gleichzeitige Einrichtung bzw. Förderung von Angeboten im Rahmen der offenen Ganz-
tagsschule in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 und von Angeboten der (verlängerten) Mittagsbe-
treuung an einer Schule nicht möglich. 
 

5.1.3 Eine Förderung gemäß Nr. 5.1 kann zudem im Einzelfall und mit Zustimmung des Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) zur Umsetzung besonderer Schulkonzepte 
gewährt werden. 
 

5.1.4 Das Staatsministerium weist den Regierungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel die entsprechenden Fördermittel zu. 

 
5.2 Antragstellung und Bewilligung 
 
5.2.1 1Anträge auf staatliche Förderung sind vom Träger jeweils bis zum festgesetzten Antragstermin 

für das darauffolgende Schuljahr über die Schulleitung und das zuständige Staatliche Schulamt 
(bzw. bei Förderschulen direkt) bei der zuständigen Regierung einzureichen, die die Prüfung 
und Bewilligung der Anträge sowie die Zuweisung der Mittel übernimmt. 2Zu einem festgesetz-
ten Zeitpunkt nach Schuljahresbeginn sind die tatsächlich teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler sowie die Anzahl der eingerichteten Gruppen über das Staatliche Schulamt (bzw. bei 
Förderschulen direkt) bei der zuständigen Regierung zu melden. 
 

5.2.2 1Der Antragstermin und der Meldetermin nach Schuljahresbeginn werden im Rahmen des jährli-
chen Antrags- und Genehmigungsverfahrens bekannt gegeben. 2Anträge auf Förderung von 
Mittagsbetreuungsgruppen, die nach dem Antragstermin eingerichtet werden sollen, können 
nach Rücksprache mit der zuständigen Regierung im begründeten Einzelfall nur dann noch be-
willigt und bei der Förderung berücksichtigt werden, falls die erforderlichen Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen. 
 

5.2.3 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen Höhe 
des jeweiligen staatlichen Zuschusses können auf der Website des Staatsministeriums unter 
https://www.km.bayern.de/mittagsbetreuung abgerufen werden. 
 

5.2.4 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der in Nrn. 1 bis 4 genannten Vo-
raussetzungen, insbesondere, wenn die für die genehmigte Gruppenzahl erforderliche Mindest-
zahl von Schülerinnen und Schülern während des Schuljahres dauerhaft unterschritten wird, 
ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

5.2.5 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ihrer 
allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch Vertre-
ter die Durchführung der Mittagsbetreuung vor Ort insbesondere auch durch unangekündigte 
Kontrollen zu überprüfen. 
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6. Schlussbestimmungen 
 

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2026 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 28. Februar 2031 
außer Kraft. 2Mit Ablauf des 28. Februar 2026 tritt die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Mittagsbetreuung und verlängerte Mittags-
betreuung an Grund- und Förderschulen vom 26. April 2021 (BayMBl. Nr. 316), die durch Be-
kanntmachung vom 28. März 2023 (BayMBl. Nr. 198) zuletzt geändert worden ist, außer Kraft. 
 
3Abweichend von Satz 2 gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus über die Mittagsbetreuung und verlängerte Mittagsbetreuung an Grund- und 
Förderschulen vom 26. April 2021 (BayMBl. Nr. 316), die durch Bekanntmachung vom 28. März 
2023 (BayMBl. Nr. 198) zuletzt geändert worden ist, weiterhin für Schülerinnen und Schüler, die 
im Schuljahr 2025/2026 eine Mittagsbetreuung besuchen. 

 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 47) 
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2230.1.1.1.2.4-K 
 
Gebundene Ganztagsangebote an Schulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 23. Januar 2026, 
Az. III.4-BO4207.6.1/70 
 
1Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
können gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) gebundene Ganztagsangebote an Schulen in Form von eigenen Ganztagsklassen 
mit rhythmisierter Tages- und Unterrichtsgestaltung eingerichtet werden. 2Die Einrichtung und die Aus-
stattung zur Deckung des zusätzlichen Personalaufwandes erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schul-
aufwandsträgers durch den Freistaat Bayern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
3Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
bleiben unberührt. 4Die Planungen zur Einrichtung gebundener Ganztagsangebote an öffentlichen 
Schulen erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 5Die Schulen arbeiten 
bei der Einrichtung von Ganztagsangeboten mit den zuständigen Trägern der Jugendhilfe und der 
Eingliederungshilfe zusammen (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BayEUG). 
 
6An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der gebundenen Ganztagsangebote als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts unter Einbeziehung außer-
unterrichtlicher Angebote in schulischer Verantwortung. 
 
7An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft gewährt der Freistaat Bayern zur  
Deckung des zusätzlichen Personalaufwandes für gebundene Ganztagsangebote im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsord-
nung (BayHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, oder ordnet diesen Schulen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen staatliche Lehrkräfte zu. 8Träger dieser gebundenen Ganz-
tagsangebote ist der jeweilige kommunale oder freie Schulträger. 
 
9Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) erlässt zu den gebundenen 
Ganztagsangeboten im Einzelnen folgende Bestimmungen: 
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 
1.1 Bei einem gebundenen Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung müssen alle der 

im Folgenden genannten Kriterien erfüllt sein: 
 

− Bereitstellung eines ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebots mit einem durchge-
hend strukturierten Aufenthalt an der Schule bis grundsätzlich 16.00 Uhr an mindestens 
vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche, das für die Schülerinnen und Schüler 
an allen vier Wochentagen verpflichtend ist, 

− konzeptioneller Zusammenhang zwischen den vormittäglichen und nachmittäglichen Akti-
vitäten der Schülerinnen und Schüler, 

− Erteilung des Unterrichts in einer eigenen Ganztagsklasse in rhythmisierter Form grund-
sätzlich im Klassenverbund, 

− Organisation und Durchführung des Bildungs- und Betreuungsangebots unter der Auf-
sicht und Verantwortung der Schulleitung (Art. 57 Abs. 2 BayEUG). 
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1.2 1Bei einem gebundenen Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung muss in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 das ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebot auch an einem 
weiteren Wochentag bis grundsätzlich 16.00 Uhr (fünfter Wochentag) bereitgestellt werden. 
2Die Inanspruchnahme des fünften Wochentags ist freiwillig. 3Die Teilnahme ist nach Anmel-
dung durch die Erziehungsberechtigen verpflichtend. 4Die pädagogische Ausgestaltung des 
fünften Wochentags kann klassen- und jahrgangsübergreifend organisiert werden. 5Die Ver-
pflichtung zur Bereitstellung des fünften Wochentags, die damit verbundenen Folgeregelun-
gen dieser Bekanntmachung und die Nr. 2.1.2.1 Satz 5 sowie Nr. 3.1.2.1 Satz 5 gelten erst-
malig zum Schuljahr 2026/2027 für die Jahrgangsstufe 1, zum Schuljahr 2027/2028 für die 
Jahrgangsstufen 1 und 2, zum Schuljahr 2028/2029 für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 und zum 
Schuljahr 2029/2030 für alle Jahrgangsstufen 1 bis 4. 
 

1.3 Horte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine gebundenen Ganztagsangebote im Sinne dieser 
Bekanntmachung. 
 

1.4 1Ein gebundenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 
Abs. 4 BayEUG an 

 

− Grundschulen, 

− Mittelschulen, 

− Realschulen, 

− Gymnasien, 

− Wirtschaftsschulen, 

− den entsprechenden Förderschulen sowie 

− den sonstigen allgemeinbildenden Schulen 
 

in den Jahrgangsstufen 1 bis 10, den Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule, 
den Vorklassen der vierstufigen Wirtschaftsschule oder den Vorbereitungsklassen der Mittel-
schule eingerichtet werden. 
 
2Um dem Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schülern mit (drohender) Behinde-
rung Rechnung zu tragen, können gebundene Ganztagsangebote mit Leistungen der Ju-
gend- bzw. Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach SGB IX er-
gänzt bzw. zu einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot verbunden werden. 
3Angebote der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht durch gebundene Ganztagsan-
gebote ersetzt werden. 
 

2. Gebundene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen 
 
2.1 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.1.1 1Gebundene Ganztagsangebote werden auf Antrag des Schulaufwandsträgers grundsätzlich 

jeweils in Form eines Ganztagsklassenzuges (gebundener Ganztagszug) für alle Jahrgangs-
stufen gemäß Nr. 2.2.1 oder für bestimmte Jahrgangsstufen der Schule gemäß Nr. 2.1.3 ge-
nehmigt. 2Ein Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. 3Die Genehmigung erfolgt im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 

2.1.2 Voraussetzung für die Genehmigung gebundener Ganztagszüge und für die Einrichtung ge-
bundener Ganztagsklassen ist, dass das gebundene Ganztagsangebot jeweils die Vorgaben 
der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 
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2.1.2.1 1Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 
mindestens vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche mit einer Unterrichts- und Be-
treuungszeit von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Kernzeit). 2In den Jahrgangsstufen 1 
bis 4 ist das ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebot auch am fünften Wochentag bis 
grundsätzlich 16.00 Uhr bereitzustellen; die Kernzeit verlängert sich entsprechend. 3Im be-
gründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die tägliche Unter-
richts- und Betreuungszeit, in Abstimmung zwischen Schulleitung, Elternbeirat bzw. Schulfo-
rum und Schulaufwandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung, bereits ab 
15.30 Uhr enden. 4Bei gebundenen Ganztagsangeboten mit einem Unterrichtsbeginn vor 
bzw. nach 8.00 Uhr liegt das regelmäßige Ende des gebundenen Ganztagsangebots unter 
Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit von mindestens 7,5 Zeitstun-
den dann entsprechend vor bzw. nach 16.00 Uhr. 5In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist bei ei-
ner begründeten Unterschreitung von acht Zeitstunden zusätzlich das Einvernehmen aller 
betroffenen Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

2.1.2.2 1Das gebundene Ganztagsangebot beinhaltet eine tägliche Mittagsverpflegung. 2Für die Or-
ganisation der Mittagsverpflegung – insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung der Speisen 
und Getränke, des Mensa- bzw. Cateringbetriebs sowie der Abrechnung – müssen entspre-
chende Absprachen zwischen Schule, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner 
vor Ort getroffen werden. 
 

2.1.2.3 1Das gebundene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 
Schulleitung statt. 2Inhalt und Durchführung des gebundenen Ganztagsangebots als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts entsprechen den 
jeweils einschlägigen allgemeinen schulrechtlichen Bestimmungen. 3Der Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist auch im Rahmen des gebundenen Ganztagsan-
gebots zu verwirklichen. 
 

2.1.2.4 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung im Benehmen mit Eltern-
beirat bzw. Schulforum sowie unter Beteiligung eines etwaigen Kooperationspartners gemäß 
Nr. 2.4.2 erarbeitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsangebote 
zugrunde. 2Das pädagogische Konzept muss dabei insbesondere folgende Inhalte und Ge-
staltungselemente berücksichtigen: 

 

− Angebote und Maßnahmen zur individuellen schulischen Förderung, 

− Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzierungs- und Vertiefungseinheiten als Alterna-
tive zu schriftlichen Hausaufgaben, 

− Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und Verbesserung sozialer und personaler 
Kompetenzen und 

− Förderung individueller Begabungen und Erziehung zu einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung. 

 
3Im Rahmen der individuellen Förderung soll bedarfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt 
auf einer nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler liegen. 4Daneben soll 
das pädagogische Konzept zusätzliche Schwerpunkte entsprechend dem jeweiligen Schul-
profil sowie den besonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der jeweiligen Schule und 
in der jeweiligen Schulart enthalten (z. B. Sport, musische, ästhetische und künstlerische Bil-
dung, Inklusion, Berufsorientierung, Gesundheitserziehung). 5Im pädagogischen Konzept 
sind darüber hinaus Angaben zu Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit mit externem Per-
sonal bzw. mit externen Kooperationspartnern gemäß Nr. 2.4.2 zu machen. 
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2.1.2.5 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt mit Ausnahme des fünften Wochentags als Orga-
nisationsprinzip eine rhythmisierte Tages- und Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich im 
pädagogischen Konzept und den jeweiligen Stundenplänen der gebundenen Ganztagsklas-
sen niederschlagen muss. 2Rhythmisierung setzt dabei voraus, dass im Rahmen der organi-
satorischen und räumlichen Möglichkeiten an der Schule ein zeitlich ausgewogener Wechsel 
zwischen Phasen der Anstrengung und der Erholung, der Bewegung und der Ruhe, der kog-
nitiven und der praktischen Leistungen sowie zwischen unterschiedlichen Lehr- und Lernfor-
men und Methoden stattfindet. 3Hierzu sind die Durchführung von Unterricht gemäß Stun-
dentafel sowie eine Verwendung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden auch am Nachmit-
tag vorzusehen. 

 
4Die Basisstandards gemäß dem Qualitätsrahmen für gebundene Ganztagsschulen (vgl. Be-
kanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung) sind einzuhalten. 

 
2.1.2.6 1Für das gebundene Ganztagsangebot wird in der jeweiligen Jahrgangsstufe die erforderli-

che Mindestzahl von teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zur Bildung einer gebunde-
nen Ganztagsklasse erreicht. 2Maßgebend hierfür sind die für die jeweilige Schulart gelten-
den allgemeinen Bestimmungen für die Klassenbildung. 3An Grund- und Förderschulen kön-
nen gebundene Ganztagsklassen unter den hierfür allgemein geltenden Voraussetzungen 
auch in Form von jahrgangsgemischten Klassen eingerichtet werden. 4Soweit die Personal-
ausstattung von Schulen mit Lehrerstunden bezogen auf die jeweilige Klassenzahl erfolgt, 
darf die Einrichtung von Ganztagsklassen zu keiner höheren Zahl an Klassen in der betref-
fenden Jahrgangsstufe führen, als sich bei der Klassenbildung nach der Schülerzahl in der 
Jahrgangsstufe gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen für die Klassenbildung ohne 
die Ganztagsklasse ergeben würde. 5Bei Grund- und Mittelschulverbünden obliegt die Klas-
senbildung der Verbundkoordinatorin oder dem Verbundkoordinator nach den allgemeinen 
Regeln und erfolgt im Rahmen des zugewiesenen Budgets an Lehrerwochenstunden. 
 

2.1.2.7 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch die Einrichtung und den 
Betrieb des gebundenen Ganztagsangebots anfallenden zusätzlichen Sachaufwandes und 
zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes gemäß Nr. 2.3.3. 
 

2.1.2.8 1Die Schülerbeförderung für die am gebundenen Ganztagsangebot teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler ist im Umfang der Anmeldung für die Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.1.2.1 
nach den Vorschriften der Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) durch den Schulauf-
wandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung sicherzustellen. 2Für die Teil-
nahme an Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeiten besteht keine Beförderungspflicht. 
 

2.1.2.9 1Die Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten zwischen 
dem Besuch eines gebundenen Ganztagsangebots und der Halbtagsschule muss nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen in jeder Jahrgangsstufe gewährleistet sein. 2Dies 
ist der Fall, wenn an der eigenen Schule oder an einer anderen Schule der gleichen Schulart 
in zumutbarer Entfernung (bei Grund- und Mittelschulen innerhalb des Schulsprengels) ein 
Halbtagsangebot zur Verfügung steht. 3Bei der Beantragung gebundener Ganztagsangebote 
ist grundsätzlich eine Schülerprognose vorzulegen. 4Gebundene Ganztagsangebote können 
auch unter einer der folgenden Voraussetzungen eingerichtet werden: 

 

− An einzügigen Grundschulen und an Förderschulen können zur Gewährleistung der 
Wahlfreiheit Parallelklassen durch die Bildung von jahrgangsgemischten Klassen einge-
richtet werden. 
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− Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Grund- bzw. Mittelschulen in einem Schulverbund 
können gemäß Art. 32 Abs. 5 BayEUG bzw. Art. 32a Abs. 3 BayEUG die Bildungsange-
bote innerhalb des Verbundes durch das pädagogisch-fachliche Kooperationskonzept der 
Schulen und den Kooperationsvertrag der beteiligten Schulaufwandsträger dergestalt or-
ganisiert werden, dass gebundene Ganztagsangebote an einer Schule eingerichtet wer-
den, während diejenigen Schülerinnen und Schüler, die kein ganztägiges Angebot in An-
spruch nehmen möchten, eine andere Schule innerhalb des Verbundes besuchen kön-
nen. 
 

− Die Einrichtung gebundener Ganztagsangebote für Mittlere-Reife-Klassen nach Nr. 2.1.3 
Buchst. b kann auch an Mittelschulen erfolgen, die keinem Schulverbund angehören, 
bzw. wenn innerhalb eines Schulverbundes nicht mehrere parallele Mittlere-Reife-Züge 
bestehen, sofern diejenigen Schülerinnen und Schüler in Mittlere-Reife-Klassen, die kein 
ganztägiges Angebot in Anspruch nehmen möchten, gemäß Art. 43 Abs. 2 BayEUG 
durch das Staatliche Schulamt einer anderen Schule mit Mittleren-Reife-Klassen zuge-
wiesen werden können. 
 

− 1Mittelschulen, die nicht im Rahmen eines Schulverbundes gemäß Art. 32a Abs. 3 
BayEUG zusammenarbeiten, können gebundene Ganztagsangebote in Kooperation mit 
benachbarten Mittelschulen einrichten, wenn die zuständigen Schulaufwandsträger 
hierzu eine Kooperationsvereinbarung über Organisation, Betrieb und Kostenübernahme 
für das gebundene Ganztagsangebot einschließlich der Organisation und Finanzierung 
der notwendigen Schülerbeförderung schließen. 2Die Gewährleistung der Wahlfreiheit 
zwischen Ganztags- und Halbtagsschule erfolgt durch Zuweisung der Schülerinnen und 
Schüler gemäß Art. 43 Abs. 2 BayEUG. 

 
5Für Grundschulen mit gebundenen Ganztagsklassen kann gemäß Art. 32 Abs. 4 Satz 2 
BayEUG auf Antrag der betroffenen Schulaufwandsträger auch gemeindeübergreifend ein 
gesonderter Sprengel gebildet werden (Ganztagssprengel). 6Die Wahlfreiheit der Schülerin-
nen und Schüler zwischen Halbtags- und Ganztagsschule gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 5 
BayEUG muss gewährleistet werden. 7Auch innerhalb eines Schulverbundes gemäß Art. 32 
Abs. 5 BayEUG bzw. Art. 32a Abs. 3 BayEUG können durch das pädagogisch-fachliche Ko-
operationskonzept der Schulen und den Kooperationsvertrag der beteiligten Schulaufwands-
träger Schulen festgelegt werden, an denen ausschließlich gebundene Ganztagsklassen be-
stehen. 8Die Schülerinnen und Schüler, die kein ganztägiges Angebot in Anspruch nehmen 
möchten, besuchen in diesem Fall eine andere Grund- bzw. Mittelschule innerhalb des 
Schulverbundes mit Halbtagsunterricht. 

 
2.1.3 Gebundene Ganztagsangebote können durch den Schulaufwandsträger beantragt und nach 

Maßgabe von Nr. 2.1.1 und Nr. 2.1.2 genehmigt werden an 
 

a) Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 und 2 
bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 oder gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangsgemischter 
Form oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

b) Mittelschulen im Regelfall für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 
für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen bzw. Vorbereitungsklassen 
oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen bzw. ergänzend in einzelnen 
Jahrgangsstufen, 
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c) Förderschulen 
 

− in der Grundschulstufe für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 (ggf. inkl. Jahrgangsstufe 1A) 
oder nur für die Jahrgangsstufen 1 bis 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4, 

− in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 
für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder bei Bedarf für eine 
geringere Zahl von Jahrgangsstufen oder 

− gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangsgemischter Form sowie 

− ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

d) Realschulen und an Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung für die Jahrgangs-
stufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergän-
zend in einzelnen der genannten Jahrgangsstufen, 
 

e) Gymnasien für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an 
Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

f) Wirtschaftsschulen und an Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung in 
der Vorklasse der vierstufigen Wirtschaftsschule, in der Jahrgangsstufe 7 bis 10 bzw. in 
Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule oder bei Bedarf für eine geringere 
Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen. 

 
2.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen 
 
2.2.1 1Bei Genehmigung eines gebundenen Ganztagszuges kann in dem Schuljahr, auf das sich 

die Genehmigung bezieht, der Aufbau des Ganztagszuges mit der Einrichtung einer gebun-
denen Ganztagsklasse beginnen. 2In jedem weiteren Schuljahr kann ohne erneute Antrag-
stellung eine zusätzliche gebundene Ganztagsklasse eingerichtet werden, bis der Ausbau 
des gebundenen Ganztagszuges mit Ganztagsklassen im beantragten und bewilligten Um-
fang erreicht ist. 3Im Einzelfall kann die jeweilige Regierung nach Abstimmung mit dem 
Staatsministerium genehmigen, dass eine oder mehrere gebundene Ganztagsklassen in ei-
ner oder mehreren Jahrgangsstufen gleichzeitig neu eingerichtet werden (beschleunigter 
Ausbau). 
 

2.2.2 1Können nach erfolgreicher Einrichtung im Jahr der Beantragung und Genehmigung in ei-
nem oder mehreren der folgenden Schuljahre aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in 
einzelnen oder in allen Jahrgangsstufen keine gebundenen Ganztagsklassen eingerichtet 
werden, gilt die erteilte Genehmigung des Ganztagszuges bis auf Widerruf unverändert fort, 
so dass in den folgenden Schuljahren davon weiterhin Gebrauch gemacht werden kann. 
2Eine Förderung erfolgt für das entsprechende Schuljahr nicht. 3Bei Wiederaufnahme des 
Ganztagsschulbetriebs ist auf Verlangen der Schulaufsicht erneut ein pädagogisches Kon-
zept vorzulegen. 4Wird im Jahr der Beantragung keine gebundene Ganztagsklasse einge-
richtet, gilt die erteilte Genehmigung für die darauffolgenden Schuljahre nicht fort. 
 

2.2.3 1Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit dem Aufbau des gebundenen Ganztags-
zuges begonnen wird, wird einvernehmlich von Schulleitung und Schulaufwandsträger ge-
troffen. 2Sie muss sich aus dem Antrag ergeben. 3Die Bestimmungen des jeweiligen An-
tragsverfahrens gemäß Nr. 2.10 können insoweit Einschränkungen vorsehen. 

 
2.3 Personalausstattung und Finanzierung 
 
2.3.1 1Für nach Nr. 2.1 genehmigte und eingerichtete gebundene Ganztagsangebote werden 

staatlichen Schulen im Rahmen der Personalausstattung durch das Staatsministerium bzw. 
durch die Regierungen und Staatlichen Schulämter zur Abdeckung des zusätzlichen Perso-
nalaufwandes für gebundene Ganztagsklassen zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewie-
sen. 2Die Zuweisung beträgt je gebundener Ganztagsklasse an Realschulen, Gymnasien 
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und Wirtschaftsschulen acht zusätzliche Lehrerwochenstunden und je gebundener Ganz-
tagsklasse an Grundschulen zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden. 3An Mittelschulen und 
Förderschulen erfolgt eine Zuweisung von neun zusätzlichen Lehrerwochenstunden. 4Je 
Deutschklasse, die als gebundene Ganztagsklasse geführt wird und aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) eine zusätzliche Förderung erhält, beträgt die Zuweisung zwölf zu-
sätzliche Lehrerwochenstunden. 5Die Voraussetzungen zur Einrichtung solcher Klassen wer-
den im Rahmen des entsprechenden Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festge-
legt und bekannt gegeben. 
 
6Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen und bevorzugt klassenbezogen sowie zur Umsetzung eines rhythmisierten 
Unterrichtstages und somit auch am Nachmittag einzusetzen. 7Sie werden grundsätzlich für 
unterrichtliche, unterrichtsnahe oder pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaßnah-
men (Angebote zur individuellen schulischen Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differen-
zierungs- und Vertiefungsstunden) eingesetzt. 8Bei solchen Angeboten entspricht eine 
Lehrerwochenstunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von 45 Minuten. 
 
9Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen pädagogischen Konzept den Einsatz von 
Lehrerwochenstunden vorsieht, die keine bzw. nur eine geringe Vor- bzw. Nachbereitungs-
zeit erfordern, soll sie dafür eine abweichende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehr-
kraft entspricht. 

 
2.3.2 1Für nach Nr. 2.1 genehmigte und eingerichtete gebundene Ganztagsangebote wird vom 

Freistaat Bayern neben den zusätzlichen Lehrerwochenstunden ein Budget für gebundene 
Ganztagsklassen zur Verfügung gestellt. 2Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzie-
rung der Beschäftigung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsange-
bote im Rahmen der gebundenen Ganztagsangebote gemäß Nr. 2.1 durchführen. 3Es darf 
nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 4Die Bildungs- 
und Betreuungsangebote müssen sich zumindest theoretisch für alle bzw. eine große Ziel-
gruppe der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eignen. 

 
5Die Höhe des je gebundener Ganztagsklasse und Schuljahr zur Verfügung stehenden Bud-
gets wird im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt sowie 
bekannt gegeben und steht für den Abschluss von Kooperations- und Einzelverträgen mit 
externem Personal bzw. mit externen Kooperationspartnern gemäß Nr. 2.4 zur Verfügung. 
6Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung, die Regelungen zur Bud-
getverwendung treffen kann. 

 
2.3.3 1Voraussetzung für die Personalausstattung der gebundenen Ganztagsklassen durch zu-

sätzliche Lehrerwochenstunden sowie für die Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.3.2 
ist, dass der Schulaufwandsträger pro Schuljahr je gebundener Ganztagsklasse eine Pau-
schale zur Mitfinanzierung der Personalkosten an den Freistaat Bayern leistet, deren Höhe 
im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt ge-
geben wird. 2Die zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung 
der Pauschale kann nicht durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulauf-
wandsträgers ersetzt oder abgegolten werden. 
 

2.3.4 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.4.2, wird seine Ver-
pflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.3.3 regelmäßig in der Weise berücksichtigt, dass 
die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten bereits bei der Bereitstellung des 
Budgets gemäß Nr. 2.3.2 in Abzug gebracht wird. 2Das Budget bzw. die Personalleistungen 
müssen der Schule dennoch im Umfang gemäß Nr. 2.3.2 Satz 5 zur Verfügung stehen. 
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2.3.5 1Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im Rahmen von § 24 Abs. 4 
SGB VIII oder der Kooperationspartner gemäß Nr. 2.4.2 über das staatliche gebundene 
Ganztagsangebot zeitlich hinausgehende Förder- und Betreuungsangebote vorsehen. 
2Diese Zusatzangebote finden grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und damit au-
ßerhalb der schulischen und staatlichen Verantwortung statt, sofern nicht eine entspre-
chende Vereinbarung gemäß Nr. 2.3.6 getroffen wird. 
 

2.3.6 1An Unterrichtstagen können für an einem gebundenen Ganztagsangebot teilnehmende 
Schülerinnen und Schüler durch den Kooperationspartner Zusatzangebote außerhalb der 
Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren 
von der Kernzeit nicht umfassten Wochentag) sowie sonstige besondere Angebote während 
der Kernzeit eingerichtet werden. 

 
2Diese können dann als schulische Veranstaltung durch- bzw. fortgeführt werden, wenn die 
Schulleitung dem Angebot zustimmt und das hierfür eingesetzte Personal den Anforderun-
gen gemäß Nr. 2.4.1 entspricht. 3Zudem muss der Schulleitung für diese Angebote ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem durchführenden Kooperationspartner eingeräumt werden. 
 
4Ein entsprechender Hinweis auf die beabsichtigte Durchführung dieser Zusatzangebote ist 
auch in die Unterlagen zum Kooperationsvertrag aufzunehmen. 5Zusatzangebote werden 
grundsätzlich in einem gesonderten Vertrag geregelt, bei dem der Freistaat Bayern nicht 
Vertragspartei ist. 
 
6Eine Durchführung von Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 setzt 
voraus, dass das Personal grundsätzlich auch während der Kernzeit eingesetzt ist. 7Die Fi-
nanzierungsverantwortung für diese Zusatzangebote liegt grundsätzlich beim Kooperations-
partner. 8Das gemäß Nr. 2.3.2 zur Verfügung gestellte Budget kann für Zusatzangebote nur 
dann verwendet werden, wenn bereits zu den Kernzeiten das Personal im erforderlichen 
Zeitumfang im Rahmen der Bildungs- und Betreuungsangebote eingesetzt wird. 9Schullei-
tung, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner haben die Angebote aufeinander 
abzustimmen. 10Zur Finanzierung von Zusatzangeboten können Elternbeiträge erhoben wer-
den. 11Über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses entscheidet die jeweilige kom-
munale Körperschaft vor Ort. 

 
2.4 Externes Personal in gebundenen Ganztagsangeboten 
 
2.4.1 1Das in gebundenen Ganztagsangeboten eingesetzte externe Personal muss die Gewähr für 

einen angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und über die per-
sönliche Eignung und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungs-
angebot erforderliche Fachkompetenz verfügen. 2Die Schulleitung legt insbesondere unter 
Beachtung der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht und der für Unterricht und Schulbetrieb 
geltenden Rechtsvorschriften die Anforderungen an die erforderliche Fachkompetenz fest. 
3Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbeson-
dere nicht rechtskräftig wegen einer in Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BayEUG genannten 
Straftat verurteilt worden sein. 4Darüber hinaus muss das eingesetzte Personal die Gewähr 
dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und im 
Rahmen seiner Tätigkeit in den gebundenen Ganztagsangeboten die politische, weltan-
schauliche und religiöse Neutralität zu wahren. 5Personen, bei denen ein früheres Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis durch den Freistaat Bayern, ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland, den Bund oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen der 
Verletzung von dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, kommen für eine 
Tätigkeit in den gebundenen Ganztagsangeboten nicht in Betracht. 6Das eingesetzte Perso-
nal muss vor Tätigkeitsantritt insbesondere 
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− eine Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und zu 
Ermittlungs- und Strafverfahren abgeben, 

− ausdrücklich erklären, die in der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue genann-
ten Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes zu bejahen sowie das Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen zur Kenntnis genommen zu haben, und den Fragenbogen zur Prüfung 
der Verfassungstreue sowie den Fragebogen zu Beziehungen zur Scientology-Organisa-
tion wahrheitsgemäß beantworten, 
 

− gemäß § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) über die gesundheitlichen Anforderun-
gen sowie die Mitwirkungspflichten gemäß § 34 IfSG belehrt werden und die in § 20 
Abs. 8 ff. IfSG geforderten Nachweise vorlegen, 

− die Kenntnisnahme des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken be-
stätigen, 

− auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden, 

− eine Verschwiegenheitserklärung abgeben und 

− gemäß Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 BayEUG ein höchstens drei Monate altes 
erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
vorlegen; bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen von drei Jah-
ren eine erneute Vorlage erforderlich. 

 
7Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetz-
ten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. 
bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 8Die Schulleitung ist dem Kooperations-
partner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsberechtigt. 9Die Un-
terlagen zum Abschluss von Kooperations- bzw. Arbeitsverträgen werden den Vertragspart-
nern durch die zuständige Regierung übermittelt. 

 
2.4.2 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger entscheiden, ob die 

Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten ganz oder teil-
weise durch einen freien gemeinnützigen Träger oder eine Kommune als Kooperations-
partner erfolgt, und kann ggf. diesen im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger auswäh-
len. 2Im Falle der Einbindung eines Kooperationspartners wird ein Kooperationsvertrag zwi-
schen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
jeweils zuständige Regierung, geschlossen. 3Die erforderlichen Vorabsprachen mit dem Ko-
operationspartner bezüglich Anzahl, Qualifizierung und Einsatzzeiten des vorgesehenen 
Personals erfolgen durch die Schulleitung. 4Ein eigenständiger Vertragsabschluss durch die 
jeweilige Schule ist nicht möglich. 5Absprachen zwischen Schule und Kooperationspartner 
hinsichtlich der praktischen Vertragsdurchführung dürfen den Inhalten des Kooperationsver-
trags nicht zuwiderlaufen. 6Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Ein-
satz von Schülertutoren sowie von Personen in Freiwilligendiensten wird verwiesen. 
 

2.4.3 1Der Kooperationspartner führt die Bildungs- und Betreuungsangebote überwiegend mit Per-
sonal, das durch ihn beschäftigt wird, gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept und 
dem im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang durch. 2Im Einzelfall kann der 
Kooperationspartner auch Dritte mit der Durchführung von Betreuungs- und Bildungsange-
boten beauftragen, insbesondere für besondere pädagogische Bildungsangebote; eine um-
fassende Beauftragung Dritter ist hingegen grundsätzlich nicht gestattet. 
 

2.4.4 1Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsge-
meinschaften, kommunale Zweckverbände (Schulverbände) und Landkreise sein, soweit 
ihre Tätigkeit im Rahmen der gebundenen Ganztagsangebote nicht auf Gewinnerzielung ge-
richtet ist. 2Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und solche des privaten Rechts (z. B. eingetragener Verein, Stiftung, gemeinnützige 
GmbH) oder sonstige rechtsfähige Organisationen z. B. aus den Bereichen Jugendarbeit, 
Sport, Kultur und Ehrenamt, deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist. 3Eine 
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Ausnahme hiervon ist nur in begrenztem zeitlichem Umfang, beispielsweise für die Durch-
führung von Projekten mit besonderer fachlicher Ausrichtung, zulässig. 4Hinweise auf mögli-
che Kooperationspartner können insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern und der jewei-
ligen Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen geben. 
 

2.4.5 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger ergänzend oder alterna-
tiv den Einsatz von Einzelpersonen für die Bildungs- und Betreuungsangebote in den gebun-
denen Ganztagsklassen vorsehen. 2Hierzu wird auf Vorschlag der Schulleitung ein Beschäf-
tigungs-, oder Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und dem Freistaat Bayern, vertre-
ten durch die jeweils zuständige Regierung, begründet, das grundsätzlich vor Aufnahme der 
Tätigkeit zu befristen ist. 3Hierfür sind ausschließlich die von der Regierung zur Verfügung 
gestellten Verträge und Formulare zu verwenden. 
 

2.4.6 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Honorarkräften 
wird verwiesen. 
 

2.4.7 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Nebenbeschäftigung von haupt-
amtlichen Lehrkräften in einem schulischen Ganztagsangebot wird verwiesen. 
 

2.4.8 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Vollzug des Gesetzes für den 
Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) wird verwie-
sen. 

 
2.5 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
2.5.1 Die Schülerinnen und Schüler besuchen das gebundene Ganztagsangebot stets aufgrund 

einer freiwilligen Entscheidung ihrer Erziehungsberechtigten. 
 

2.5.2 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten vor Beginn des je-
weiligen Schuljahres zur verpflichtenden Teilnahme in einer gebundenen Ganztagsklasse 
grundsätzlich jeweils für ein Schuljahr bei der Schulleitung angemeldet. 2Die Anmeldung und 
die Teilnahmeverpflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer der Bildungs- und Betreu-
ungsangebote von mindestens vier Wochentagen je Unterrichtswoche mit Unterrichts- und 
Betreuungszeiten von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 3Die Schulleitung kann im Ein-
vernehmen mit Elternbeirat bzw. Schulforum und im Benehmen mit dem Schulaufwandsträ-
ger aus organisatorischen und/oder pädagogischen Erwägungen über diese Mindestzeit hin-
ausgehende verbindliche Unterrichts- und Betreuungszeiten für die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler festlegen. 4Dies gilt grundsätzlich auch für den fünften Wochentag, an 
dem auf entsprechenden Wunsch der Erziehungsberechtigten individuell ein vorzeitiges Ver-
lassen nach sieben Zeitstunden ermöglicht werden kann. 
 

2.5.3 1Auf den Besuch einer gebundenen Ganztagsklasse besteht kein Rechtsanspruch. 2Die Auf-
nahme von Schülerinnen und Schülern kann insbesondere aufgrund der jeweils einschlägi-
gen Bestimmungen zur Schülerhöchstzahl beschränkt werden. 3Die Entscheidung über die 
Aufnahme trifft die Schulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berück-
sichtigung pädagogischer, familiärer und sozialer Aspekte. 4Die für die Aufnahme entschei-
dungserheblichen Gesichtspunkte und Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten zu 
Beginn des Anmeldeverfahrens bekannt zu geben. 5Ablehnungsentscheidungen sind gegen-
über den Erziehungsberechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten anderer Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten 
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zu begründen. 6Auf die Möglichkeit der Ergreifung von Ordnungsmaßnahmen gemäß Art. 86 
BayEUG mit Auswirkungen auf den Besuch des gebundenen Ganztagsangebots wird ver-
wiesen. 7Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte trotz wiederholter Auffor-
derung Zahlungsverpflichtungen (Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht nachgekom-
men sind, können in den darauffolgenden Schuljahren vom Besuch des gebundenen Ganz-
tagsangebots ausgeschlossen werden. 
 

2.5.4 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht (vgl. 
Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG). 2Es gilt § 20 der Bayerischen Schulordnung (BaySchO). 
3Eine dauerhafte Abmeldung von der Teilnahme am gebundenen Ganztagsangebot ebenso 
wie ausschließlich am fünften Wochentag während des Schuljahres kann durch die Schullei-
tung nur bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe gestattet werden (z. B. aufgrund be-
sonderer pädagogischer, familiärer oder gesundheitlicher Gegebenheiten), die bei der An-
meldung zum gebundenen Ganztagsangebot noch nicht absehbar waren. 4Dabei hat die 
Schulleitung strenge Maßstäbe anzulegen. 
 

2.5.5 1Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen nicht an dem gebundenen Ganz-
tagsangebot teilnehmen oder das gebundene Ganztagsangebot vor dem regulären Ende 
verlassen wollen, bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 Satz 1 BaySchO). 2Diese ist 
zuvor in Textform durch die Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann nur durch die 
Schulleitung ausgesprochen werden, die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der 
vorgebrachten Gründe und der schulischen Interessen entscheidet. 3Hierbei können insbe-
sondere auch die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten sowie persönliche, 
erzieherische, gesundheitliche oder familiäre Gründe Berücksichtigung finden. 
 

2.5.6 1Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote teilweise einem Kooperations-
partner übertragen, hat die Schule diesen rechtzeitig über Erkrankungen, Befreiungen, Beur-
laubungen und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu informieren. 2Sofern Schü-
lerinnen und Schüler nicht im gebundenen Ganztagsangebot erscheinen, hat der Kooperati-
onspartner unverzüglich die Schule zu informieren; verlassen Schülerinnen und Schüler das 
gebundene Ganztagsangebot krankheitsbedingt vorzeitig, ist die Schule hierüber spätestens 
zu Beginn des darauffolgenden Schultags zu informieren. 
 

2.5.7 Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen Zusatz-
angeboten bzw. der Mittagsverpflegung liegt die Informationspflicht gegenüber den entspre-
chenden Leistungserbringern bei den Erziehungsberechtigten, sofern sich nicht Schule oder 
Kooperationspartner zur Übernahme der Informationspflicht bereit erklärt haben. 
 

2.5.8 Wird ein vereinbartes Entgelt, z. B. für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung, durch die 
Erziehungsberechtigten nicht erbracht, können die betroffenen Schülerinnen und Schüler in 
letzter Konsequenz im Benehmen mit der Schulleitung auch während des Schuljahres von 
dem Bezug dieser kostenpflichtigen Leistungen ausgeschlossen werden. 

 
2.6 Aufsichtspflicht 
 
2.6.1 1Für die Teilnahme an einem gebundenen Ganztagsangebot gilt § 22 BaySchO zur Aufsicht 

während des Unterrichts bzw. bei schulischen Veranstaltungen. 2Die Gesamtverantwortung 
für die Erfüllung der Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler trägt 
die Schulleitung. 3Die Aufsichtspflicht umfasst auch die unterrichtsfreie Zeit (z. B. Mittags-
zeit), die Teil des pädagogischen Ganztagskonzepts ist (vgl. dazu Nr. 2.8.1). 
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2.6.2 1Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignetes volljähriges Personal 
im Rahmen des gebundenen Ganztagsangebots ist zulässig. 2Die Verantwortung der Schul-
leitung nach Nr. 2.6.1 bleibt dabei unberührt. 3Sofern die Schulleitung organisatorische Vor-
kehrungen für eine durchgehende Aufsicht, insbesondere durch Auswahl, Instruktion und 
Kontrolle der Aufsichtspersonen, getroffen hat, ist ihre Anwesenheit oder die Anwesenheit 
einer Lehrkraft während der Durchführung des gebundenen Ganztagsangebots nicht zwin-
gend erforderlich. 4Dies gilt grundsätzlich auch bei Angeboten im Rahmen der gebundenen 
Ganztagsangebote, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden (z. B. Wanderungen, Aus-
flüge, Besichtigung außerschulischer Lernorte), unter Berücksichtigung der besonderen Ge-
gebenheiten im Einzelfall. 5Abhängig von der Art des Angebots ist ein angemessenes Be-
treuungsverhältnis zwischen anwesendem aufsichtsführenden Personal und teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern sicherzustellen. 6Auch beim Einsatz externer Kräfte sind die all-
gemeinen Sicherheitsbestimmungen und die sonstigen für Unterricht und Schulbetrieb gel-
tenden Rechtsvorschriften zu beachten. 
 

2.6.3 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten sind die im Schulbereich je nach fachlicher Ausrich-
tung einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Bekanntmachungen des Staatsministeri-
ums entsprechend zu berücksichtigen. 
 

2.6.4 Experimente insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen und bei praktischen 
Arbeiten im Unterricht (z. B. Technik, Hauswirtschaft, Kunst etc.) dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fachkompetenz verfügt 
und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in der jeweils gelten-
den Fassung vertraut gemacht hat. 
 

2.6.5 1Bei angeleiteten Bildungsangeboten im Bereich Sport ist zu beachten, dass Personen, die 
nicht die Lehrbefähigung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn 
sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der sie 
fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln. 2Zu den freiberuflichen Qualifikationen im Bereich 
Sport gehören insbesondere die Diplomausbildung Sportwissenschaft, die Ausbildung 
zum/zur Diplom-Sportlehrer/in, die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Sportlehrer/in im 
freien Beruf sowie die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Gymnastiklehrer/in mit Wahl-
pflichtfach Sport und Freizeit. 3Personen mit freiberuflichen Qualifikationen dürfen die in der 
jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten vermitteln. 4Für Inhaber sportartübergreifender 
Übungsleiterlizenzen (Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche bzw. Erwachsene/Äl-
tere) gilt dies mit Ausnahme des Schwimmens entsprechend. 5Inhaber von Trainerlizenzen 
eines Sportfachverbandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sportart eingesetzt werden. 
6Voraussetzung für den Einsatz als Übungsleiter und Trainer ist die Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 
 

2.6.6 1Betreuungsangebote, z. B. im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sportfachli-
che Qualifikation der Aufsicht führenden Person gemäß Nr. 2.6.5, wenn die Schülerinnen 
und Schüler frei und selbst organisiert, fachlich nicht angeleitet Sport in folgenden besonders 
geeigneten Sportarten treiben: Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, Tisch-
tennis, Tennis, Kleine Spiele, Jonglieren und Tanz. 2Bei anderen als diesen genannten 
Sportarten, z. B. bei besonders gefahrengeneigten Sportarten wie Sportklettern oder 
Schwimmen, gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht führenden Person unabhängig 
davon, ob eine fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler stattfindet oder nicht. 
 

2.6.7 1Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I 
S. 202), die Bekanntmachung zur Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 
1. April 1996 (KWMBl. I S. 192), geändert durch Bekanntmachung vom 4. Juni 2025 
(BayMBl. Nr. 260), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter Ozonkonzentra-
tion vom 1. August 1991 (KWMBl. I S. 219), geändert durch Bekanntmachung vom 30. Sep-
tember 1991 (KWMBl. I S. 406), die Hinweise zur Durchführung von „Trendsportarten“ bei 
schulischen und dienstlichen Veranstaltungen; Aufsichtspflicht im Schreiben vom 15. April 
2013 (Az. II.1-5 S 4430-6.19 796), die Bekanntmachung zu Schülerfahrten vom 9. Juli 2010 
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(KWMBl. S. 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der Schule und gesetzliche 
Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 2003 S. 4, ber. S. 81), in der 
jeweils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 2Ebenso sind die sportartspezifi-
schen Bestimmungen zu beachten, insbesondere zu Sportklettern (Durchführung nur an 
künstlichen Kletterwänden mit den vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen), Kampfsport 
(Beschränkung auf Verteidigungstechniken; kein Vollkontakt bei Schlag- und Tretbewegun-
gen) sowie Kanu (Durchführung nur im Zahmwasser). 

 
2.7 Kostenfreiheit 
 
2.7.1 Die Teilnahme am gebundenen Ganztagsangebot während der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 

ist – mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich kostenfrei. 
 

2.7.2 1Für Zusatzangebote außerhalb der Kernzeit (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder 
an einem weiteren von der Kernzeit nicht umfassten Wochentag) sowie für sonstige beson-
dere Angebote während der Kernzeit können mit den Erziehungsberechtigten gemäß 
Nr. 2.3.6 Entgelte vereinbart werden. 2Die Entgelte sollen nach Art und Umfang der Inan-
spruchnahme dieses zusätzlichen Angebots bemessen sein und soziale Gesichtspunkte an-
gemessen berücksichtigen. 3Wird für sonstige besondere Angebote während der Kernzeit 
ein Entgelt erhoben, so sind diese Angebote mit dem Elternbeirat bzw. dem Schulforum ab-
zustimmen und bei Bedarf durch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem kostenfreien Be-
treuungsangebot zu ergänzen. 
 

2.7.3 Soweit Schulen bereits vor dem Jahr 2010 im Rahmen einer Modellphase bzw. eines Schul-
versuchs ein gebundenes Ganztagsangebot umgesetzt und wegen dessen besonderer Aus-
gestaltung einen Elternbeitrag erhoben haben, kann dies an diesen Schulen beibehalten 
werden. 

 
2.8 Mittagszeit und Mittagsverpflegung 
 
2.8.1 1Die Mittagszeit ist Teil des schulischen Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 

Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt. 2Schülerinnen und Schülern 
kann – ausgenommen an Grundschulen und Grundschulstufen an Förderschulen – unter 
Berücksichtigung möglicher Gefahrensituationen vor Ort das Verlassen der Schulanlage in 
kleinen Gruppen unter Beachtung der individuellen Reife und Einsichtsfähigkeit der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten durch die Schulleitung gestattet werden. 3Hierzu sind im Vorfeld Absprachen zwi-
schen der Schulleitung und dem Betreuungspersonal – insbesondere bezüglich des örtlichen 
und zeitlichen Rahmens – zu treffen. 
 

2.8.2 1Die Mittagsverpflegung wird im Zusammenwirken von Schulaufwandsträger, Schulleitung 
und gegebenenfalls einem externen Kooperationspartner organisiert. 2In gegenseitigem Ein-
vernehmen können Aufgaben auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Fördervereine oder Ca-
terer, übertragen werden. 3Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mit-
tagszeit ist schulische Aufgabe. 
 

2.8.3 1Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer warmen und möglichst ausgewogenen Mittags-
verpflegung gewährleistet werden, die grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend im Klassenverband stattfindet. 2Am fünften Wochentag kann davon in begründe-
ten Einzelfällen – insbesondere aus organisatorischen Gründen – abgewichen werden. 3Das 
pädagogische Konzept einer Schule kann, im Einvernehmen mit dem Schulaufwandsträger, 
im Rahmen der Teilnahme am gebundenen Ganztagsangebot eine verbindliche Anmeldung 
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zum Mittagessen vorsehen, sofern eine angemessene Speisenauswahl – insbesondere un-
ter Berücksichtigung einer täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und vegetarischer 
Kost – angeboten wird. 4In begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – insbesondere 
bei Vorliegen medizinischer oder religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der bereit-
gestellten Speisen und Getränke zulassen. 
 

2.8.4 1Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberechtigten erhoben 
werden. 2Entsprechende Vertragsvereinbarungen und/oder Regelungen zum Zahlungsver-
kehr sind zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Leistungserbringer zu treffen. 3Bei 
Schülerinnen und Schülern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allge-
mein oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, kön-
nen die Mehraufwendungen für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
im Rahmen der Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe be-
rücksichtigt werden. 4Für die Aufgabenerfüllung in Zusammenhang mit dieser Leistung sind 
die Jobcenter bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. 

 
2.9 Räumlichkeiten 
 
2.9.1 1Für das gebundene Ganztagsangebot müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl 

und Größe zur Verfügung stehen. 2Gebundene Ganztagsangebote finden grundsätzlich in 
der Schule statt. 3Mittagsverpflegung und außerunterrichtliche Angebote können auch in Ein-
richtungen stattfinden, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden. 
 

2.9.2 1Über die Aufnahme von Angeboten, die regelmäßig außerhalb des Schulgeländes durchge-
führt werden sollen, in das pädagogische Konzept ist erst nach Prüfung der Erforderlichkeit 
und unter Abwägung pädagogischer Interessen zu entscheiden. 2Insbesondere sind neben 
dem Alter sowie der geistigen und charakterlichen Reife der teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler auch die jeweiligen Gefahrensituationen bei der Wahl der geeigneten Maßnah-
men zur Aufsichtsführung beim Zurücklegen der erforderlichen Wegstrecke sowie der Durch-
führung des Angebots zu berücksichtigen. 3Auf die entsprechenden Regelungen des Staats-
ministeriums wird verwiesen. 

 
2.10 Antragsverfahren und Genehmigung 
 
2.10.1 1Der Antrag auf (Neu-)Einrichtung gebundener Ganztagsangebote ist von der Schulleitung 

vorzubereiten und durch den Schulaufwandsträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grund- 
und Mittelschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien über die 
zuständige Dienststelle des Ministerialbeauftragten und bei Förderschulen und Wirtschafts-
schulen direkt – bei der zuständigen Regierung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt 
grundsätzlich im Rahmen eines Antragsverfahrens vor Beginn des Schuljahres, in dem erst-
mals ein gebundenes Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule eingerichtet und geneh-
migt werden soll. 4Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Genehmigungsbedingungen 
sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Antrags- 
und Genehmigungsverfahrens bekannt gegeben bzw. bereitgestellt. 
 

2.10.2 1Die Genehmigung des gebundenen Ganztagsangebots wird durch die jeweilige Regierung 
erteilt. 2Die Bereitstellung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Mittel für die gebunde-
nen Ganztagsklassen erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zuständige Regierung. 
 

2.10.3 Die Genehmigung gebundener Ganztagsangebote kann bei Fehlen oder nachträglichem 
Wegfall der in Nr. 2.1 genannten Genehmigungsvoraussetzungen ganz oder teilweise wider-
rufen werden. 
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2.10.4 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der gebundenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch 
durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen, zu überprüfen. 
 

2.10.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Budgets und der Mitfinanzierungspauschale können auf der Website des Staatsmi-
nisteriums unter http://www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
3. Gebundene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und Schulen in freier Träger-

schaft 
 
3.1 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.1.1 1Die Schulträger von kommunalen Schulen sowie von staatlich genehmigten und staatlich 

anerkannten Schulen in freier Trägerschaft können staatliche Zuwendungen für den Perso-
nalaufwand gebundener Ganztagsangebote in Form eines einzelnen Ganztagsklassenzuges 
(gebundener Ganztagszug) für alle Jahrgangsstufen gemäß Nr. 3.2.1 oder für bestimmte 
Jahrgangsstufen der Schule gemäß Nr. 3.1.4 oder für einzelne Ganztagsklassen beantra-
gen. 2Ein Rechtsanspruch besteht insoweit nicht. 3Die Zuwendungen werden nach Maßgabe 
dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbe-
sondere der Art. 23 und 44 BayHO und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. 4Eine zusätzliche Förderung nach dem 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) erfolgt insoweit nicht. 
 

3.1.2 Eine Zuwendung kann gewährt werden, wenn das gebundene Ganztagsangebot jeweils die 
Vorgaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 
3.1.2.1 1Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 

mindestens vier Wochentagen einer Unterrichtswoche mit einer Unterrichts- und Betreu-
ungszeit von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Kernzeit). 2In den Jahrgangsstufen 1 bis 
4 ist das ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebot auch am fünften Wochentag bis 
grundsätzlich 16.00 Uhr bereitzustellen; die Kernzeit verlängert sich entsprechend. 3In be-
gründeten Einzelfällen (z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die verbindliche 
Unterrichts- und Betreuungszeit bereits ab 15.30 Uhr enden. 4Bei einem gebundenen Ganz-
tagsangebot mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr liegt das regelmäßige 
Ende des gebundenen Ganztagsangebots unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- 
und Betreuungszeit von mindestens 7,5 Zeitstunden dann entsprechend vor bzw. nach 
16.00 Uhr. 5In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist bei einer begründeten Unterschreitung von 
acht Zeitstunden zusätzlich das Einvernehmen aller betroffenen Erziehungsberechtigten er-
forderlich. 
 

3.1.2.2 1Das gebundene Ganztagsangebot beinhaltet eine tägliche Mittagsverpflegung. 2Die Betreu-
ung und Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schuli-
sche Aufgabe. 
 

3.1.2.3 1Das gebundene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 
Schulleitung statt. 2Inhalt und Durchführung des gebundenen Ganztagsangebots als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts entsprechen den 
für Schulen in freier Trägerschaft geltenden allgemeinen schulrechtlichen Bestimmungen. 
3Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist auch im Rahmen des ge-
bundenen Ganztagsangebots zu verwirklichen. 
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3.1.2.4 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung, ggf. im Benehmen mit 
dem Elternbeirat bzw. Schulforum, erarbeitetes pädagogisches Konzept für die ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangebote zugrunde. 2Das pädagogische Konzept muss dabei ins-
besondere folgende Inhalte und Gestaltungselemente berücksichtigen: 

 
– Angebote und Maßnahmen zur individuellen schulischen Förderung, 
– Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzierungs- und Vertiefungseinheiten als Alterna-

tive zu schriftlichen Hausaufgaben, 
– Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und Verbesserung sozialer und personaler 

Kompetenzen und 
– Förderung individueller Neigungen und Begabungen und Erziehung zu einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung. 
 

3Im Rahmen der individuellen Förderung soll bedarfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt 
auf einer nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler liegen. 4Daneben soll 
das pädagogische Konzept zusätzliche Schwerpunkte entsprechend dem jeweiligen Schul-
profil sowie den besonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der jeweiligen Schule und 
in der jeweiligen Schulart enthalten (z. B. Sport, musische, ästhetische und künstlerische Bil-
dung, Inklusion, Berufsorientierung, Gesundheitserziehung). 

 
3.1.2.5 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt mit Ausnahme des fünften Wochentags als Orga-

nisationsprinzip eine rhythmisierte Tages- und Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich im 
pädagogischen Konzept und den jeweiligen Stundenplänen der gebundenen Ganztagsklas-
sen niederschlagen muss. 2Rhythmisierung setzt dabei voraus, dass im Rahmen der organi-
satorischen und räumlichen Möglichkeiten an der Schule ein zeitlich ausgewogener Wechsel 
zwischen Phasen der Anstrengung und der Erholung, der Bewegung und der Ruhe, der kog-
nitiven und der praktischen Leistungen sowie zwischen unterschiedlichen Lehr- und Lernfor-
men und Methoden stattfindet. 3Hierzu sind die Durchführung von Unterricht gemäß Stun-
dentafel sowie eine Verwendung zusätzlicher Lehrerwochenstunden auch am Nachmittag 
vorzusehen. 

 
4Die Basisstandards gemäß dem Qualitätsrahmen für gebundene Ganztagsschulen (vgl. Be-
kanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung) sind einzuhalten. 

 
3.1.3 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gemäß Nr. 3.1.2 bestätigt die jeweilige Regierung in 

einem Schreiben gegenüber dem Schulträger. 
 

3.1.4 Zuwendungen für gebundene Ganztagsangebote können durch den Schulträger beantragt 
und nach Maßgabe von Nr. 3.1.1 und Nr. 3.1.2 bewilligt werden an 

 
a) Grundschulen, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 

BayEUG entsprechen, für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 
und 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 sowie in jahrgangsgemischter Form oder 
ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

b) Mittelschulen, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 7a Abs. 2 Satz 1 
BayEUG entsprechen, im Regelfall für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem 
Antrag für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen bzw. Vorbereitungs-
klassen oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen bzw. ergänzend in 
einzelnen Jahrgangsstufen, 
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c) Förderschulen 
 

– in der Grundschulstufe für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 (inkl. Jahrgangsstufe 1A) oder 
nur für die Jahrgangsstufen 1 bis 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4, 

– in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 
für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder im Einzelfall für eine 
geringere Zahl von Jahrgangsstufen oder 

– in jahrgangsgemischter Form sowie 
– ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 

 
d) Realschulen und an Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die in Gliederung 

und Aufbau der Bestimmung des Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BayEUG entsprechen, für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen oder 
ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

e) Gymnasien, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 
BayEUG entsprechen, für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine gerin-
gere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen der genannten Jahrgangsstu-
fen, 
 

f) Wirtschaftsschulen und an Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die 
in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 14 Abs. 2 Satz 1 BayEUG entspre-
chen, in der Vorklasse der vierstufigen Wirtschaftsschule, in der Jahrgangsstufe 7 bis 10 
bzw. Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule oder bei Bedarf für eine gerin-
gere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen. 

 
3.1.5 1Im Übrigen liegen die Organisation und inhaltliche Ausgestaltung des gebundenen Ganz-

tagsangebots sowie der Abschluss von Verträgen bzw. von Beschäftigungsverhältnissen mit 
Einzelkräften in der Verantwortung der Schulleitung und des Schulträgers. 2Der Schulträger 
kann im Einzelfall auch eine Zuwendung für ein von Nr. 3.1.4 abweichendes Ganztagsange-
bot beantragen. 
 

3.1.6 1Für die Bemessung der Anzahl der förderfähigen gebundenen Ganztagsklassen nach 
Nr. 3.1.4 gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 13 Schülerinnen bzw. Schülern pro Klasse. 
2Bei Förderschulen bestimmt sich die Mindesteilnehmerzahl nach den für den jeweiligen För-
derschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen für die Klassenbildung. 3Bei Grund-
schulen bemisst sich die Förderung auf Grundlage der KIassenbildungsrichtlinien für staatli-
che Schulen. 
 

3.1.7 Wird die Mindestteilnehmerzahl von mehreren gebundenen Ganztagsklassen an einer 
Schule nicht erreicht, so werden für diese Klassen zur Bestimmung der zu gewährenden Zu-
wendungen jahrgangsstufenübergreifend fiktive förderfähige Klassen anhand folgender Ta-
belle zugrunde gelegt. 
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Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen 
 

 
Anzahl der Schüler 

 

 
 

Anzahl der 
förderfähigen Klassen 

 
 

 
von 

 

 
bis 

 
13 

 

 
25 

 
1 

 
26 

 

 
45 

 
2 

 
46 

 

 
65 

 
3 

 
66 

 

 
85 

 
4 

 
86 

 

 
105 

 
5 

 
106 

 

 
125 

 
6 

 
126 

 

 
145 

 
7 

 
146 

 

 
165 

 
8 

 
166 

 

 
185 

 
9 

 
186 

 

 
205 

 
10 

 
… 
 

 
… 

 
… 
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Förderschulen 
 

 
Anzahl der Schüler 

 

 
 

Anzahl der 
förderfähigen Klassen 

 
 

 
von 

 

 
bis 

 
8 
 

 
15 

 
1 

 
16 

 

 
31 

 
2 

 
32 

 

 
47 

 
3 

 
48 

 

 
63 

 
4 

 
64 

 

 
79 

 
5 

 
80 

 

 
95 

 
6 

 
96 

 

 
111 

 
7 

 
112 

 

 
127 

 
8 

 
128 

 

 
143 

 
9 

 
144 

 

 
159 

 
10 

 
… 
 

 
… 

 
… 
 

 
3.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen 
 
3.2.1 1In dem Schuljahr, auf das sich die Bewilligung der Zuwendung bezieht, beginnt der Aufbau 

des Ganztagszuges zunächst mit der Zuwendung für eine gebundene Ganztagsklasse. 2In 
jedem weiteren Schuljahr kann ohne erneute Antragstellung für eine zusätzlich eingerichtete 
gebundene Ganztagsklasse eine Zuwendung gewährt werden, bis der Ausbau des gebunde-
nen Ganztagszuges mit Ganztagsklassen im beantragten und bewilligten Umfang erreicht 
wurde. 3Nach der Bewilligungsentscheidung für Zuwendungen zum Aufbau eines Ganztags-
zuges bedarf die Erhöhung der Zuwendung für den jährlichen Aufwuchs um eine weitere 
Klasse bis zum Vollausbau eines Zuges bzw. der entsprechenden Anzahl von Ganztagsklas-
sen keiner erneuten Antragstellung und Bewilligung mehr. 4Die staatliche Stunden- bzw. Mit-
telausstattung wird dann dem bewilligten und tatsächlich erfolgten Ausbau entsprechend zur 
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Verfügung gestellt. 5Im Einzelfall kann die jeweilige Regierung nach Abstimmung mit dem 
Staatsministerium Zuwendungen für eine oder mehrere gebundene Ganztagsklassen bewilli-
gen, die in einer oder mehreren Jahrgangsstufen gleichzeitig neu eingerichtet werden (be-
schleunigter Ausbau). 
 

3.2.2 1Können nach erfolgreicher Einrichtung und Förderung im Jahr der Beantragung in einem 
oder in mehreren der folgenden Schuljahre aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in 
einzelnen oder in allen Jahrgangsstufen keine gebundenen Ganztagsklassen eingerichtet 
werden, gilt die Zusage auf Bewilligung der Förderung für den gebundenen Ganztagszug bis 
auf Widerruf unverändert fort, so dass in den folgenden Schuljahren davon weiterhin Ge-
brauch gemacht werden kann. 2Eine Zuwendung erfolgt für das entsprechende Schuljahr 
nicht. 3Bei Wiederaufnahme des Ganztagsschulbetriebs ist auf Verlangen der Schulaufsicht 
erneut ein pädagogisches Konzept vorzulegen. 4Wird im Jahr der Beantragung keine gebun-
dene Ganztagsklasse eingerichtet, ist die Förderung eines gebundenen Ganztagszugs ggf. 
in den darauffolgenden Schuljahren erneut zu beantragen. 
 

3.2.3 1Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit dem Aufbau des gebundenen Ganztags-
zuges begonnen wird, wird von Schulleitung und Schulträger getroffen. 2Sie muss sich aus 
dem jeweiligen Antrag ergeben. 
 

3.3 Personalausstattung und Finanzierung 
 
3.3.1 1Für eingerichtete gebundene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen sowie staatlich 

genehmigten Ersatzschulen in freier Trägerschaft gemäß Nr. 3.1.4, die die Zuwendungsvo-
raussetzungen gemäß Nr. 3.1 erfüllen, werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
staatliche Zuwendungen zur Abdeckung des zusätzlichen Personalaufwandes in Form eines 
Festbetrages gewährt, der im Rahmen des Bewilligungsverfahrens jährlich festgelegt und 
bekanntgegeben wird. 

 
2Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung zusätzlicher päda-
gogischer Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der gebunde-
nen Ganztagsangebote gemäß Nr. 3.1 durchführen. 3Die Förderung darf nicht für andere 
Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 4Weitere Regelungen zur Ver-
wendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren getroffen werden. 5Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegen-
über der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 

 
3.3.2 Der durch die Einrichtung und den Betrieb der gebundenen Ganztagsangebote anfallende 

zusätzliche Sachaufwand ist vom jeweiligen Schulträger zu tragen. 
 

3.3.3 1Für eingerichtete gebundene Ganztagsangebote an staatlich anerkannten Grundschulen, 
Mittelschulen sowie genehmigten oder staatlich anerkannten Förderschulen in freier Träger-
schaft, die die Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Nr. 3.1 erfüllen, werden im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel durch das Staatsministerium bzw. durch die Re-
gierungen und Staatlichen Schulämter zur Abdeckung des zusätzlichen Personalaufwandes 
wahlweise eine Zuwendung nach Nr. 3.3.1 oder Lehrerwochenstunden durch Zuordnung 
staatlicher Lehrkräfte bzw. Förderlehrer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie 
eine staatliche Zuwendung in Form eines Festbetrages gemäß Nr. 3.3.4 gewährt. 2Im Falle 
einer Zuordnung von Lehrerwochenstunden werden je gebundener Ganztagsklasse an 
Grundschulen zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden, an Mittel- und Förderschulen neun 
zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewiesen. 
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3Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen und bevorzugt klassenbezogen sowie zur Umsetzung eines rhythmisierten 
Unterrichtstages, somit auch am Nachmittag, einzusetzen. 4Sie werden grundsätzlich für un-
terrichtliche, unterrichtsnahe oder pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaßnahmen 
(Angebote zur individuellen schulischen Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differenzie-
rungs- und Vertiefungsstunden) eingesetzt. 5Bei solchen Angeboten entspricht eine Lehrer-
wochenstunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von 45 Minuten. 
 
6Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen pädagogischen Konzept den Einsatz von 
Lehrerwochenstunden vorsieht, die keine bzw. nur eine geringe Vor- bzw. Nachbereitungs-
zeit erfordern, soll sie dafür eine abweichende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehr-
kraft entspricht. 

 
3.3.4 1Im Falle der Zuordnung von staatlichen Lehrkräften bzw. Förderlehrern sind Art. 31 Abs. 6 

bzw. Art. 33 Abs. 2 BaySchFG entsprechend anzuwenden. 2Daneben wird im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel eine staatliche Zuwendung in Form eines Festbetrages je ge-
bundener Ganztagsklasse und Schuljahr gewährt, dessen Höhe im Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 3Die Zuwendungen werden 
ausschließlich zur Finanzierung des zusätzlichen pädagogischen Personals (z. B. Lehr-
kräfte) gewährt, das Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der gebundenen Ganz-
tagsangebote gemäß Nr. 3.1 durchführt. 4Die Förderung darf nicht für andere Personalkos-
ten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 5Weitere Regelungen zur Verwendung der 
Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Bewilligungsverfahren 
getroffen werden. 6Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegenüber der Bewilli-
gungsbehörde nachzuweisen. 
 

3.3.5 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung nach Nr. 3.3.1 und Nr. 3.3.4 ist bereits ein 
Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je gebundener Ganztags-
klasse und Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in Höhe 
des Eigenbeitrags. 3Über die Gewährung eines kommunalen Mitfinanzierungsbeitrages ent-
scheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 

 
3.4 Personal in gebundenen Ganztagsangeboten 
 

1Der Schulträger bzw. der Kooperationspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den 
gebundenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemesse-
nen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung 
und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderli-
che pädagogische und fachliche Kompetenz verfügt. 2Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG bzw. 
Art. 94 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das einge-
setzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer in Art. 60a Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 BayEUG genannten Straftat verurteilt worden sein. 3Das Personal darf in den gebunde-
nen Ganztagsangeboten an kommunalen Schulen nur dann eingesetzt werden, wenn es vor 
Tätigkeitsantritt gemäß Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchs-
tens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 BZRG im Original 
oder in beglaubigter Kopie bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorgelegt hat, es sei 
denn die Vorlage ist gemäß Art. 60a Abs. 3 Satz 4 oder 5 BayEUG entbehrlich. 4Das Perso-
nal darf in den gebundenen Ganztagsangeboten an staatlich genehmigten und staatlich an-
erkannten Schulen in freier Trägerschaft nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätig-
keitsantritt gemäß Art. 94 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 
BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 
BZRG im Original oder in beglaubigter Kopie bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 
vorgelegt hat; zur Verwaltungsvereinfachung kann diese Vorlage auch gesammelt durch den 
Schulträger mit schulbezogenen Listen erfolgen. 5Bei einer dauerhaften oder wiederholten 
Tätigkeit ist in Abständen von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 6Darüber hinaus 
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muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung einzutreten. 7Die Bestimmungen des Masernschutzgesetzes sind 
zu beachten. 8Im Übrigen entscheiden Schulleitung und Schulträger nach dem jeweiligen 
pädagogischen Konzept über die Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Per-
sonals. 9Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem 
eingesetzten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkon-
zept (z. B. bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 

 
3.5 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
3.5.1 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten vor Beginn des je-

weiligen Schuljahres zur verpflichtenden Teilnahme in einer gebundenen Ganztagsklasse 
grundsätzlich jeweils für ein Schuljahr angemeldet. 2Die Anmeldung und die Teilnahmever-
pflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer der Bildungs- und Betreuungsangebote von 
mindestens vier Wochentagen je Unterrichtswoche mit Unterrichts- und Betreuungszeiten 
von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 3Schulträger und Schulleitung können über diese 
Mindestzeit hinausgehende verbindliche Unterrichts- und Betreuungszeiten festlegen. 
 

3.5.2 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht. 
 
3.6 Teilnehmerbeitrag 
 

1An Schulen in freier Trägerschaft können auch für die Teilnahme an gebundenen Ganz-
tagsangeboten in der Kernzeit gemäß Nr. 3.1.2.1 Teilnehmerbeiträge von den Erziehungs-
berechtigten erhoben werden, sofern es sich nicht um private Förderschulen handelt, die an 
der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen. 2Die Teilnehmerbeiträge sollen nach Art 
und Umfang der Inanspruchnahme der Angebote bemessen und nach sozialen Gesichts-
punkten gestaffelt sein. 3Art. 96 BayEUG bleibt unberührt. 
 
4Bei privaten Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen, gel-
ten analog die Regelungen der staatlichen Schulen gemäß Nr. 2.3.5 f. und Nr. 2.7.2. 

 
3.7 Räumlichkeiten 
 

1Für gebundene Ganztagsangebote müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl und 
Größe zur Verfügung stehen. 2Gebundene Ganztagsangebote finden grundsätzlich in der 
Schule oder in Einrichtungen statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befin-
den. 

 
3.8 Antragsverfahren und Bewilligung 
 
3.8.1 1Der Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für gebundene Ganztagsangebote ist von der 

Schulleitung vorzubereiten und durch den Schulträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei 
Grund- und Mittelschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien 
über die Dienststellen der Ministerialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen 
direkt – bei der zuständigen Regierung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt grundsätz-
lich im Rahmen eines Antragsverfahrens vor Beginn des Schuljahres, für das erstmals eine 
Zuwendung für das Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule bewilligt werden soll. 4Der 
jeweilige Antragstermin, die einzelnen Antragsbedingungen sowie die einzureichenden An-
tragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Bewilligungsverfahrens bekannt gegeben 
bzw. bereitgestellt. 5Nach Schuljahresbeginn kann grundsätzlich kein Antrag auf Zuwendung 
für die Förderung eines gebundenen Ganztagsangebots bewilligt werden. 6Ein Rechtsan-
spruch auf Bewilligung einer staatlichen Zuwendung besteht nicht. 
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3.8.2 1Die Bewilligung der Zuwendungen für gebundene Ganztagsangebote wird durch die jewei-
lige Regierung erteilt. 2Die Bereitstellung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Mittel 
für die gebundenen Ganztagsklassen erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zustän-
dige Regierung. 3Die Höhe der zu gewährenden Zuwendung bemisst sich jährlich nach der 
Anzahl der tatsächlich eingerichteten Ganztagsklassen bzw. der jeweiligen Schülerzahl. 
 

3.8.3 1Die Bewilligung ersetzt nicht die gemäß Art. 92 bzw. Art. 99 BayEUG erforderliche schulauf-
sichtliche Genehmigung, die jeweils vor Bewilligung einer Zuwendung vorliegen muss. 2Für 
Schulen bzw. Klassen, die noch nicht abschließend schulaufsichtlich genehmigt sind, ist 
jährlich ein Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung zu stellen. 3Ebenfalls ist dies erforder-
lich, falls bei einer Neubeantragung die Mindestteilnehmerzahl gemäß Nr. 3.1.6 nicht erreicht 
wurde. 
 

3.8.4 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der Zuwendungsvorausset-
zungen ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

3.8.5 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der gebundenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch 
durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen, zu überprüfen. 
 

3.8.6 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Festbeträge und des Eigenbetrags können auf der Website des Staatsministeri-
ums unter http://www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2026 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 28. Februar 
2031 außer Kraft. 2Davon abweichend tritt Nr. 1.2 Satz 5 mit Ablauf des 31. Juli 2030 außer 
Kraft. 
 
3Mit Ablauf des 28. Februar 2026 tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus über die Gebundenen Ganztagsangebote an Schulen vom 
10. Februar 2020 (BayMBl. Nr. 86), die durch Bekanntmachung vom 31. Mai 2021 (BayMBl. 
Nr. 413) geändert worden ist, außer Kraft. 

 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 48) 
 
 
 
  

http://www.km.bayern.de/ganztagsschule
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2230.1.1.1.2.4-K 
 
Offene Ganztagsangebote an Schulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
4 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 23. Januar 2026, 
Az. III.4-BO4207.6.2/59 
 
1Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
können gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) offene Ganztagsangebote an Schulen in klassen- und jahrgangsstufenübergreifen-
der Form eingerichtet werden. 2Die Einrichtung und die Ausstattung zur Deckung des zusätzlichen 
Personalaufwands erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schulaufwandsträgers durch den Freistaat Bay-
ern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen. 
 
3Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
bleiben unberührt. 4Die Planungen zur Einrichtung offener Ganztagsangebote an öffentlichen Schulen 
erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 5Die Schulen arbeiten bei der 
Einrichtung von Ganztagsangeboten mit den zuständigen Trägern der Jugendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe zusammen (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BayEUG). 
 
6An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der offenen Ganztagsangebote. 
 
7An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft gewährt der Freistaat Bayern zur De-
ckung des zusätzlichen Personalaufwandes für offene Ganztagsangebote im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(BayHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. 8Träger dieser offenen Ganztagsange-
bote ist grundsätzlich der jeweilige kommunale oder freie Schulträger. 
 
9Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) erlässt zu den offenen Ganztags-
angeboten für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Einzelnen folgende Bestim-
mungen: 
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 
1.1 Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung setzt voraus, dass an 

allen Unterrichtstagen ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereit-
gestellt wird und dass die Bildungs- und Betreuungsangebote unter der Aufsicht und Ver-
antwortung der Schulleitung organisiert und durchgeführt werden (Art. 57 Abs. 2 
BayEUG). 
 

1.2 1Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar, an dem 
Schülerinnen und Schüler nach Anmeldung durch ihre Erziehungsberechtigten im direk-
ten Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht teilnehmen können. 2Die Förde-
rung und Betreuung kann in klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen statt-
finden. 3Ein Ganztagsangebot, das die Voraussetzungen eines gebundenen Ganztagsan-
gebots gemäß Nr. 1.1 der Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus über die Gebundenen Ganztagsangebote an Schulen vom 23. Januar 2026 
(BayMBl. Nr. 48) erfüllt, ist kein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntma-
chung. 
 

1.3 Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen Schulen als schulische Veranstaltung 

genehmigt und organisiert. 
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1.4 Horte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine offenen Ganztagsangebote im Sinne 
dieser Bekanntmachung. 
 

1.5 1Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 
Abs. 4 BayEUG an 

 
– Grundschulen 
– sowie Förderschulen (Grundschulstufe) 

 
eingerichtet werden. 

 
2Um dem Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinde-
rung Rechnung zu tragen, können offene Ganztagsangebote mit Leistungen der Jugend- 
bzw. Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach SGB IX er-
gänzt bzw. zu einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot verbunden wer-
den. 3Angebote der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht durch offene Ganz-
tagsangebote ersetzt werden. 

 
1.6 Ein offenes Ganztagsangebot kann auch an Schülerheimen in freier oder kommunaler 

Trägerschaft gemäß Art. 106 BayEUG eingerichtet werden, wenn diese auch externen 
Schülerinnen und Schülern offenstehen. 
 

1.7 Um auf eine einheitliche Organisation und Verantwortung der schulischen Ganztagsan-
gebote hinzuwirken, ist die gleichzeitige Einrichtung bzw. Förderung von offenen Ganz-
tagsangeboten und von Angeboten der Mittagsbetreuung an einer Schule nicht möglich. 
 

1.8 1Das offene Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung stellt grundsätzlich und 
vorrangig ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 dar. 2In 
begründeten Ausnahmefällen können auch Schülerinnen und Schüler der am Schul-
standort bestehenden Mittelschule bzw. des Förderzentrums ab Jahrgangsstufe 5 aufge-
nommen werden, insbesondere, wenn für diese an der eigenen Schule kein schulisches 
Ganztagsangebot oder kein anderes Angebot der Tagesbetreuung vorhanden ist oder 
eingerichtet werden kann und die pädagogische Konzeption eine bedarfsgerechte Förde-
rung dieser Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 3Die Aufnahme bedarf der Zustim-
mung der Genehmigungsbehörde. 
 

1.9 1In offene Ganztagsangebote können im Einvernehmen mit den beteiligten Schulleitun-
gen und Schulaufwandsträgern auch Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen 
und Schularten im Sinne von Nr. 1.5 und 1.8 aufgenommen werden, sofern die Schulen 
bei der Abstimmung des pädagogischen Konzepts als auch bei der Durchführung der of-
fenen Ganztagsangebote eng zusammenarbeiten. 2Die Schulleitung der aufnehmenden 
Schule übernimmt damit während der Zeit der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
an dem offenen Ganztagsangebot die Verantwortung und Aufsicht (Art. 57 Abs. 2 
BayEUG) für alle bei ihr dafür angemeldeten Schülerinnen und Schüler. 3Die Stellung als 
Schülerin und Schüler der abgebenden Schule bleibt hiervon jedoch unberührt. 4Der Be-
such von bestehenden Ganztagsangeboten bzw. die Einrichtung von Ganztagsangebo-
ten an der abgebenden Schule ist jedoch vorrangig. 5Abweichend hiervon können Ange-
bote, die gemäß Art. 30a BayEUG eine Zusammenarbeit im Sinne des kooperativen Ler-
nens umsetzen, in gleicher Weise auch im Rahmen des offenen Ganztagsangebots 
schulartübergreifend umgesetzt werden. 
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2. Offene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen 
 
2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
2.1.1 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.1.1.1 1Offene Ganztagsangebote werden auf Antrag des Schulaufwandsträgers genehmigt. 

2Ein Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. 3Die Genehmigung erfolgt im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 

2.1.1.2 Voraussetzung für die Genehmigung und Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots 
ist, dass dieses jeweils die Vorgaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 
 

2.1.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 
stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an allen Unter-
richtstagen. 2Der Zeitrahmen ergibt sich aus den Bestimmungen zur jeweiligen Angebots-
form. 
 

2.1.1.2.2 Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 
Schulleitung statt. 
 

2.1.1.2.3 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung im Benehmen mit dem El-
ternbeirat sowie unter Beteiligung eines etwaigen Kooperationspartners gemäß 
Nr. 2.1.2.2 erarbeitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsange-
bote zugrunde. 2Dabei ist entsprechend der jeweiligen Angebotsform eine möglichst enge 
Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot für alle teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler anzustreben. 3Die Bildungs- und Betreuungsangebote müssen 
sich zumindest theoretisch für alle bzw. eine große Zielgruppe der teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler eignen. 4Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 
BayEUG ist dabei auch im Rahmen des offenen Ganztagsangebots zu verwirklichen. 
 

2.1.1.2.4 Das offene Ganztagsangebot erreicht die für die jeweilige Angebotsform erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl. 
 

2.1.1.2.5 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch die Einrichtung und 
den Betrieb des offenen Ganztagsangebots anfallenden zusätzlichen Sachaufwands und 
zur Mitfinanzierung des für die jeweilige Angebotsform festgelegten Personalaufwandes 
gemäß Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.3.2.4. 
 

2.1.1.2.6 1Die Schülerbeförderung für die am offenen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler ist für die Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von Nr. 2.2.1.1 bzw. 
die Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.3.1.1 nach den Vorschriften der Schülerbeförderungs-
verordnung (SchBefV) durch den Schulaufwandsträger bzw. den Aufgabenträger der 
Schülerbeförderung sicherzustellen. 2Für die Teilnahme an Zusatzangeboten außerhalb 
der Kernzeiten besteht keine Beförderungspflicht. 
 

2.1.1.2.7 Für die Organisation der Mittagsverpflegung – insbesondere hinsichtlich der Bereitstel-
lung der Speisen und Getränke, des Mensa- bzw. Cateringbetriebs sowie der Abrech-
nung – müssen entsprechende Absprachen zwischen Schule, Schulaufwandsträger und 
ggf. Kooperationspartner vor Ort getroffen werden. 
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2.1.2 Personal 
 
2.1.2.1 1Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal muss die Gewähr für einen 

angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und über die persön-
liche Eignung und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungs-
angebot erforderliche Fachkompetenz verfügen. 2Die Schulleitung legt insbesondere un-
ter Beachtung der für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvorschriften die Anfor-
derungen an die erforderliche Fachkompetenz fest. 3Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind 
zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer 
in Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BayEUG genannten Straftat verurteilt worden sein. 4Dar-
über hinaus muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und im Rahmen seiner Tätigkeit in 
den offenen Ganztagsangeboten die politische, weltanschauliche und religiöse Neutralität 
zu wahren. 5Personen, bei denen ein früheres Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den 
Freistaat Bayern, ein anderes Land der Bundesrepublik, den Bund oder eine andere Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts wegen der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertragli-
chen Pflichten beendet wurde, kommen für eine Tätigkeit in den offenen Ganztagsange-
boten nicht in Betracht. 6Das eingesetzte Personal muss vor Tätigkeitsantritt insbeson-
dere 

 
– eine Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und 

zu Ermittlungs- und Strafverfahren abgeben, 
– ausdrücklich erklären, die in der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue ge-

nannten Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zu bejahen, sowie das Verzeichnis extremistischer oder extremistisch 
beeinflusster Organisationen zur Kenntnis genommen zu haben, und den Fragenbo-
gen zur Prüfung der Verfassungstreue sowie den Fragebogen zu Beziehungen zur 
Scientology-Organisation wahrheitsgemäß beantworten, 

– gemäß § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) über die gesundheitlichen Anforde-
rungen sowie die Mitwirkungspflichten gemäß § 34 IfSG belehrt werden und die in 
§ 20 Abs. 8 ff. IfSG geforderten Nachweise vorlegen, 

– die Kenntnisnahme des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken 
bestätigen, 

– auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden, 
– eine Verschwiegenheitserklärung abgeben und 
– gemäß Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 BayEUG ein höchstens drei Monate 

altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes (BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorlegen; bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abstän-
den von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 

 
7Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem einge-
setzten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkon-
zept (z. B. bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 8Die Schulleitung ist dem Ko-
operationspartner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsbe-
rechtigt. 
 
9Die Unterlagen zum Abschluss von Kooperations- bzw. Arbeitsverträgen werden den 
Vertragspartnern durch die zuständige Regierung übermittelt. 

 
2.1.2.2 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger entscheiden, ob die 

Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten 
ganz oder teilweise durch einen freien gemeinnützigen Träger oder eine Kommune als 
Kooperationspartner erfolgt, und ggf. diesen im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger 
auswählen. 2Im Falle der Einbindung eines Kooperationspartners wird ein Kooperations-
vertrag zwischen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, ver-
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treten durch die jeweils zuständige Regierung, geschlossen. 3Die erforderlichen Vorab-
sprachen mit dem Kooperationspartner bezüglich Anzahl, Qualifizierung und Einsatzzei-
ten des vorgesehenen Personals erfolgen durch die Schulleitung. 4Ein eigenständiger 
Vertragsabschluss durch die jeweilige Schule ist nicht möglich. 5Absprachen zwischen 
Schule und Kooperationspartner zur praktischen Durchführung dürfen den Inhalten des 
Kooperationsvertrags nicht zuwiderlaufen. 6Auf die näheren Bestimmungen des Staatsmi-
nisteriums zum Einsatz von Schülertutoren sowie von Personen in Freiwilligendiensten 
wird verwiesen. 
 

2.1.2.3 1Der Kooperationspartner führt die Betreuungs- und Bildungsangebote überwiegend mit 
Personal, das durch ihn beschäftigt wird, gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept 
und dem im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang durch. 2Im Einzelfall 
kann der Kooperationspartner auch Dritte mit der Durchführung von Betreuungs- und Bil-
dungsangeboten beauftragen, insbesondere für besondere pädagogische Bildungsange-
bote; eine umfassende Beauftragung Dritter ist hingegen grundsätzlich nicht gestattet. 
 

2.1.2.4 1Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwal-
tungsgemeinschaften, kommunale Zweckverbände (Schulverbände) und Landkreise 
sein, soweit ihre Tätigkeit im Rahmen des offenen Ganztagsangebots nicht auf Gewinn-
erzielung gerichtet ist. 2Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und solche des privaten Rechts (z. B. eingetragener Verein, Stif-
tung, gemeinnützige GmbH) oder sonstige rechtsfähige Organisationen (z. B. aus den 
Bereichen Jugendarbeit, Sport, Kultur und Ehrenamt), deren Tätigkeit nicht auf Gewinn-
erzielung gerichtet ist; eine Ausnahme hiervon ist nur in begrenztem zeitlichen Umfang, 
beispielsweise für die Durchführung von Projekten mit besonderer fachlicher Ausrichtung, 
zulässig. 3Hinweise auf mögliche Kooperationspartner können insoweit die zwischen dem 
Freistaat Bayern und der jeweiligen Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen 
und Absichtserklärungen geben. 
 

2.1.2.5 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger und in Abstimmung 
mit dem jeweiligen Kooperationspartner ergänzend oder alternativ auch den Einsatz von 
Einzelpersonen für Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangebo-
ten vorsehen. 2Hierzu wird ein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis zwischen der Ein-
zelperson und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zuständige Regierung, 
begründet, das grundsätzlich vor Aufnahme der Tätigkeit zu befristen ist. 3Hierfür sind 
ausschließlich die von der Regierung zur Verfügung gestellten Verträge und Formulare 
zu verwenden. 
 

2.1.2.6 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Honorarkräften 
wird verwiesen. 
 

2.1.2.7 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Nebenbeschäftigung von 
hauptamtlichen Lehrkräften in einem schulischen Ganztagsangebot wird verwiesen. 
 

2.1.2.8 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Umsetzung eines ausrei-
chenden Masernschutzes gemäß § 20 Abs. 8 ff. IfSG wird verwiesen. 

 
2.1.3 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
2.1.3.1 1Grundsätzlich können am eingerichteten offenen Ganztagsangebot einer Schule alle 

Schülerinnen und Schüler dieser Schule teilnehmen. 2Die Entscheidung über die Auf-
nahme in offene Ganztagsangebote trifft die Schulleitung – ggf. im Benehmen mit dem 
Kooperationspartner – nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berücksichti-
gung pädagogischer, familiärer und sozialer Aspekte. 3Die für die Aufnahme entschei-
dungserheblichen Gesichtspunkte und Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten 
zu Beginn des Anmeldeverfahrens bekannt zu geben. 4Ablehnungsentscheidungen sind 
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gegenüber den Erziehungsberechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung des Schut-
zes personenbezogener Daten anderer Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungs-
berechtigten zu begründen. 5Auf die Möglichkeit der Ergreifung von Ordnungsmaßnah-
men gemäß Art. 86 BayEUG mit Auswirkungen auf den Besuch des offenen Ganztagsan-
gebots als sonstige Schulveranstaltung wird verwiesen. 6Schülerinnen und Schülern, de-
ren Erziehungsberechtigte trotz wiederholter Aufforderung Zahlungsverpflichtungen (Mit-
tagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht nachgekommen sind, kann in den darauffolgen-
den Schuljahren die Aufnahme in das offene Ganztagsangebot verwehrt werden. 7Auf 
den Besuch eines offenen Ganztagsangebots besteht kein Rechtsanspruch. 

 
8Kinder, die eine Schulvorbereitende Einrichtung besuchen, können ebenfalls an offenen 
Ganztagsgruppen der Grundschulstufe an Förderschulen teilnehmen, sofern die entspre-
chenden Gruppen auch ohne Teilnahme dieser Kinder genehmigungsfähig sind. 

 
2.1.3.2 1Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die sich 

noch während des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der für die jeweilige Förde-
rung zu berücksichtigenden Höchstzahl an Schülerinnen und Schülern in das jeweilige 
offene Ganztagsangebot aufzunehmen, sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund ent-
gegensteht. 2Insbesondere im Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituati-
onen (z. B. aufgrund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht abseh-
baren beruflichen Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halb-
tagsschülerinnen und -schülern in bestehende Gruppen ermöglicht werden. 
 

2.1.3.3 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 
Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemel-
det. 2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Die Anmeldung soll nach 
dem Muster erfolgen, das im Rahmen des jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfah-
rens bereitgestellt wird und das auf das individuelle Ganztagskonzept der jeweiligen 
Schule angepasst und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden kann. 4Der 
Kooperationspartner kann mit der Durchführung des Anmeldeverfahrens beauftragt wer-
den. 
 

2.1.3.4 1Eine Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum offenen Ganztagsangebot und dem 
jeweiligen pädagogischen Konzept muss in allen Angebotsformen mindestens für zwei 
Nachmittage je Unterrichtswoche während der Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne 
von Nr. 2.2.1.1 bzw. der Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.3.1.1 und für die jeweils gefor-
derte Mindestdauer erfolgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. 
2Die Teilnahme an unterrichtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmeverpflich-
tung analog den Bestimmungen unter Nr. 2.3.3.5 angerechnet werden. 3Die Schulleitung 
kann im Einvernehmen mit dem Elternbeirat aus organisatorischen und/oder pädagogi-
schen Erwägungen über diese Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreu-
ungszeiten für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler festlegen. 
 

2.1.3.5 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht 
an den im pädagogischen Konzept vorgesehenen Betreuungsangeboten (vgl. Art. 56 
Abs. 4 Satz 3 BayEUG). 2Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme für die gesamte tägliche 
Dauer der jeweiligen Bildungs- und Betreuungsangebote erforderlich. 3Es gilt § 20 der 
Bayerischen Schulordnung (BaySchO). 4Die Teilnahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, 
wenn Schülerinnen und Schüler, die für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche angemel-
det sind, im Monatsdurchschnitt an mindestens zwei Tagen je Schulwoche teilnehmen. 
5Eine dauerhafte Abmeldung von der Teilnahme am offenen Ganztagsangebot während 
des Schuljahres kann durch die Schulleitung nur bei Vorliegen wichtiger persönlicher 
Gründe gestattet werden (z. B. aufgrund besonderer pädagogischer, familiärer oder ge-
sundheitlicher Gegebenheiten), die bei der Anmeldung zum Ganztagsangebot noch nicht 
absehbar waren. 6Dabei hat die Schulleitung strenge Maßstäbe anzulegen. 
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2.1.3.6 1Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen nicht an dem Ganztagsangebot 
teilnehmen oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende verlassen wollen, obwohl 
sie angemeldet sind, bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 Satz 1 BaySchO). 
2Diese ist zuvor in Textform durch die Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann 
nur durch die Schulleitung ausgesprochen werden, die im eigenen Ermessen und unter 
Abwägung der vorgebrachten Gründe und der schulischen Interessen entscheidet. 3Hier-
bei können insbesondere auch die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten 
sowie persönliche, erzieherische, gesundheitliche oder familiäre Gründe Berücksichti-
gung finden. 
 

2.1.3.7 1Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und ggf. die Gründe ihrer 
Abwesenheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand von Teilnahmelisten durch das 
im offenen Ganztag eingesetzte Personal entsprechend zu dokumentieren. 2Diese Listen 
sind nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt wurde, an die 
Schulleitung zu übergeben, von der Schule für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf 
Nachfrage den zuständigen Stellen zu übermitteln. 
 

2.1.3.8 1Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote einem Kooperationspartner 
übertragen, hat die Schule diesen rechtzeitig über Erkrankungen, Befreiungen, Beurlau-
bungen und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu informieren. 2Sofern Schü-
lerinnen und Schüler nicht im Ganztagsangebot erscheinen, hat der Kooperationspartner 
unverzüglich die Schule zu informieren; verlassen Schülerinnen und Schüler das Ganz-
tagsangebot krankheitsbedingt vorzeitig, ist die Schule hierüber spätestens zu Beginn 
des darauffolgenden Schultags zu informieren. 
 

2.1.3.9 Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen Zu-
satzangeboten bzw. der Mittagsverpflegung liegt die Informationspflicht gegenüber den 
entsprechenden Leistungserbringern grundsätzlich bei den Erziehungsberechtigten, so-
fern sich nicht Schule oder Kooperationspartner zur Übernahme der Informationspflicht 
bereit erklärt haben. 
 

2.1.3.10 Wird ein vereinbartes Entgelt, z. B. für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung oder die 
Teilnahme an Zusatzangeboten, nicht erbracht, können die betroffenen Schülerinnen 
bzw. Schüler in letzter Konsequenz im Benehmen mit der Schulleitung auch während des 
Schuljahres vom Bezug dieser kostenpflichtigen Leistungen ausgeschlossen werden. 
 

2.1.3.11 1Sofern der stundenplanmäßige Unterricht an einzelnen Tagen ausnahmsweise und aus 
zwingenden Gründen früher endet, besteht von Seiten des Kooperationspartners keine 
Verpflichtung, den zeitlichen Beginn des Ganztagsangebots entsprechend früher anzu-
setzen. 2Überdies besteht keine Verpflichtung, nach dem regulären Beginn des Angebots 
ausnahmsweise auch solche Schülerinnen bzw. Schüler zu betreuen, die für das Ange-
bot nicht bzw. nicht an den entsprechenden Tagen angemeldet sind, aufgrund des vor-
zeitigen Unterrichtsschlusses jedoch bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten 
beaufsichtigt werden müssen. 3In diesen Fällen ist es in der Regel Aufgabe der Schule, 
die an ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler gemäß § 22 BaySchO zwischen dem vorzeitigen Unterrichtsende und dem 
regulären Beginn des Ganztagsangebots zu beaufsichtigen. 

 
2.1.4 Aufsichtspflicht 
 
2.1.4.1 1Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsangebot gilt § 22 BaySchO. 2Die Gesamt-

verantwortung für die Erfüllung der Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler, die auch die Mittagszeit (vgl. Nr. 2.1.6) umfasst, trägt die Schulleitung. 
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2.1.4.2 1Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignetes, volljähriges päda-
gogisches Personal im Rahmen des offenen Ganztagsangebots ist zulässig. 2Die Ver-
pflichtung der Schulleitung nach Nr. 2.1.4.1 bleibt dabei unberührt. 3Sofern die Schullei-
tung organisatorische Vorkehrungen für eine durchgehende Aufsicht, insbesondere durch 
Auswahl, Instruktion und Kontrolle der Aufsichtspersonen, getroffen hat, ist ihre Anwe-
senheit oder die Anwesenheit einer Lehrkraft während der Durchführung des Ganz-
tagsangebots nicht zwingend erforderlich. 4Dies gilt grundsätzlich auch bei offenen Ganz-
tagsangeboten, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden (z. B. Wanderungen, Aus-
flüge, Besichtigung außerschulischer Lernorte), unter Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten im Einzelfall. 5Abhängig von der Art des Angebots ist ein angemessenes 
Betreuungsverhältnis zwischen anwesendem pädagogischem Personal und teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern sicherzustellen. 6Auch beim Einsatz externer Kräfte sind 
die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und die sonstigen, für Unterricht und Schulbe-
trieb geltenden Rechtsvorschriften zu beachten. 
 

2.1.4.3 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten sind die im Schulbereich je nach fachlicher Aus-
richtung einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Bekanntmachungen des Staatsmi-
nisteriums entsprechend zu berücksichtigen. 
 

2.1.4.4 Experimente, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen und bei prakti-
schen Arbeiten im Unterricht (z. B. Technik, Hauswirtschaft, Kunst etc.), dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fach-
kompetenz verfügt und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht 
in der jeweils geltenden Fassung vertraut gemacht hat. 
 

2.1.4.5 1Bei angeleiteten Bildungsangeboten im Bereich Sport ist zu beachten, dass Personen, 
die nicht die Lehrbefähigung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, 
wenn sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, 
mit der sie fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln. 2Zu den freiberuflichen Qualifikatio-
nen im Bereich Sport gehören insbesondere die Diplomausbildung Sportwissenschaft, 
die Ausbildung zum/zur Diplom-Sportlehrer/in, die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüf-
ten Sportlehrer/in im freien Beruf sowie die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Gym-
nastiklehrer/in mit Wahlpflichtfach Sport und Freizeit. 3Personen mit freiberuflichen Quali-
fikationen dürfen die in der jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten vermitteln. 4Für 
Inhaber sportartübergreifender Übungsleiterlizenzen (Übungsleiter C Breitensport Kin-
der/Jugendliche bzw. Erwachsene/Ältere) gilt dies mit Ausnahme des Schwimmens ent-
sprechend. 5Inhaber von Trainerlizenzen eines Sportfachverbandes dürfen nur im Be-
reich der jeweiligen Sportart eingesetzt werden. 6Voraussetzung für den Einsatz als 
Übungsleiter und Trainer ist die Vollendung des 18. Lebensjahres. 
 

2.1.4.6 1Betreuungsangebote, z. B. im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sport-
fachliche Qualifikation der Aufsicht führenden Person gemäß Nr. 2.1.4.5, wenn die Schü-
lerinnen und Schüler frei und selbst organisiert, fachlich nicht-angeleitet Sport in folgen-
den besonders geeigneten Sportarten treiben: Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, 
Badminton, Tischtennis, Tennis, Kleine Spiele, Jonglieren und Tanz. 2Bei anderen als 
den genannten Sportarten, z. B. bei besonders gefahrengeneigten Sportarten wie Sport-
klettern oder Schwimmen, gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht führenden Per-
son unabhängig davon, ob eine fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler stattfin-
det oder nicht. 
 

2.1.4.7 1Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I 
S. 202), die Bekanntmachung zur Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 
1. April 1996 (KWMBl. I S. 192), geändert durch Bekanntmachung vom 4. Juni 2025 
(BayMBl. Nr. 260), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter Ozonkonzent-
ration vom 1. August 1991 (KWMBl. I S. 219), geändert durch Bekanntmachung vom 
30. September 1991 (KWMBl. I S. 406), die Hinweise zur Durchführung von „Trendsport-
arten“ bei schulischen und dienstlichen Veranstaltungen; Aufsichtspflicht im Schreiben 
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vom 15. April 2013, Az. II.1-5S4430-6.19 796, die Bekanntmachung zu Schülerfahrten 
vom 9. Juli 2010 (KWMBl. S. 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der 
Schule und gesetzliche Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 
2003 S. 4, ber. S. 81), in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 
2Ebenso sind die sportartspezifischen Bestimmungen zu beachten, insbesondere zu 
Sportklettern (Durchführung nur an künstlichen Kletterwänden mit den vorgeschriebenen 
Sicherheitsvorkehrungen), Kampfsport (Beschränkung auf Verteidigungstechniken; kein 
Vollkontakt bei Schlag- und Tretbewegungen) sowie Kanu (Durchführung nur im Zahm-
wasser). 

 
2.1.5 Kostenfreiheit 
 
2.1.5.1 1Die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung ist an al-

len Unterrichtstagen jeweils im festgelegten Zeitraum der jeweiligen Bildungs- und Be-
treuungsangebote – mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – für die Schü-
lerinnen und Schüler grundsätzlich kostenfrei. 2Können im Rahmen des gemäß 
Nr. 2.2.2.1 bzw. Nr. 2.3.2.1 zur Verfügung gestellten Budgets über diesen Zeitraum hin-
ausgehende Bildungs- und Betreuungsangebote gemacht werden, sind auch diese kos-
tenfrei. 
 

2.1.5.2 1Für Zusatzangebote während der Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von 
Nr. 2.2.1.1 bzw. außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 
16.00 Uhr) sowie für sonstige besondere Angebote während der Kernzeit können mit den 
Erziehungsberechtigten Entgelte vereinbart werden (vgl. Nr. 2.2.1.3 bzw. Nr. 2.3.2.7). 
2Die Entgelte sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme dieses zusätzlichen An-
gebots bemessen sein und soziale Gesichtspunkte angemessen berücksichtigen. 3Wird 
für sonstige besondere Angebote während der Kernzeit ein Entgelt erhoben, so sind 
diese Angebote mit dem Elternbeirat abzustimmen und bei Bedarf durch die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einem kostenfreien Betreuungsangebot zu ergänzen. 

 
2.1.6 Mittagszeit und Mittagsverpflegung 
 
2.1.6.1 Die Mittagszeit ist Teil des schulischen Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 

Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt. 
 

2.1.6.2 1Die Mittagsverpflegung wird entsprechend der Ausgestaltung des Ganztagsangebots 
angeboten und im einvernehmlichen Zusammenwirken von Schulaufwandsträger, Schul-
leitung und ggf. einem externen Kooperationspartner organisiert. 2Schulleitung und 
Schulaufwandsträger können hierzu in eigener Verantwortung individuelle und auf die je-
weiligen örtlichen Verhältnisse zugeschnittene Lösungen entwickeln. 3Im gegenseitigen 
Einvernehmen können Aufgaben auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Fördervereine 
oder Caterer, übertragen werden. 
 

2.1.6.3 1Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schulische Auf-
gabe und erfolgt bei der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote durch ei-
nen Kooperationspartner in der Regel durch dessen Personal. 2Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen das Schulgelände während der Mittagspause nicht unbeaufsichtigt verlas-
sen. 
 

2.1.6.4 1Bei einem offenen Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr muss die Möglichkeit zum Verzehr 
einer warmen und möglichst ausgewogenen Mittagsverpflegung gewährleistet werden. 
2An einem Unterrichtstag in der Woche kann davon im begründeten Einzelfall – insbeson-
dere aus organisatorischen Gründen – abgewichen werden. 3Das pädagogische Konzept 
einer Schule kann, im Einvernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine verbindliche 
Anmeldung zum Mittagessen vorsehen, sofern eine angemessene Speisenauswahl – ins-
besondere unter Berücksichtigung einer täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger 
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und vegetarischer Kost – angeboten wird. 4In begründeten Einzelfällen kann die Schullei-
tung – insbesondere bei Vorliegen medizinischer oder religiöser Gründe – eine Abmel-
dung vom Bezug der bereitgestellten Speisen und Getränke zulassen. 
 

2.1.6.5 1Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberechtigten erho-
ben werden. 2Entsprechende Vertragsvereinbarungen und/oder Regelungen zum Zah-
lungsverkehr sind zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Leistungserbringer zu 
treffen. 3Bei Schülerinnen und Schülern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergü-
tung erhalten, können die Mehraufwendungen für die Teilnahme an der gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots auf Antrag bei den 
Leistungen für Bildung und Teilhabe berücksichtigt werden. 4Für die Aufgabenerfüllung in 
Zusammenhang mit dieser Leistung sind die Jobcenter bzw. die Landkreise und kreis-
freien Städte zuständig. 

 
2.1.7 Räumlichkeiten 
 
2.1.7.1 1Für das offene Ganztagsangebot in seiner jeweiligen Angebotsform müssen geeignete 

Räume in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von 
Räumlichkeiten, die für den Unterricht oder andere schulische Zwecke zur Verfügung ste-
hen, ist im Rahmen des offenen Ganztagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsange-
bot findet grundsätzlich in der Schule statt. 
 

2.1.7.2 1Außerhalb des Schulgeländes können einzelne Angebote nur nach Prüfung der Erfor-
derlichkeit und unter Abwägung pädagogischer Interessen regelmäßig durchgeführt wer-
den. 2Insbesondere sind neben dem Alter sowie der geistigen und charakterlichen Reife 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auch die jeweiligen Gefahrensituationen bei 
der Wahl der geeigneten Maßnahmen zur Aufsichtsführung beim Zurücklegen der erfor-
derlichen Wegstrecke sowie der Durchführung des Angebots zu berücksichtigen. 3Auf die 
entsprechenden Regelungen des Staatsministeriums wird verwiesen. 

 
2.1.8 Antragsverfahren und Genehmigung 
 
2.1.8.1 1Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots ist von der Schulleitung 

vorzubereiten und durch den Schulaufwandsträger zu stellen; dabei ist je Schule mit ei-
gener Schulnummer grundsätzlich nur ein Antrag unter Berücksichtigung aller teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grundschulen über 
die Staatlichen Schulämter, bei Förderschulen direkt – bei der zuständigen Regierung für 
das darauffolgende Schuljahr einzureichen. 3Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen 
Genehmigungsbedingungen sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im 
Rahmen des jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahrens bekannt gegeben bzw. 
bereitgestellt. 4In begründeten Ausnahmefällen kann eine Genehmigung eines Ganz-
tagsangebots durch die Regierung auch dann erfolgen, wenn der Antrag erst nach der 
festgelegten Antragsfrist eingereicht wird und entsprechende Haushaltsmittel verfügbar 
sind. 
 

2.1.8.2 1Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebots und die Bereitstellung der Mittel er-
folgt durch die jeweils zuständige Regierung. 2Die Genehmigung offener Ganztagsange-
bote kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der in Nr. 2.1.1.2 i.V.m. Nr. 2.2.1 bzw. 
Nr. 2.3.1 genannten Genehmigungsvoraussetzungen, insbesondere, wenn die für die ge-
nehmigte Gruppenzahl erforderliche Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern wäh-
rend des Schuljahres dauerhaft unterschritten wird, ganz oder teilweise widerrufen wer-
den. 
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2.1.8.3 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung 
ihrer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder 
durch Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort insbesondere 
auch durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

2.1.8.4 1Die Genehmigung durch die zuständige Regierung berechtigt zur unbefristeten Einrich-
tung des offenen Ganztagsangebots im beantragten Umfang als schulisches Angebot. 
2Die Bereitstellung der staatlichen Mittel im Sinne von Nr. 2.2.2.1 bzw. Nr. 2.3.2.1 ist da-
mit für den genehmigten Umfang gewährleistet. 3Die Höhe des tatsächlich zur Verfügung 
gestellten Budgets bemisst sich nach der Anzahl der jährlich eingerichteten Gruppen, die 
jährlich im Rahmen eines gesonderten Meldeverfahrens zu übermitteln sind. 4Bei geplan-
ter Ausweitung des offenen Ganztagsangebots sowie sonstigen wesentlichen Änderun-
gen ist eine erneute Antragstellung erforderlich. 
 

2.1.8.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Budgets und der Mitfinanzierungspauschale können auf der Website des 
Staatsministeriums unter https://www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
2.2 Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr an Grundschulen und in der Grund-

schulstufe an Förderschulen (OGTS-Kurzgruppen) 
 
2.2.1 Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.2.1.1 1OGTS-Kurzgruppen gewährleisten im direkten Anschluss an den stundenplanmäßigen 

Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an allen Unterrichtstagen mit einer Bil-
dungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 14.00 Uhr. 2Die Betreuungszeit der OGTS-
Kurzgruppen kann bereits vor 14.00 Uhr enden, sofern an allen Unterrichtstagen in der 
Woche eine Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten gewährleistet ist. 
 

2.2.1.2 1Die Betreuungsangebote im Rahmen der OGTS-Kurzgruppen stellen keine Fortsetzung 
oder Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. 2Sie sind mit sozial- und freizeit-
pädagogischer Zielrichtung zu gestalten. 3Bei Angeboten mit einer täglichen Betreuungs-
zeit von mehr als einer Stunde sollte den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zur 
Einnahme einer Mittagsverpflegung und zur Anfertigung von Hausaufgaben gegeben 
sein. 
 

2.2.1.3 1Die Teilnahme an OGTS-Kurzgruppen ist – mit Ausnahme möglicher Kosten für die Mit-
tagsverpflegung – grundsätzlich kostenfrei. 2Für die Teilnahme an Zusatzangeboten auf 
freiwilliger Basis – beispielsweise an Angeboten zusätzlicher Lernhilfen oder Förderung – 
kann der Leistungserbringer mit Zustimmung der Schulleitung mit den Erziehungsberech-
tigten Entgelte vereinbaren. 

 
2.2.2 Budget 
 
2.2.2.1 1Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebots stellt der Freistaat Bayern für jede 

nach Maßgabe von Nr. 2.2.3 eingerichtete OGTS-Kurzgruppe ein Budget für den mit der 
Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen Perso-
nalaufwand zur Verfügung. 2Die Höhe des je OGTS-Kurzgruppe und Schuljahr zur Verfü-
gung stehenden Budgets wird im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens 
für jede Schulart jährlich festgelegt und bekannt gegeben. 
 

2.2.2.2 1Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung pädagogischer 

Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganz-

tagsangebote durchführen. 2Es darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwen-

dungen verwendet werden. 3Für jede OGTS-Kurzgruppe muss Personal im erforderlichen 
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Umfang vorgesehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 
4Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung, die entsprechende 
Regelungen zur Budgetverwendung treffen kann. 
 

2.2.2.3 1Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je OGTS-Kurzgruppe gemäß 
Nr. 2.2.2.1 ist, dass der Schulaufwandsträger pro Schuljahr je OGTS-Kurzgruppe eine 
Pauschale zur Mitfinanzierung der Betreuungskosten an den Freistaat leistet, deren Höhe 
im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt 
gegeben wird. 2Die zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die 
Zahlung der Pauschale kann nicht durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen 
des Schulaufwandsträgers ersetzt oder abgegolten werden. 
 

2.2.2.4 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.1.2.2, wird seine 
Verpflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.1.1.2.5 regelmäßig in der Weise berück-
sichtigt, dass die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung be-
reits bei der Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.2.2.1 in Abzug gebracht wird. 2Das 
Budget bzw. die Personalleistungen müssen der Schule dennoch in dem in Nr. 2.2.2.1 
genannten Umfang zur Verfügung stehen. 

 
2.2.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
2.2.3.1 1Das Budget gemäß Nr. 2.2.2.1 wird je OGTS-Kurzgruppe zur Verfügung gestellt. 2Die 

Anzahl der OGTS-Kurzgruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und im 
erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich nach 
der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung einer OGTS-Kurzgruppe 
beträgt an Grundschulen zwölf Schülerinnen oder Schüler, an Förderschulen acht Schü-
lerinnen oder Schüler. 4In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Ge-
nehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten wer-
den. 

 
Grundschule 
 

 
Anzahl der gemäß Nr. 2.2.3.2 

förderfähigen Schüler 
 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
  

von 
 

 
bis 

 

 
12 

 
23 
 

 
1 

 
24 

 

 
35 

 
2 

 
36 

 

 
47 
 

 
3 

 
48 

 

 
59 
 

 
4 

 
60 

 

 
71 
 

 
5 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 
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Förderschule 
 

 
Anzahl der gemäß Nr. 2.2.3.2 

förderfähigen Schüler 
 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
  

von 
 

 
bis 

 

 
8 

 
15 
 

 
1 

 
16 

 

 
23 

 
2 

 
24 

 

 
31 
 

 
3 

 
32 

 

 
39 
 

 
4 

 
40 

 

 
47 
 

 
5 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 

 
5Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des 
jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 6Maßgebend hierfür sind die für den 
jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen. 

 
2.2.3.2 1Schülerinnen bzw. Schüler werden bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, 

wenn sie an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche an der jeweiligen OGTS-Kurz-
gruppe teilnehmen. 2Eine Teilnahme an weiteren Tagen bleibt bei der Förderung unbe-
rücksichtigt. 3Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kann pro Schuljahr hinsichtlich der För-
derung der OGTS-Kurzgruppen nur einmal berücksichtigt werden. 4Eine Berücksichti-
gung als Zählschüler mit dem Faktor 0,5 bzw. 0,75 gemäß Nr. 2.3.3.5 ist bei entspre-
chender Teilnahme möglich. 
 

2.2.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Mittelzu-
weisung. 2Bei der praktischen Durchführung der jeweiligen OGTS-Kurzgruppe können 
hiervon – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Grup-
pengrößen und Aufteilungen festgelegt werden. 
 

2.2.3.4 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der je-
weiligen Teilnehmerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des 
Antragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

2.2.3.5 1Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag 
angegebenen Mindestschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderun-
gen bei der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Anzahl 
der förderfähigen Gruppen mindernd auswirken, hat die Schulleitung die jeweilige Regie-
rung hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unter-
schreitung der Mindestteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach 
einer angemessenen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 
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2.3 Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS) 
 
2.3.1 Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.3.1.1 1Das offene Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr gewährleistet grundsätzlich im direkten An-

schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 
allen Unterrichtstagen mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 16.00 Uhr 
und einem Zeitumfang von täglich mindestens drei Zeitstunden (Kernzeit), so dass sich 
täglich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von acht Zeitstunden ergibt. 2An 
Schulen mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr endet das offene Ganz-
tagsangebot unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit dann 
entsprechend früher bzw. später. 3Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der 
Schülerbeförderung) und im Einvernehmen mit allen betroffenen Erziehungsberechtigten 
kann die tägliche Unterrichts- und Betreuungszeit in Abstimmung zwischen Schulleitung, 
Elternbeirat und Schulaufwandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung un-
terschritten werden, mindestens 7,5 Zeitstunden müssen jedoch täglich erfüllt sein. 
 

2.3.1.2 1Das offene Ganztagsangebot steht in konzeptionellem Zusammenhang mit dem Unter-
richt und bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der für die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler mindestens das Angebot einer täglichen Mittagsverpflegung, eine ver-
lässliche Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote umfassen 
muss. 2Nach Möglichkeit ist das Angebot durch zusätzliche Lern- und Förderangebote zu 
ergänzen. 3Den einzelnen Bildungs- und Betreuungsangeboten dieses verbindlichen 
Leistungskatalogs ist jeweils ein angemessener Zeitrahmen einzuräumen, wobei der 
Durchführung von Bildungsangeboten – insbesondere auch der Hausaufgabenbetreuung 
bzw. den Studier- oder Lernzeiten – eine besondere Bedeutung zukommen muss. 4Das 
pädagogische Konzept des offenen Ganztagsangebots kann auch eine Einbindung die-
ser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vorsehen, sofern eine Teilnahme daran für alle 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer Gruppe möglich ist. 
 

2.3.1.3 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben 
sind (Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und 
gebundenen Ganztagsschulen in der jeweils gültigen Fassung), sind einzuhalten. 
 

2.3.1.4 1Der Kooperationspartner bestimmt in Abstimmung mit der Schulleitung eine bei der 
Durchführung des offenen Ganztagsangebots an der Schule von ihm eingesetzte Person 
mit pädagogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) oder Lehramtsbefä-
higung zum Koordinator des offenen Ganztagsangebots (OGTS-Koordinator) vor Ort. 
2Dieser begleitet die Umsetzung des pädagogischen Konzepts koordinierend und ist in 
der Regel während der gesamten Kernzeit im Angebot anwesend. 3Bei einem Einsatz 
von mehreren Kooperationspartnern an einer Schule hat in der Regel jeder Kooperations-
partner einen eigenen OGTS-Koordinator einzusetzen. 4Sofern eine Kooperation sich auf 
einzelne fachspezifische Bildungs- und Betreuungsangebote mit geringem Umfang be-
schränkt, ist die Benennung einer vor Ort verantwortlichen Person mit einer auf den Inhalt 
dieses Angebots bezogenen Fachqualifikation ausreichend. 

 
2.3.2 Budget 
 
2.3.2.1 1Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebots stellt der Freistaat Bayern für jede 

nach Maßgabe von Nr. 2.3.3 eingerichtete Gruppe ein Budget für den mit der Durchfüh-
rung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen Personalaufwand 
zur Verfügung. 2Die Höhe des je Gruppe und Schuljahr zur Verfügung stehenden Bud-
gets wird im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für jede Schulart jähr-
lich festgelegt und bekannt gegeben. 
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2.3.2.2 1Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die 
Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote durchfüh-
ren. 2Es darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet wer-
den. 3Für jede OGTS-Gruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vorgesehen wer-
den, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Die Bewirtschaftung der 
Mittel obliegt der zuständigen Regierung, die entsprechende Regelungen zur Budgetver-
wendung treffen kann. 
 

2.3.2.3 1Das pädagogische Konzept der Schule kann im Rahmen des für die Schule zur Verfü-
gung stehenden Stundenbudgets auch eine Verwendung von zusätzlichen Lehrerwo-
chenstunden vorsehen, mit denen das offene Ganztagsangebot ergänzt wird. 2In diesem 
Fall ist der Gegenwert der eingesetzten Lehrerwochenstunden nicht mit der Ganztagsför-
derung zu verrechnen. 
 

2.3.2.4 1Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je Gruppe gemäß Nr. 2.3.2.1 ist, dass 
der Schulaufwandsträger pro Schuljahr je Gruppe eine Pauschale zur Mitfinanzierung der 
Betreuungskosten an den Freistaat leistet, deren Höhe im Rahmen des Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt gegeben wird. 2Die zuständige 
Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung der Pauschale kann 
nicht durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwandsträgers er-
setzt oder abgegolten werden. 
 

2.3.2.5 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.1.2.2, wird seine 
Verpflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.1.1.2.5 regelmäßig in der Weise berück-
sichtigt, dass die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung be-
reits bei der Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.3.2.1 in Abzug gebracht wird. 2Das 
Budget bzw. die Personalleistungen müssen der Schule dennoch in dem in Nr. 2.3.2.1 
genannten Umfang zur Verfügung stehen. 
 

2.3.2.6 1Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im Rahmen von § 24 
Abs. 4 SGB VIII oder der Kooperationspartner über das staatliche offene Ganztagsange-
bot zeitlich hinausgehende Förder- und Betreuungsangebote vorsehen. 2Diese Zusatzan-
gebote finden dann grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und damit außerhalb 
der schulischen und staatlichen Verantwortung statt, sofern nicht eine entsprechende 
Vereinbarung gemäß Nr. 2.3.2.7 getroffen wird. 
 

2.3.2.7 1An Unterrichtstagen können durch den Kooperationspartner Zusatzangebote außerhalb 
der Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr) sowie sonstige 
besondere Angebote während der Kernzeit eingerichtet werden. 2Diese können dann als 
schulische Veranstaltung durch- bzw. fortgeführt werden, wenn die Schulleitung dem An-
gebot zustimmt und das hierfür eingesetzte Personal den Anforderungen gemäß 
Nr. 2.1.2 entspricht. 3Zudem muss der Schulleitung für diese Angebote ein Weisungs-
recht gegenüber dem durchführenden Kooperationspartner eingeräumt werden. 

 
4Ein entsprechender Hinweis auf die beabsichtigte Durchführung dieser Zusatzangebote 
ist auch in die Unterlagen zum Kooperationsvertrag aufzunehmen. 5Zusatzangebote wer-
den grundsätzlich in einem gesonderten Vertrag geregelt, bei dem der Freistaat Bayern 
nicht Vertragspartei ist. 
 
6Eine Durchführung von Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 
setzt voraus, dass das Personal grundsätzlich auch während der Kernzeit eingesetzt ist. 
7Die Finanzierungsverantwortung für diese Zusatzangebote liegt grundsätzlich beim Ko-
operationspartner. 8Das gemäß Nr. 2.3.2.1 zur Verfügung gestellte Budget kann für Zu-
satzangebote nur dann verwendet werden, wenn bereits zu den Kernzeiten das Personal 
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im erforderlichen Zeitumfang im Rahmen der Bildungs- und Betreuungsangebote einge-
setzt wird. 9Schulleitung, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner haben die 
Angebote aufeinander abzustimmen. 10Zur Finanzierung von Zusatzangeboten können 
Elternbeiträge erhoben werden. 11Über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses 
entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 

 
2.3.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
2.3.3.1 1Das Budget gemäß Nr. 2.3.2.1 wird je Gruppe des offenen Ganztagsangebots zur Verfü-

gung gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten 
und im erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich 
anhand der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen 
Ganztagsangebots beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen bzw. Schüler mit einem 
Teilnahmeumfang gemäß Nr. 2.3.3.4 (Zählschüler). 4In begründeten Ausnahmefällen und 
nach Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestanzahl ge-
ringfügig unterschritten werden. 5Sofern im Gebiet eines Schulaufwandsträgers weder ein 
Ganztagsangebot unter Schulaufsicht noch ein anderes Angebot der Tagesbetreuung 
besteht, kann bereits bei acht Schülerinnen und Schülern mit einem Teilnahmeumfang 
gemäß Nr. 2.3.3.4 (Zählschüler) eine Gruppe eingerichtet werden. 6Die Einrichtung ist 
durch den Antragsteller zu begründen und bedarf der Zustimmung der Genehmigungsbe-
hörde. 

 
Grundschule 
 

 
Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 

 
von 

 

 
bis 

 

 

 
14 

 
25 

 

 
1 

 
26 

 

 
45 

 
2 

 
46 

 

 
65 

 

 
3 

 
66 

 

 
85 

 

 
4 

 
86 

 

 
105 

 

 
5 

 
106 

 

 
125 

 
6 

 
126 

 

 
145 

 
7 

 
146 

 

 
165 

 
8 
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Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
 

 
von 

 

 
bis 

 

 
166 

 

 
185 

 
9 

 
186 

 

 
205 

 
10 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 

 
7Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förder-
schulen acht Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 2.3.3.4 
(Zählschüler). 8Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl an-
hand der nachfolgenden Tabelle. 9In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung 
der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestanzahl geringfügig unterschrit-
ten werden. 
 
Förderschule 

 

 
Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 

 
von 

 

 
bis 

 

 

 
8 

 
15 

 

 
1 

 
16 

 

 
31 

 
2 

 
32 

 

 
47 

 

 
3 

 
48 

 

 
63 

 

 
4 

 
64 

 

 
79 

 

 
5 

 
80 

 

 
95 

 
6 

 
96 

 

 
111 

 
7 

 
112 

 

 
127 

 
8 
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Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 

 
von 

 

 
bis 

 

 

 
128 

 
143 

 

 
9 

 
144 

 

 
159 

 
10 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 

 
10Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des 
jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 11Maßgebend hierfür sind die für den 
jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
2.3.3.2 1Bei der Bestimmung der Anzahl der Gruppen ist danach zu differenzieren, welche Jahr-

gangsstufen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besuchen; folgende Prüf-
schritte werden nacheinander vorgenommen: 2Zunächst wird unter Berücksichtigung aller 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Zählschülerzahl gemäß Nr. 2.3.3.4 und 
Nr. 2.3.3.5 festgelegt und die Gesamtanzahl der förderfähigen Gruppen bestimmt (Ge-
samtgruppenanzahl). 3Anschließend wird die Anzahl der Gruppen mit erhöhter Förderung 
für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 gemäß der 
entsprechenden Tabelle unter Nr. 2.3.3.1 bestimmt (Gruppenanzahl Jgst. 1/2). 4Die An-
zahl der Gruppen mit regulärer Förderung für teilnehmende Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 3 und 4 (Gruppenanzahl Jgst. 3/4) ergibt sich aus der Differenz der 
Gesamtgruppenanzahl und der Gruppenanzahl Jgst. 1/2. 5Falls Schülerinnen und Schü-
ler aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 teilnehmen, aber die Anzahl nicht zur Bildung einer 
Gruppe gemäß Satz 3 ausreicht, kann dennoch für (maximal) eine Gruppe die erhöhte 
Förderung gewährt werden. 
 

2.3.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Mittelzu-
weisung. 2Bei der praktischen Durchführung des offenen Ganztagsangebots können hier-
von – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppen-
größen und Aufteilungen festgelegt werden. 
 

2.3.3.4 1Schülerinnen und Schüler werden je nach Teilnahme innerhalb der Kernzeit im erforder-
lichen Zeitumfang an dem offenen Ganztagsangebot für die Berechnung der Zählschüler 
zur Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann die Teilnahme an einem 
unterrichtlichen Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder Wahlangebot) bei einer Teilnahme 
am offenen Ganztagsangebot an vier oder fünf Unterrichtstagen an bis zu zwei Nachmit-
tagen, bei einer Teilnahme am offenen Ganztagsangebot an zwei oder drei Tagen nur an 
einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen gemäß 
Nr. 2.3.1.1 teilnehmen. 3Eine darüber hinausgehende Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern kann bei der maßgeblichen Schüleranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätz-
lich) berücksichtigt werden. 4Schülerinnen und Schüler können nicht gleichzeitig sowohl 
bei der Förderung eines gebundenen wie auch eines offenen Ganztagsangebots berück-
sichtigt werden. 
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2.3.3.5 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 2.1.3.4 mindes-
tens an zwei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag 
an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können bei der Bestimmung der Zähl-
schülerzahl nach Nr. 2.3.3.4 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei wird 
eine Teilnahme wie folgt gewertet: 

 
– an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5, 
– an drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75, 
– an vier Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 1,0 und 
– an fünf Unterrichtstagen mit dem Faktor 1,25. 

 
3Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze 
Zahl aufgerundet werden. 

 
2.3.3.6 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der je-

weiligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des 
Antragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

2.3.3.7 1Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag 
angegebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen 
bei der Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach 
Nr. 2.3.3.1 mindernd auswirken, hat die Schulleitung die jeweilige Regierung hierüber un-
verzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Min-
destteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemesse-
nen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 

 
3. Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und Schulen in freier Träger-

schaft 
 
3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
3.1.1 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.1.1.1 1Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und staatlich genehmigten und 

staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft werden auf Antrag gemäß Nr. 3.1.6 
des jeweiligen Schulträgers gefördert. 2Ein Rechtsanspruch besteht insoweit nicht. 3Die 
Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und 44 BayHO und den 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
gewährt. 4Eine zusätzliche Förderung nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz 
(BaySchFG) erfolgt insoweit nicht. 
 

3.1.1.2 Eine Zuwendung kann gewährt werden, wenn das offene Ganztagsangebot jeweils die 
Vorgaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 
3.1.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 

stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an allen Unter-
richtstagen. 2Die Dauer ergibt sich aus den Bestimmungen zur jeweiligen Angebotsform. 
 

3.1.1.2.2 1Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 
Schulleitung statt und kann auch in Zusammenarbeit mit einem freien gemeinnützigen 
Träger als Kooperationspartner der Schule durchgeführt werden. 2Zuwendungsempfän-
ger ist auch dann der jeweilige Schulträger. 
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3.1.1.2.3 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung bzw. dem Kooperations-
partner gemäß Nr. 3.1.1.2.2 ggf. im Benehmen mit dem Elternbeirat erarbeitetes pädago-
gisches Konzept für die jeweilige Angebotsform zugrunde. 2Dabei ist eine möglichst enge 
Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot für alle teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler anzustreben. 3Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß 
Art. 1 BayEUG ist dabei auch im Rahmen des offenen Ganztagsangebots zu verwirkli-
chen. 
 

3.1.1.2.4 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gemäß Nr. 3.1.1.2.1 bis Nr. 3.1.1.2.3 bestätigt die 
jeweilige Regierung in einem Schreiben gegenüber dem Schulträger. 
 

3.1.1.2.5 Das offene Ganztagsangebot erreicht die für die jeweilige Angebotsform erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl. 
 

3.1.1.2.6 Der für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots notwendige zusätzliche Schul-
aufwand wird vom jeweiligen Schulträger getragen. 
 

3.1.1.2.7 Im Übrigen liegen die Organisation des offenen Ganztagsangebots, die inhaltliche und 
die über die Kernzeit hinausgehende zeitliche Ausgestaltung der Bildungs- und Betreu-
ungsangebote sowie der etwaige Abschluss von Kooperationsverträgen oder von Be-
schäftigungsverhältnissen mit Einzelkräften in der Verantwortung der Schulleitung und 
des Schulträgers. 

 
3.1.2 Personal 
 

1Der Schulträger bzw. Kooperationspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den 
offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemessenen 
Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung und 
Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderli-
che pädagogische und fachliche Kompetenz verfügt. 2Art. 94 Abs. 2 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 
und 3 BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht 
rechtskräftig wegen einer in Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BayEUG genannten Straftat ver-
urteilt worden sein. 3Das Personal darf in den offenen Ganztagsangeboten an kommuna-
len Schulen nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätigkeitsantritt gemäß Art. 60a 
Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Füh-
rungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) im Origi-
nal oder in beglaubigter Kopie bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorgelegt hat, es 
sei denn die Vorlage ist gemäß Art. 60a Abs. 3 Satz 4 oder 5 BayEUG entbehrlich. 4Das 
Personal darf in den offenen Ganztagsangeboten an staatlich genehmigten und staatlich 
anerkannten Schulen in freier Trägerschaft nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tä-
tigkeitsantritt gemäß Art. 94 Abs. 2 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 
BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a 
Abs. 1 des BZRG im Original oder in beglaubigter Kopie bei der zuständigen Schulauf-
sichtsbehörde vorgelegt hat; zur Verwaltungsvereinfachung kann diese Vorlage auch ge-
sammelt durch den Schulträger mit schulbezogenen Listen erfolgen. 5Bei einer dauerhaf-
ten oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen von drei Jahren eine erneute Vorlage er-
forderlich. 6Darüber hinaus muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, je-
derzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. 7Die Bestimmungen 
des Masernschutzgesetzes sind zu beachten. 8Im Übrigen entscheiden Schulleitung und 
Schulträger bzw. Kooperationspartner nach dem jeweiligen pädagogischen Konzept über 
die Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals. 9Die sichere Beherr-
schung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetzten Personal vo-
rauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. bilinguale 
Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 
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3.1.3 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
3.1.3.1 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 

Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemel-
det. 2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Im Übrigen wird das Ver-
fahren von Schulleitung und Schulträger in eigener Verantwortung festgelegt. 4Insbeson-
dere im Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. aufgrund 
von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht absehbaren beruflichen An-
forderungen) soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülerinnen und -
schülern in bestehende Gruppen ermöglicht werden. 
 

3.1.3.2 1Eine Anmeldung zum offenen Ganztagsangebot und dem jeweiligen pädagogischen 
Konzept muss in allen Unterrichtsformen mindestens für zwei Nachmittage je Unterrichts-
woche für die Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von Nr. 3.2.1.1 bzw. die Kernzei-
ten im Sinne von Nr. 3.3.1.1 während der Kernzeit und für die jeweils geforderte Mindest-
dauer erfolgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. 2Die Teilnahme 
an unterrichtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmeverpflichtung analog den 
Bestimmungen unter Nr. 3.3.3.5 angerechnet werden. 3Der Schulträger kann in Abspra-
che mit der Schulleitung aus organisatorischen und/oder pädagogischen Erwägungen 
über diese Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreuungszeiten für die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler festlegen. 
 

3.1.3.3 Für die Anmeldung werden im jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahren Muster-
formulare bereitgestellt, die auf das individuelle Ganztagsangebot der jeweiligen Schule 
angepasst und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden können. 
 

3.1.3.4 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht 
an dem im pädagogischen Konzept vorgesehenen Bildungs- und Betreuungsangebot. 
2Die Teilnahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, wenn Schülerinnen und Schüler, die für 
zwei Nachmittage je Unterrichtswoche angemeldet sind, im Monatsdurchschnitt an min-
destens zwei Tagen je Unterrichtswoche teilnehmen. 3Die Anwesenheit der angemelde-
ten Schülerinnen und Schüler und ggf. die Gründe ihrer Abwesenheit an einzelnen Be-
treuungstagen sind anhand von Teilnahmelisten durch das eingesetzte Personal entspre-
chend zu dokumentieren. 4Diese Listen sind nach Abschluss des Schuljahres, in dem 
eine Förderung gewährt wurde, für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den 
zuständigen Stellen zu übermitteln. 

 
3.1.4 Teilnehmerbeitrag 
 

1An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft können für die Teilnahme 
an offenen Ganztagsangeboten in der Kernzeit gemäß Nr. 3.2.1.1 bzw. Nr. 3.3.1.1 Teil-
nehmerbeiträge von den Erziehungsberechtigten erhoben werden, sofern es sich nicht 
um private Förderschulen handelt, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teil-
nehmen. 2Die Teilnehmerbeiträge sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der 
Angebote bemessen und nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt sein. 3Art. 96 
BayEUG bleibt unberührt. 
 
4Bei privaten Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen, 
gelten analog die Regelungen der staatlichen Schulen gemäß Nr. 2.1.5.2 und  
Nr. 2.3.2.6 f. 
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3.1.5 Räumlichkeiten 
 

1Für das offene Ganztagsangebot in seiner jeweiligen Angebotsform müssen geeignete 
Räume in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von 
Räumlichkeiten, die für den Unterricht oder andere schulische Zwecke zur Verfügung ste-
hen, ist im Rahmen des offenen Ganztagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsange-
bot findet grundsätzlich in der Schule oder in Einrichtungen statt, die sich in unmittelbarer 
Erreichbarkeit zur Schule befinden. 

 
3.1.6 Antragsverfahren und Bewilligung 
 
3.1.6.1 1Der Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für ein offenes Ganztagsangebot ist von 

der Schulleitung für ihre jeweilige Schulart, gegebenenfalls nach Schularten getrennt, 
vorzubereiten und durch den Schulträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grundschulen 
über die Staatlichen Schulämter, bei Förderschulen direkt – bei der zuständigen Regie-
rung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt grundsätzlich vor Beginn des Schuljahres, 
für das erstmals eine Zuwendung für das offene Ganztagsangebot an der jeweiligen 
Schule bewilligt werden soll. 4Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Bewilligungsbe-
dingungen sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährli-
chen Bewilligungsverfahrens bekannt gegeben und bereitgestellt. 5Ein Rechtsanspruch 
auf Bewilligung einer staatlichen Zuwendung besteht nicht. 
 

3.1.6.2 1Die Bewilligung der Zuwendung für offene Ganztagsangebote wird durch die zuständige 
Regierung erteilt. 2Sie ersetzt nicht die gemäß Art. 92 bzw. Art. 99 BayEUG erforderliche 
schulaufsichtliche Genehmigung für das beantragte Ganztagsangebot, die jeweils vor Be-
willigung einer Zuwendung vorliegen muss. 3Die Entscheidung über die Zuwendungsbe-
willigung wird bei Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel getroffen. 4Die Bereitstellung der Mittel für die offenen Ganztagsan-
gebote erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zuständige Regierung. 5Die Höhe 
der zu gewährenden Zuwendung bemisst sich nach der Anzahl der tatsächlich eingerich-
teten Ganztagsgruppen bzw. der jeweiligen Schülerzahl, die jährlich im Rahmen eines 
gesonderten Meldeverfahrens – bei Grundschulen über die Staatlichen Schulämter, bei 
Förderschulen (Grundschulstufe) direkt – der zuständigen Regierung zu übermitteln sind. 
6In begründeten Ausnahmefällen kann eine Bewilligung eines Ganztagsangebots durch 
die Regierung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium auch dann erfolgen, wenn 
der Antrag erst nach der jährlich festgelegten Antragsfrist eingereicht wird und entspre-
chende Haushaltsmittel verfügbar sind. 
 

3.1.6.3 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der Zuwendungsvorausset-
zungen ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

3.1.6.4 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung 
ihrer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder 
durch Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere 
auch durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

3.1.6.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Festbeträge und des Eigenbetrags können auf der Website des Staatsministeri-
ums unter https://www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
3.2 Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr (OGTS-Kurzgruppen) 
 
3.2.1 Zusätzliche Zuwendungsvoraussetzungen 
  

https://www.km.bayern.de/ganztagsschule
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3.2.1.1 1Kurzgruppen der Schülerbetreuung gewährleisten im direkten Anschluss an den stun-
denplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an allen Unterrichtsta-
gen mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 14.00 Uhr. 2Die Betreuungs-
zeit der Kurzgruppen der Schülerbetreuung kann bereits vor 14.00 Uhr enden, sofern an 
allen Unterrichtstagen eine Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten gewähr-
leistet ist. 
 

3.2.1.2 1Die Betreuungsangebote im Rahmen der Kurzgruppen stellen keine Fortsetzung oder 
Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. 2Sie sind mit sozial- und freizeitpäda-
gogischer Zielrichtung zu gestalten. 3Bei Angeboten mit einer täglichen Betreuungszeit 
von mehr als einer Stunde sollte den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zur Ein-
nahme einer Mittagsverpflegung und zur Anfertigung von Hausaufgaben gegeben sein. 

 
3.2.2 Zuwendung 
 
3.2.2.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maßgabe von Nr. 3.2.3 gebildete und förder-

fähige OGTS-Kurzgruppe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen für 
den mit der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzli-
chen Personalaufwand in Form eines Festbetrages, der im Rahmen des Bewilligungsver-
fahrens jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 
 

3.2.2.2 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung durch den Freistaat nach Nr. 3.2.2.1 ist 
bereits ein Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je Kurzgruppe 
und Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in 
Höhe des Eigenbeitrags je Kurzgruppe und Schuljahr. 3Über die Gewährung eines kom-
munalen Mitfinanzierungsbeitrages entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft 
vor Ort. 
 

3.2.2.3 1Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung pädagogischer 
Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganz-
tagsangebote durchführen. 2Die Zuwendung darf nicht für andere Personalkosten oder 
Sachaufwendungen verwendet werden. 3Für jede OGTS-Kurzgruppe muss Personal im 
erforderlichen Umfang vorgesehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson 
pro Gruppe. 4Für Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der Kernzeit, die nicht 
in der Finanzierungsverantwortung des Schulträgers liegen, kann keine Zuwendung ge-
währt werden. 5Weitere Regelungen zur Verwendung der Fördermittel können in den je-
weiligen Unterlagen zum Antrags- und Genehmigungsverfahren getroffen werden. 6Die 
zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegenüber der Bewilligungsbehörde nachzu-
weisen. 

 
3.2.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
3.2.3.1 1Die Festbetragsfinanzierung gemäß Nr. 3.2.2.1 wird je Kurzgruppe zur Verfügung ge-

stellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und im er-
forderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich nach der 
nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung einer Kurzgruppe beträgt an 
Grundschulen zwölf Schülerinnen bzw. Schüler, an Förderschulen acht Schülerinnen 
bzw. Schüler. 4In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmi-
gungsbehörde kann die erforderliche Mindestanzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Grundschule 
 

 
Anzahl der gemäß Nr. 3.2.3.2 

förderfähigen Schüler 
 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
  

von 
 

 
bis 

 

 
12 

 
23 
 

 
1 

 
24 

 

 
35 

 
2 

 
36 

 

 
47 
 

 
3 

 
48 

 

 
59 
 

 
4 

 
60 

 

 
71 
 

 
5 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 

 
Förderschule 
 

 
Anzahl der gemäß Nr. 3.2.3.2 

förderfähigen Schüler 
 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 
  

von 
 

 
bis 

 

 
8 

 
15 
 

 
1 

 
16 

 

 
23 

 
2 

 
24 

 

 
31 
 

 
3 

 
32 

 

 
39 
 

 
4 

 
40 

 

 
47 
 

 
5 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 
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5Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des 
jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 6Maßgebend hierfür sind die für den 
jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
3.2.3.2 1Schülerinnen bzw. Schüler werden bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, 

wenn sie an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche an der jeweiligen Kurzgruppe 
teilnehmen. 2Eine Teilnahme an weiteren Tagen bleibt bei der Förderung unberücksich-
tigt. 3Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kann pro Schuljahr hinsichtlich der Förderung der 
OGTS-Kurzgruppen nur einmal berücksichtigt werden. 4Schülerinnen und Schüler kön-
nen nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch eines offe-
nen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
 

3.2.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwen-
dung. 2Bei der praktischen Durchführung der jeweiligen OGTS-Kurzgruppe können hier-
von – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppen-
größen und Aufteilungen festgelegt werden. 
 

3.2.3.4 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der je-
weiligen Teilnehmerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des 
Antragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

3.2.3.5 1Die Schulträger tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag an-
gegebenen Schülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der 
Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Anzahl der förder-
fähigen Gruppen mindernd auswirken, hat der Schulträger die jeweilige Regierung hier-
über unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung 
der Mindestteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer ange-
messenen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 

 
3.3 Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS) 
 
3.3.1 Zusätzliche Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.3.1.1 1Das offene Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr gewährleistet grundsätzlich im direkten An-

schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 
allen Unterrichtstagen mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 16.00 Uhr 
und einem Zeitumfang von täglich mindestens drei Zeitstunden (Kernzeit), so dass sich 
täglich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von mindestens acht Zeitstunden 
ergibt. 2An Schulen mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr endet das offene 
Ganztagsangebot unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit 
dann entsprechend früher bzw. später. 3Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der 
Schülerbeförderung) und im Einvernehmen mit allen betroffenen Erziehungsberechtigten 
kann die tägliche Unterrichts- und Betreuungszeit unterschritten werden, mindestens 
7,5 Zeitstunden müssen jedoch täglich erfüllt sein. 
 

3.3.1.2 1Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der für die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mindestens das Angebot einer Mittagsverpfle-
gung, eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitange-
bote täglich umfassen muss. 2Nach Möglichkeit ist das Angebot durch zusätzliche Lern-
hilfen und Förderangebote zu ergänzen. 3Den einzelnen Bildungs- und Betreuungsange-
boten dieses verbindlichen Leistungskatalogs ist jeweils ein angemessener Zeitrahmen 
einzuräumen, wobei der Durchführung von Bildungsangeboten – insbesondere auch der 
Hausaufgabenbetreuung bzw. den Studier- oder Lernzeiten – eine besondere Bedeutung 
zukommen muss. 4Das pädagogische Konzept des offenen Ganztagsangebots kann 
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auch eine Einbindung dieser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vorsehen, sofern eine 
Teilnahme daran für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer Gruppe möglich 
ist. 
 

3.3.1.3 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben 
sind (Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und 
gebundenen Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung), sind einzuhalten. 
 

3.3.1.4 1Als verantwortliche Person für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots muss 
vor Ort eine Person mit pädagogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) 
oder Lehramtsbefähigung eingesetzt werden. 2Nach vorheriger Abstimmung mit der je-
weiligen Regierung und im Einvernehmen mit der Schulleitung können ggf. auch Perso-
nen mit anderen pädagogischen Qualifikationen eingesetzt werden. 3Diese Person koor-
diniert das Ganztagsangebot vor Ort, ist in der Regel während der gesamten Kernzeit im 
Angebot anwesend und steht der Schulleitung als zentraler Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 

 
3.3.2 Zuwendung 
 
3.3.2.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maßgabe von Nr. 3.3.3 gebildete und förder-

fähige offene Ganztagsgruppe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendun-
gen für den mit der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen 
zusätzlichen Personalaufwand in Form eines Festbetrages, der im Rahmen des Bewilli-
gungsverfahrens für jede Schulart jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 
 

3.3.2.2 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung durch den Freistaat nach Nr. 3.3.2.1 ist 
bereits ein Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je Gruppe 
und Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in 
Höhe des Eigenbeitrags je Gruppe und Schuljahr. 3Über die Gewährung eines kommuna-
len Mitfinanzierungsbeitrages entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 
 

3.3.2.3 1Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die 
Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote gemäß 
Nr. 3.3 durchführen. 2Die Zuwendung darf nicht für andere Personalkosten oder Sachauf-
wendungen verwendet werden. 3Für jede OGTS-Gruppe muss Personal im erforderlichen 
Umfang vorgesehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 
4Für Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der Kernzeit, die nicht in der Finan-
zierungsverantwortung des Schulträgers liegen, kann keine Zuwendung gewährt werden. 
5Weitere Regelungen zur Verwendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterla-
gen zum Antrags- und Genehmigungsverfahren getroffen werden. 6Die zweckentspre-
chende Mittelverwendung ist gegenüber der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 

 
3.3.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
3.3.3.1 1Die Festbetragsfinanzierung im Sinne von Nr. 3.3.2.1 wird je Gruppe in dem offenen 

Ganztagsangebot zur Verfügung gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der 
Anzahl der angemeldeten und im erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler und bemisst sich nach der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für 
die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen 
bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.3.3.4 (Zählschüler). 4In begründe-
ten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann die erforder-
liche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Grundschule 
 

 
Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 

 
von 

 

 
bis 

 

 

 
14 

 
25 

 

 
1 

 
26 

 

 
45 

 
2 

 
46 

 

 
65 

 

 
3 

 
66 

 

 
85 

 

 
4 

 
86 

 

 
105 

 

 
5 

 
106 

 

 
125 

 
6 

 
126 

 

 
145 

 
7 

 
146 

 

 
165 

 
8 

 
166 

 

 
185 

 
9 

 
186 

 

 
205 

 
10 

 
… 
 

 
… 
 

 
… 
 

 
5Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förder-
schulen acht Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.3.3.4 
(Zählschüler). 6Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl an-
hand der nachfolgenden Tabelle. 7In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung 
der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten 
werden. 
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Förderschule 
 

 
Anzahl der Zählschüler 

 

 
Anzahl der 
Gruppen 

 

 
von 

 

 
bis 

 

 

 
8 

 
15 

 

 
1 

 
16 

 

 
31 

 
2 

 
32 

 

 
47 

 

 
3 

 
48 

 

 
63 

 

 
4 

 
64 

 

 
79 

 

 
5 

 
80 

 

 
95 

 
6 

 
96 

 

 
111 

 
7 

 
112 

 

 
127 

 
8 

 
128 

 

 
143 

 
9 

 
144 

 

 
159 

 
10 

 
… 
 

 
… 

 
… 

 
8Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des 
jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 9Maßgebend hierfür sind die für den 
jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
3.3.3.2 1Bei der Bestimmung der Anzahl der Gruppen an Grundschulen und in Grundschulstufen 

an Förderschulen ist danach zu differenzieren, welche Jahrgangsstufen die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler besuchen; folgende Prüfschritte werden nacheinander vor-
genommen. 2Zunächst wird unter Berücksichtigung aller teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler die Zählschülerzahl gemäß Nr. 3.3.3.4 und Nr. 3.3.3.5 festgelegt und die Ge-
samtanzahl der förderfähigen Gruppen bestimmt (Gesamtgruppenanzahl). 3Anschließend 
wird die Anzahl der Gruppen mit erhöhter Förderung für die teilnehmenden Schülerinnen 
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und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 gemäß der entsprechenden Tabelle unter 
Nr. 3.3.3.1 bestimmt (Gruppenanzahl Jgst. 1/2). 4Die Anzahl der Gruppen mit regulärer 
Förderung für teilnehmende Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 
(Gruppenanzahl Jgst. 3/4) ergibt sich aus der Differenz der Gesamtgruppenanzahl und 
der Gruppenanzahl Jgst. 1/2. 5Falls Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 
1 und 2 teilnehmen, aber die Anzahl nicht zur Bildung einer Gruppe gemäß Satz 3 aus-
reicht, kann dennoch für (maximal) eine Gruppe die erhöhte Förderung gewährt werden. 
 

3.3.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwen-
dung. 2Bei der praktischen Durchführung des jeweiligen offenen Ganztagsangebots kön-
nen hiervon – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende 
Gruppengrößen und Aufteilungen festgelegt werden. 
 

3.3.3.4 1Schülerinnen und Schüler werden je nach Teilnahme innerhalb der Kernzeit im erforder-
lichen Zeitumfang an dem offenen Ganztagsangebot für die Berechnung der Zählschüler 
zur Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann die Teilnahme an einem 
bereits anderweitig staatlich geförderten unterrichtlichen Angebot bei einer Teilnahme am 
offenen Ganztagsangebot an vier oder fünf Unterrichtstagen an bis zu zwei Nachmitta-
gen, bei einer Teilnahme am offenen Ganztagsangebot an zwei oder drei Tagen nur an 
einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilneh-
men. 3Eine darüber hinausgehende Teilnahme von Schülerinnen und Schülern kann bei 
der maßgeblichen Schüleranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätzlich) berücksichtigt 
werden. 4Schülerinnen und Schüler können nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung 
eines gebundenen wie auch eines offenen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
 

3.3.3.5 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 3.1.3.4 jeweils an 
zwei oder drei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag 
an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können anteilig bei der Bestimmung der 
Zählschülerzahl nach Nr. 3.3.3.4 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei 
wird eine Teilnahme wie folgt gewertet: 

 
– an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5, 
– an drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75, 
– an vier Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 1,0 und 
– an fünf Unterrichtstagen mit dem Faktor 1,25 gewertet. 

 
3Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze 
Zahl aufgerundet werden. 

 
3.3.3.6 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der je-

weiligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des 
Antragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

3.3.3.7 1Die Schulträger tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag an-
gegebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei 
der Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach Nr. 3.3.3.1 
mindernd auswirken, hat der Schulträger die jeweilige Regierung hierüber unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestteilneh-
merzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemessenen Über-
gangsfrist über das weitere Vorgehen. 
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4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
 

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2026 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 28. Februar 
2031 außer Kraft. 2Die Bekanntmachung nach Satz 1 gilt erstmals für Schülerinnen und 
Schüler, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die Jahrgangsstufe 1 besuchen. 
 
3Mit Ablauf des 28. Februar 2026 tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus über Offene Ganztagsangebote an Schulen für Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 vom 30. März 2020 (BayMBl. Nr. 227) 
außer Kraft. 4Abweichend von Satz 3 gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus über Offene Ganztagsangebote an Schulen für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 vom 30. März 2020 (BayMBl. 
Nr. 227) weiterhin für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2025/2026 die Jahr-
gangsstufen 1 bis 4, im Schuljahr 2026/2027 die Jahrgangsstufen 2 bis 4, im Schuljahr 
2027/2028 die Jahrgangsstufen 3 und 4 und im Schuljahr 2028/2029 die Jahrgangsstufe 
4 besuchen. 

 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 49) 
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Grund- und Mittelschule: Einsatzwünsche von Teilnehmern der Zweiten Staatsprüfung, Bewer-
bern von der Warteliste, Absolventen der Zweitqualifizierung und des Traineeprogramms für 
die Einstellung zum Schuljahr 2026/2027 
 
Bewerber von der Warteliste sowie Lehramtsanwärter, Fachlehreranwärter und Förderlehreranwärter, 
die im laufenden Schuljahr ihre Zweite Lehramtsprüfung ablegen oder Absolventen der Zweitqualifika-
tion und des Traineeprogramms geben mit der "Erklärung zur Neueinstellung" ihre Einsatzwünsche 
ab.  
 
1. a) Online-Verfahren 

Das Formular zur Neueinstellung kann unter https://www.svs-by.de ausgefüllt, elektronisch über-
mittelt und ausgedruckt werden. Das Verfahren zur Neueinstellung erfolgt ausschließlich auf die-
sem Weg. 
 
 
 
 
 
 
b)  Authentifizierung und Erstellung des Online-Antrags 
Um sich als Lehrkraft anmelden zu können, ist zunächst eine Authentifizierung im o.g. Portal er-
forderlich. Die Lehrkräfte werden benutzergeführt durch das Antragsverfahren geleitet. Zur An-
meldung ist im Anmeldefeld „Kennung“ die eigene VIVA-Nummer sowie der Vorname und Nach-
name einzutragen. Die VIVA-Nummer ist 8-stellig und kann z. B. der Bezügemitteilung entnom-
men werden. Das Feld „Passwort (PIN)“ bleibt bei diesem Schritt noch leer. Mit „OK“ wird die Ein-
gabe bestätigt. Sind die Angaben korrekt, wird eine E-Mail an die im Personalverwaltungssystem 
PERSONA/SVS des Schulamts erfasste Adresse der Lehrkraft versendet. Diese Authentifizie-
rungs-E-Mail enthält Anweisungen für das Erstellen des elektronischen Antrages. Auch die Zu-
gangsdaten Kennung und PIN werden mit angegeben. Bitte sehen Sie ggf. auch im Junk- oder 
Spam-Ordner nach. Bei fehlerhaft hinterlegter oder ungültiger E-Mail-Adresse ist eine Authentifi-
zierung nicht möglich. In diesen Fällen werden die Lehrkräfte gebeten, dem eigenen Staatlichen 
Schulamt eine korrekte E-Mail-Adresse zu melden. Ein erneuter Authentifizierungsversuch kann 
erst vorgenommen werden, wenn eine gültige Adresse durch das Schulamt gespeichert wurde. 
 
Da bei der Authentifizierung auch die IP-Adresse des Endgeräts (PC, Tablet, Mobiltelefon) zur 
weiteren Identifikation geprüft wird, müssen die dann folgenden Schritte mit demselben Gerät 
durchgeführt werden, mit dem auch die Authentifizierung vorgenommen wurde. Dieses darf dann 
auch nicht zwischen z.B. Mobilfunk- und WLAN-Netzwerk wechseln. Die Kennung und das Pass-
wort (PIN) haben aus Sicherheitsgründen nur Gültigkeit für den Rest des Tages. An einem Gerät 
kann sich an einem Tag nur eine Lehrkraft registrieren. 
Eine Kurzanleitung für das Verfahren finden Sie als verlinktes PDF auf der Startseite des Online-
Portals. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Antragstellung zum Schutz der persönlichen Daten nicht 
von Endgeräten in öffentlichen, ungesicherten WLAN-Netzen erfolgen sollte. 
 
c) Datenprüfung 
Bevor der Antrag elektronisch gestellt wird, sind im Online-Portal zwingend die eigenen Stamm-
daten zu kontrollieren (siehe auch Kurzanleitung). Dies ist wichtig, damit das Antragsformular kor-
rekt befüllt wird. Alle für den Antrag notwendigen Dokumente sind in elektronischer Form bereit-
zuhalten. Diese sollten als PDF- oder JPG-Datei auf dem eingesetzten Endgerät zum Upload ver-
fügbar sein. 
 
Die Eingaben bei der elektronischen Antragstellung werden zusammen mit den ggf. beigefügten 
Unterlagen über das Portal digital übermittelt und elektronisch quittiert. 
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2. Der unterschriebene Antrag zur Einstellung sowie ggf. weitere Unterlagen sind über die Semi-
narleitung in einfacher Ausfertigung bis zum 30. April des laufenden Jahres bei der Regierung 
von Unterfranken vorzulegen. Das Formular "Erklärung zur Neueinstellung" beinhaltet sowohl die 
Bereitschaftserklärung zur Einstellung in den staatlichen bayerischen Schuldienst im kommenden 
Schuljahr (Planstelle) als auch eine mögliche Verzichtserklärung mit freiwilliger Aufnahme in die 
oder den Verbleib auf der Warteliste. Für Lehrkräfte, die an einer Zweitqualifizierung oder dem 
Traineeprogramm teilgenommen haben, ist keine Aufnahme in die Warteliste für das Lehramt 
Grund- bzw. Mittelschule möglich. 

 
3. Entstehende Nachteile aus eventuell nicht vollständig ausgefüllten Einsatzwünschen oder/und 

nicht beigelegten bzw. nicht fristgerecht nachgereichten Nachweisen gehen zu Lasten des An-
tragstellers. 

 
4. Einsatzentscheidungen im Rahmen der Neueinstellung müssen in erster Linie nach dienstlichen 

Notwendigkeiten erfolgen. Persönliche Einsatzwünsche können daher nur dann berücksichtigt 
werden, wenn die dienstlichen Verhältnisse dies auch zulassen. Es steht frühestens Ende Juli 
fest, wie viele Lehrkräfte im bisherigen Regierungsbezirk bedarfsgerecht eingestellt können bzw. 
das Planstellenangebot in einem anderen Regierungsbezirk erhalten. Die Ortswünsche werden, 
soweit sie im dann zugewiesenen Regierungsbezirk nach dessen Bedarf erfüllbar sind, in der im 
Antrag angegebenen Reihenfolge überprüft. 

 
5. Sofern die Gesuche mit „Familienzusammenführung“ begründet werden, muss ihnen eine 

amtliche Bestätigung des Einwohnermeldeamtes über den Wohnsitz des Ehegatten und eine 
Bescheinigung des Arbeitgebers des Ehegatten, dass er sich in ungekündigter Stellung befin-
det, beigegeben werden. Ebenso haben die Anwärterinnen und Anwärter die Möglichkeit, ihre 
Gründe darzulegen, die bei einer eventuellen Anstellung für einen Verbleib im Regierungsbezirk 
Unterfranken sprechen. Bei bevorstehender Eheschließung ist daneben eine entsprechende Be-
stätigung des Standesamtes erforderlich. Die Eheschließung muss bis spätestens 1. Juli des 
laufenden Jahres bei der Regierung durch Heiratsurkunde nachgewiesen sein. Nachweise, die 
nach dem vorstehend genannten Termin eingehen, können grundsätzlich nicht mehr berücksich-
tigt werden. Teilen Sie Änderungen des Familienstands und auch ggf. weitere Änderungen da-
her unverzüglich über den Dienstweg mit. 

 
6. Im Antrag sind verbindliche Angaben über den Beschäftigungsumfang im Falle einer Einstellung 

im angestrebten Regierungsbezirk (Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung) einzutragen. Anträge auf 
Teilzeitbeschäftigung sind für das betreffende Schuljahr mit dem entsprechenden Formblatt 
(https://bycs.link/ufr-tzantrag) den Antragsunterlagen beizufügen. 

 
7. Die Mitteilung des künftigen Einsatzes im Rahmen der bedarfsgerechten Neueinstellung wird 

Ihnen schriftlich mitgeteilt und erfolgt im Zuge der Klassenbildung erst nach der endgültigen Zu-
weisung von Planstellen durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

 
Die Regierung bittet im Interesse einer zügigen Bearbeitung und damit im Interesse aller An-
tragstellerinnen und Antragsteller dringend, von zusätzlichen Vorsprachen oder telefonischen 
Nachfragen abzusehen. 
 
W a l t e r 
Abteilungsdirektorin 
 
 
  

https://bycs.link/ufr-tzantrag


Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 3/26 

 

225 

 

Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung und der Justiz 
(Ausbildungsbeginn Herbst 2027) 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 21. Januar 2026, 
Az. II.3-M1350/32/4 
 
Die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses hat mit Bekanntmachung vom 12. Januar 2026 
(Veröffentlichung im Bayer. Staatsanzeiger Nr. 3) die Durchführung des Auswahlverfahrens für die 
Ausbildungsplätze (zweite Qualifikationsebene) in der öffentlichen Verwaltung und der Justiz, die für 
den Ausbildungsbeginn im Herbst 2027, im Bereich des Justizvollzugs bereits im Februar 2027 zu ver-
geben sind, ausgeschrieben. Im Rahmen dieses Auswahlverfahrens ist eine Prüfung abzulegen, die 
am 6. Juli 2026 vorgesehen ist. 
 
Zum Auswahlverfahren werden Bewerber und Bewerberinnen grundsätzlich zugelassen, die 
 
1. Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines an-

deren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von Island, Liechtenstein, Norwegen oder der 
Schweiz besitzen oder diese bis zum Einstellungstermin erwerben, 
 

2. 2. mindestens den qualifizierenden Abschluss einer Haupt- oder Mittelschule oder einen vom 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungs-
stand besitzen bzw. bis spätestens zum Einstellungstermin voraussichtlich erwerben werden 
bzw. für die Ausbildung im allgemeinen Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten einen Ab-
schluss einer Haupt- oder Mittelschule mit förderlicher Berufsausbildung nachweisen können und 
 

3. zum Einstellungszeitpunkt das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (gemäß § 5 Abs. 4 der 
Verordnung zur Regelung der besonderen Auswahlverfahren für den Einstieg in der zweiten und 
dritten Qualifikationsebene im nichttechnischen Bereich der Leistungslaufbahn ist eine Zulassung 
zum Auswahlverfahren bei Überschreiten der vorgenannten Altersgrenze in der Regel nicht mög-
lich) bzw. für die Ausbildung im allgemeinen Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten das 
18. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

 
Bewerber und Bewerberinnen, die an einer Einstellung als Beamter oder Beamtin in der zweiten Qua-
lifikationsebene bei den staatlichen und nichtstaatlichen Verwaltungen interessiert sind, können bis 
zum 11. Mai 2026 bei der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses die Zulassung zum Aus-
wahlverfahren beantragen. Dies ist einfach und papierlos über den Online-Antrag auf der Internetseite 
 

www.lpa.bayern.de 
 
möglich. Dort sind zudem die Einzelheiten zum Ablauf des Auswahlverfahrens und Details zu den un-
terschiedlichen Ausbildungsberufen abrufbar. Für den Fall einer Verlängerung des Anmeldezeitraums 
oder Änderungen bei der Auswahlprüfung wird dies – ggf. auch kurzfristig – über diese Internetseite 
bekannt gegeben. 
 
Das Ergebnis der Auswahlprüfung wird mit den Schulnoten der Fächer Deutsch und Mathematik oder 
Rechnungswesen zu einer Gesamtnote verrechnet. Für die Bestätigung der Noten erhalten die Prü-
fungsteilnehmenden am Prüfungstag ein Formblatt, mit dem die Schulen die einzubeziehenden Noten 
über eine spezielle Eingabemaske im Schulportal des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
übermitteln können. 
 
Die Schulen werden gebeten, die in Betracht kommenden Schüler und Schülerinnen auf das 
Auswahlverfahren und den Bewerbungstermin aufmerksam zu machen und ihnen die Teil-
nahme zu ermöglichen. Sie werden insbesondere gebeten, den Prüfungstag (Montag, 6. Juli 
2026) von schriftlichen Leistungsfeststellungen freizuhalten. 
  

http://www.lpa.bayern.de/
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Zudem werden die Schulen darum gebeten, die Schüler und Schülerinnen darauf hinzuweisen, dass 
Einstellungsbehörden bei Bedarf auch Bewerber und Bewerberinnen im Einstellungsverfahren 
berücksichtigen können, die lediglich an einem Auswahlverfahren für eines der drei vorange-
gangenen Einstellungsjahre erfolgreich teilgenommen haben (vgl. vorübergehende Ausnahmere-
gelung nach § 14 S. 2 der Auswahlverfahrensordnung – AVfV i.V.m. Abschnitt I Nr. 4.3 der Allgemei-
nen Regelungen des Landespersonalausschusses im Bereich des Laufbahn- und Prüfungsrechts – 
ARLPA mit weiteren Hinweisen). 
 
Insbesondere für Schüler und Schülerinnen mit Schwerbehinderung bestehen im öffentlichen 
Dienst gute Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Die Schulen werden deshalb aufgefordert, gezielt 
auch diesen Personenkreis auf das Auswahlverfahren hinzuweisen. 
 
Die Auswahlprüfung für die Studienplätze an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern ist 
am 6. Oktober 2026 geplant. Zu Beginn des Anmeldezeitraums Mitte März 2026 wird hierzu eine ge-
sonderte Bekanntmachung veröffentlicht. 
 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 55) 
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2230.1.1.1.0-K 
 
Aufhebung der Bekanntmachung über die Ausgestaltung der Jahrgangsstufe 5 an allen weiter-
führenden Schulen als Gelenkklasse in der Übertrittsphase 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 4. Februar 2026, 
Az. III.5-BS4302.0/104/1 
 
1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die 

Ausgestaltung der Jahrgangsstufe 5 an allen weiterführenden Schulen als Gelenkklasse in der 
Übertrittsphase vom 27. Mai 2010 (KWMBl. S. 172) wird aufgehoben. 
 

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2026 in Kraft. 
 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 60) 
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Ausbildung von Fachlehrkräften; Fachliche und pädagogische Ausbildung im vierjährigen Aus-
bildungsgang Ernährung, Gestaltung und Informationstechnik sowie im zweijährigen Ausbil-
dungsgang Ernährung und Gestaltung 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 4. Februar 2026, 
Az. IV.3-BS7040.0/5/32 
 
1. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus bietet erstmalig zum Schuljahr 

2026/2027 die Ausbildung zur Fachlehrkraft an Grund-, Mittel-, Real- und Förderschulen in den 
jeweils o. g. Fächerkombinationen an der neuen Außenstelle des Staatsinstitutes für die Ausbil-
dung von Fachlehrern, Abt. III, in Gemünden an. 

 
1.1 Die vierjährige Ausbildung in der Fächerverbindung Ernährung, Gestaltung und Informations-

technik erfolgt parallel in allen Fächern der genannten Fächerverbindungen. In der vierjährigen 
Ausbildung erfolgt nach drei Studienjahren die jeweilige fachliche Prüfung. Das vierte Studien-
jahr dient v. a. der pädagogisch-didaktischen Ausbildung. 
 

1.2 Für die zweijährige Ausbildung in den Fächern Ernährung und Gestaltung gelten folgende 
Grundsätze: 

 
Erstes Jahr: fachliche Ausbildung im Zweitfach (je nach beruflicher Vorbildung) 
 
Zweites Jahr: pädagogisch-didaktische Ausbildung. 

 
1.3 Beide Ausbildungsrichtungen richten sich nach der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften (ZAPO-F I) vom 16. August 2022 
(GVBl. S. 553) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

1.4 Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung zur Fachlehrkraft sind 
 

– der Nachweis eines mittleren Schulabschlusses gemäß Art. 25 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 

– die gesundheitliche Eignung für die Ausbildung zur Fachlehrerin bzw. zum Fachlehrer, 
– das Bestehen eines Eignungstests. 

 
1.5 Der Eignungstest soll über die vorhandene allgemeine und fachliche Eignung der Bewerberin 

bzw. des Bewerbers Aufschluss geben. Er findet an der Ausbildungsstätte in Ansbach statt. 
 

Die endgültige Aufnahme ist vom Bestehen der Probezeit abhängig. Die Probezeit endet zur 
Hälfte des ersten Ausbildungsjahres Mitte Februar. 

 
2. Die formlosen Anträge auf Zulassung zur Ausbildung sind an die folgende Anschrift zu richten: 
 

für die Ausbildung in der Außenstelle Gemünden 
 
an das Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern 
– Abteilung III – 
Schlesierstraße 26 + 28 
91522 Ansbach 
 
Tel.: 0981 97258-03, Fax: 0981 97258-333 
E-Mail: Abteilung3@Staatsinstitut.de 
 
Anmeldeschluss ist der 2. April 2026 
 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung den gewünschten Ausbildungsstandort Gemünden an. 
Informationen zur Ausbildung unter: www.staatsinstitut.de  

mailto:Abteilung3@Staatsinstitut.de
http://www.staatsinstitut.de/
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3. Die Ausbildung ist grundsätzlich förderungsfähig nach dem Bundesausbildungsgesetz (BAföG) 
in der jeweils geltenden Fassung, und zwar nach den für Schülerinnen bzw. Schüler an Berufs-
fachschulen festgelegten Sätzen. 
 

4. Für Unterbringung und Verpflegung haben die Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungs-
teilnehmer selbst zu sorgen. 
 

5. An die fachliche und pädagogische-didaktische Ausbildung mit der Ersten Lehramtsprüfung von 
Fachlehrkräften schließt sich der Vorbereitungsdienst (im Beamtenverhältnis aus Widerruf) an. 
Er dauert zwei Jahre und endet mit der Zweiten Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften. 
 

6. Es wird darauf hingewiesen, dass die Übernahme in den staatlichen Schuldienst nach Durch-
laufen der Ausbildung am Staatsinstitut und des darauffolgenden zweijährigen Vorbereitungs-
dienstes nur nach Maßgabe des bestehenden Bedarfs und der jeweils gegebenen Planstellen-
lage möglich ist. 

 
Martin  W u n s c h 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 61) 
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Hinweise auf Bekanntmachungen 
 
 
 
 
2230.1.3-K 
 
Änderung der Bekanntmachung über den Schulversuch „Berufsabschluss staatlich geprüfte/r 
Kinderpfleger/in an Fachakademien für Sozialpädagogik“ 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5. Januar 2026, 
Az. VII.5-BS9641.0-5/39/102 
 
Dr. Andrea  N i e d z e l a – S c h m u t t e 
Ministerialdirigentin 
 
(BayMBl. 2026 Nr. 31) 
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Nichtamtlicher Teil 
 
Der Hinweis auf wiederholte Ausschreibungen von Funktionsstellen für freie bzw. demnächst 
freiwerdende Stellen an Volksschulen und Förderschulen in anderen Regierungsbezirken, der 
bei den Stellenausschreibungen im Amtlichen Teil dieses Schulanzeigers abgedruckt ist, gilt 
entsprechend auch für Ausschreibungen von Stellen an nichtstaatlichen Schulen. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
 
 
 
Studiengang an der Universität Bamberg bildet Lehrkräfte aller Schularten für die Vielfalt im 
Klassenzimmer weiter 
 
Fühlen Sie sich manchmal überfordert, der Vielfalt in Ihrem Klassenzimmer gerecht zu werden und 
verspüren Sie den Wunsch, neue Anregungen, aber auch mehr Wissen für den Umgang damit zu er-
werben? 
 
An der Universität Bamberg haben Sie die einmalige Möglichkeit, in einem eigens dafür konzipierten 
Studiengang Ihr Wissen anwendungsbezogen zu vertiefen, aktuelle psychologisch-pädagogische 
Konzepten kennenzulernen und deren Umsetzung zu reflektieren. 
 
Der Studiengang schärft auch ihr Profil für weitere Bewerbungen. Sie können den Studiengang durch 
eine Bescheinigung der Leistungen oder ein Staatsexamen abschließen. Der Studiengang ist kosten-
los. 
 
Der Beginn des Studiums ist sowohl im Sommersemester als auch im Wintersemester möglich und 
Sie können sich ohne Zulassungsbeschränkungen für das kommende Sommersemester zwischen 
dem 26. Januar und dem. 27. März 2026 an der Universität Bamberg hierfür einschreiben. Die Ein-
schreibefrist für das Wintersemester 2026/27 beginnt am 22. Juni und endet am 02.Oktober 2026. 
 
Hier finden Sie nähere Informationen zum Studiengang: 
https://www.uni-bamberg.de/zlb/arbeitsfelder/inklusion/erweiterungsstudium-individuelle-foerderung/ 
 
Sehr gerne beraten wir Sie auch persönlich: Kontakt: angela.anderka@uni-bamberg.de 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.uni-bamberg.de/zlb/arbeitsfelder/inklusion/erweiterungsstudium-individuelle-foerderung/
mailto:angela.anderka@uni-bamberg.de
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Einladung zur Fortbildungsveranstaltung der Fachgruppe Fremdsprachen im BLLV 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anlässlich unseres Englisch-Fachtags laden wir Sie herzlich zu drei kostenfreien Fortbildungsveran-
staltungen ein! 
 
Wann: Samstag, 25.04.2026, 10-13 Uhr 
 
Wo: BLLV- Geschäftsstelle, Bavariaring 37, 80336 München 

(Parkplätze sind leider nicht vorhanden!) 
 

(Anfahrt mit der U-Bahn über Haltestelle Goethestraße oder Poccistraße) 
 
10.00 – 11.00 Uhr 
 
Prof. Dr. Petra Kirchhoff, Didaktik des Englischen, Universität Augsburg: 
„Die Unterrichtsqualität im Englischunterricht der Primar- und Sekundarstufe I“ 
 
Wir betrachten, wie sich die drei Basisdimensionen der Unterrichtsqualität (Klassenführung, konstruk-
tive Unterstützung und kognitive Aktivierung) im Englischunterricht fachlich sinnvoll konkretisieren las-
sen – insbesondere die aus fachdidaktischer Perspektive notwendige kommunikativ-kognitive Aktivie-
rung. Wir können dann die empirischen Befunde, etwa aus den Studien DESI, TEPS oder TIOS, direkt 
in die eigene Praxis übertragen und Anhand einer einfachen Checkliste überprüfen. 
 
11.30 – 12.30 Uhr 
 
Christoph Morys (Fachberater Englisch Schulamt Cham): „Arbeitserleichterung im Englischun-
terricht durch den Einsatz von KI“ (für Sek I) 
 
Der Vortrag beleuchtet wie nützliche KI-gestützte Lehrertools zur Erstellung und Differenzierung von 
Unterrichtsmaterialien genutzt werden können. Die Anwendungen werden anhand praxisnaher Bei-
spiele erläutert und vorgeführt. 
 
11.30 – 12.30 Uhr 
 
Anette Röhrl (Fachberaterin Englisch Schulamt Deggendorf): „Heterogenität und Inklusion im 
Englischunterricht der Grundschule" (für Primarstufe) 
 
Die Referentin zeigt Beispiele und Tipps aus der Unterrichtspraxis einer inklusiven Partnerklasse und 
aus der Kooperation zwischen Förderzentrum und Grundschule. Hierbei steht gemeinsames Lernen 
ohne Notendruck im Englischunterricht der Primarstufe im Vordergrund. Dabei finden Spiele, Lieder, 
Wortschatzübungen und Bilderbücher Einsatz im heterogenen Klassenverband. 
 

Anmeldung mit Name, Veranstaltung und E-Mail-Adresse bitte bis 17.04.2026 an 
Dr. Christoph Vatter, fremdsprachen@bllv.de 

 
Dr. Christoph Vatter   Manuela Rosner 
Landesfachgruppenleiter  Stv. Landesfachgruppenleiterin 
 
 
 
  

mailto:fremdsprachen@bllv.de
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Zweite Ausschreibung der Stelle des Schulleiters (m/w/d) an der Adolph-Kolping-Schule, Be-
rufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und emotionale und soziale Entwicklung, 
Dienstort Schweinfurt, in der Trägerschaft der Kolping-Schulwerk GmbH 
 
An der Adolph-Kolping-Schule, Berufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und emotionale und 
soziale Entwicklung, in Trägerschaft der Kolping-Schulwerk-GmbH in Würzburg ist zum Schuljahres-
beginn 2026/27 die Stelle des 
 

Schulleiters (m/w/d) 
 
zu besetzen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Be-
förderung zur Sonderschulrektorin/zum Sonderschulrektor nach A15 + AZ verfügen. Für die 
Übertragung einer Funktion als Sonderschulrektor/in sind neben einer entsprechenden Verwendungs-
eignung die vorgeschriebenen Bewertungsstufen in der letzten Dienstlichen Beurteilung gemäß den 
gültigen Beförderungsrichtlinien erforderlich. Die Beförderung kann aus haushaltsrechtlichen und plan-
stellenrechtlichen Gründen voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Anstellung 
kann nur gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Beamtenstatusgesetz durch Zuordnung zum privaten Träger erfol-
gen. Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt. 
 
An der Adolph-Kolping-Schule Schweinfurt werden 360 Schülerinnen und Schüler in derzeit 27 Klas-
sen unterrichtet, davon ca. 50 Schülerinnen und Schüler in 4 Klassen an unserer Außenstelle in Bad 
Neustadt/Saale. Der Einzugsbereich unserer Förderberufsschule ist die Stadt und der Landkreis 
Schweinfurt sowie die Landkreise Haßberge, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. 
 
Seit 2017 haben wir das Schulprofil Inklusion. Der Mobile Sonderpädagogische Dienst unserer Schule 
unterstützt darüber hinaus alle Berufsschulen im Einzugsbereich. 
 
Unsere Schule unterhält Klassen zur Berufsvorbereitung (BVJ, BvB, JoA), Klassen im Bereich der Be-
rufsausbildung in den Berufen nach § 66 BBiG und in einigen Regelausbildungen (z. B. Fachlageris-
ten, Verkauf). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.aks-sw.de). 
 
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die folgende Leitungs- und Verantwortungsaufgaben wahrnimmt 
bzw. unterstützt: 
 

• Leitung der Schule mit Außenstelle Bad Neustadt/Saale 

• Vertretung der Schule nach außen gegenüber der Regierung von Unterfranken 

• Vertretung der Schule nach außen gegenüber Erziehungsberechtigten, Ämtern und Behörden, 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Schulen in katholischer Trägerschaft 

• Organisation und Vertretung im Krisenfall 

• Leitung der Schulverwaltung 

• Organisation, Überwachung und Genehmigung im Bereich Schulaufwand 

• Organisation des Schulbetriebs, des MSD, der Kooperationsklassen 

• Dienstaufsicht über das gesamte Personal 

• Organisation des Start-Chancen-Programms 

• Intervention und Unterstützung in pädagogischen Konfliktfeldern 

• Weiterentwicklung von Konzeptionen und Schulentwicklung 

• Unterstützung und Leitung des MSD-Teams 

• Enge Kooperation mit vernetzten Schulen, Ämtern und Behörden 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Schulträger 
 
 
  

http://www.aks-sw.de/
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Erwartet werden: 
 

• mehrjährige Erfahrungen in förderberufsschulischen Handlungsfeldern 

• eine Führungspersönlichkeit 

• Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in belasteten Lebenssitu-
ationen 

• eine positiv pädagogisch-empathische Haltung und Grundeinstellung 

• Führungstalent, Organisations- und Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Flexibilität 

• Überragende Fähigkeit zur kollegialen Zusammenarbeit 

• Interesse an Auf- und Ausbau gemeinsam getragener Konzeptionen und Schulentwicklungs-
prozesse 

• Vorbereitung des Budgetierungsprozesses 

• Vertiefte Kenntnisse im Stundenplanprogramm UNTIS  
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung - gerne auch per Email - bis spätestens 09.03.2026 - an die 
Kolping-Schulwerk GmbH, Herrn Dr. A. Hummler, Kolpingplatz 1, 97070 Würzburg; 
 
Email: info@kolping-mainfranken.de, Tel. 0931 4537-1520 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@kolping-mainfranken.de
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Medienhinweise 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Besprechungen und Hinweise 
keine Genehmigung der betreffenden Bücher zum Unterrichtsgebrauch durch die Schulen darstellen. 
 
Schulbücher, die vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus lernmittelfrei zugelassen 
sind, werden in der Regel nicht besprochen. 
 
 
 
 
Wolters Kluwer Deutschland, Kronach 
 
„SchulVerwaltung“ (Nr. 1/2026) 
Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement 
 
Sind Lehrkräfte zur politischen Neutralität verpflichtet? inkl. ONLINE PLUS (Lindner) – Die Verfas-
sungsviertelstunde (Weber) – Pädagogische Antworten auf  demokratiefeindliche Handlungen in der 
Schule (Roedern) – Werte- und Demokratiebildung mit dem Wertebündnis Bayern (Taubenböck) – 
Wertebildung in Bayern (Wenzl) – Demokratiebildung in heterogenen Lerngruppen (Veramendie) – 
Bildungsprogramm mehrWERT Demokratie (Gruber/Stammberger) – Demokratie braucht Schule – 
Schule brauch Demokratie (Münch/Stegmann) – SchulVerwaltung Bayern: In drei Schritten zu Ihren 
digitalen Praxishilfen – Informationen und Bücher 
 
 
 
 
Friedrich Verlag GmbH, Hannover 
 
„Grundschulmagazin“ (Nr. 1/2026) 
Inspirierende Impulse für den Unterricht 
 
Mit Kindern im Gespräch – sprechen übers Sprechen (Kammermeyer/Goebel/Huber) – Gut erklären 
will gelernt sein (Asen-Molz) – Dem Lachen auf der Spur (Balk) – „Sag doch Springen, weil Eichhörn-
chen nicht fliegen“ (Gietl/Ebert) – Vorlesetheater: Dialoge lebendig gestalten (Zahn) – Adjektive an-
gleichen – mit dem blauen Hund (Hunger) – Hör mal, wer da spricht! (Zera/Jäckle) – Närrisch durch 
die 5. Jahreszeit (Roth) – Begabung und Begabte erkennen und anerkennen (Scholz) – Bilder erzäh-
len – kreativ und digital (Reiß-Held) – Schon wieder Hausaufgaben! (Stix-Pöhner) – Informationen und 
Bücher 
 
 
 
 
Friedrich Verlag GmbH, Hannover 
 
„Schulmagazin 5 – 10“ (Nr. 1/2|2026) 
Impulse für kreativen Unterricht 
 
Alltagsrealität: Cybermobbing (Müller) – Wo gehörst du dazu? (Ritter A./Ritter M.) – This is me, riding 
on my skateboard (Quandt) – ‘Different’ does not mean ‘inferior’ (Thomson) – Mit ChatGPT differen-
ziert Wissen festigen (Gutschlag) – Auf Forschungsreise zur Pilzvielfalt (Gerl/Becker) – Rechtecke 
auslegen (Weber) – Einmal im Kreis gehen (Diekgerdes/Wienewski) – Wie  groß ist die Mandarine? 
(Weber) – „Ich komme nicht von einem anderen Planeten.“ (Čaušević/Reiß) – Schatzkisten (Wa-
watschek) – Individuelle Grußkarten (Scholter) – Informationen und Bücher 
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Lehrpläne 
 
 
 
 
Schulsport 
 
Vorschriften, Empfehlungen und Unterrichtshilfen für den Sportunterricht und außerunterricht-
lichen Schulsport 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 66, 
1. Februar 2026, Art.-Nr. 66327066, 419,92 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
 
 
 
 
Lehren und Lernen in der bayerischen Grundschule 
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Grundschule 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 48. Liefe-
rung, Stand: 15. Februar 2026, Art.-Nr. 06141048, 405,67 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
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Lehren und Lernen in der bayerischen Mittelschule 5/6 
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Mittelschule 
Jahrgangsstufen 5 und 6 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 29. Liefe-
rung, Stand: 15. Februar 2026, Art.-Nr. 07149029, 374,17 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
 
 
 
 
Lehren und Lernen in der bayerischen Mittelschule 7-10 
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Mittelschule Jahrgangsstufen 7 bis 10 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 22. Liefe-
rung, Stand: 1. Februar 2026, Art.-Nr. 07355022, 399,67 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
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Schulrecht 
 
 
 
 
SchulRecht PLUS 
Berufliches Schulwesen in Bayern 
 
Informationssystem mit Kommentierungen, Schul- und Dienstrecht und E-Mail-Service 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: 1. Februar  2026, 
Aktualisierungslieferung Nr. 246, Art.-Nr. 66249246, 467,17 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
 
 
 
 
Förderschulen in Bayern 
 
Sonderpädagogische Förderung 
Kommentar der Schulordnungen und Sammlung schulischer Vorschriften mit Erläuterungen 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: 1. Februar 2026, 
Aktualisierungslieferung Nr. 177, Art.-Nr. 66247177, 518,17 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
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Dienstrecht für Schulen in Bayern 
 
Kommentar zur Lehrerdienstordnung und dienstlichen Beurteilung mit ergänzenden dienst-
rechtlichen Vorschriften 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung 
Nr. 114, 1. November 2025, Art.-Nr. 66288114, 512,17 € 
 
Herausgegeben von 
Maximilian Pangerl, Leitender Ministerialrat,  
Claus Pommer, Ministerialrat,  
Eva Maria Schwab, Ministerialdirigentin,  
Dr. Gisela Stückl, Ministerialrätin, 
alle im Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
 
Diese Lieferung enthält die aktuellen datenschutzrechtlichen Regelungen der Bayerischen Schulord-
nung (BaySchO), die KMBek, zur System- und Anwenderbetreuung an Schulen, neue Hinweise zu 
Bescheiden und Widersprüche sowie die geänderte KMBek zum Mitarbeitergespräch an Schulen. 
 
 
 
 
Schulfinanzierung in Bayern 
Finanzhilfen im Bildungsbereich 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 84, 
Januar 2026, Art.-Nr. 66284084, 413,17 € 
 
Herausgegeben von Eva-Maria Wüstendörfer, Ministerialrätin, 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
Teil 2 Schülerbeförderung bearbeitet von Markus Allmannshofer, Verwaltungsbetriebswirt, 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
Mit der vorliegenden Lieferung wird das Werk um eine Kommentierung des Bayerischen Schulfi-
nanzierungsgesetzes ergänzt. Ein Autorenteam aus Mitarbeitenden des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus sowie der Bildungsreferentin beim Bayerischen Gemeindetag erläutert zu den ein-
zelnen Vorschriften Wissenswertes zu Inhalt, Genese, Rechtsprechung etc. Der Kommentar wird im 
Lauf der nächsten Lieferungen schrittweise ergänzt und vervollständigt. Dabei kommt es aus organi-
satorischen Gründen partiell auch zu Kennzahlverschiebungen. 
 
Diese Ergänzungslieferung enthält zudem die Aktualisierung der Bekanntmachung zur Durchfüh-
rung der Härteregelung nach Art. 34a Abs. 2 BaySchFG, zum Pflege- und Gesundheitsbonus 
u.a., zur Digitalen Schule der Zukunft – Lernen mit mobilen Endgeräten sowie zum Medien- und 
KI-Budget. 
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Das Schulrecht in Bayern 
 
Kommentar zum BayEUG. Wichtige schulrechtliche Vorschriften 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: Februar 2026, 
Aktualisierungslieferung Nr. 282, Art.-Nr. 66243282, 390,67 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
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Schulverwaltung 
 
 
 
 
Aktenplan für Registraturen der Schulen 
 
Ergänzbare Sammlung mit Einführung, Hinweisen zu Aktenführung und –verwaltung, Akten-
pläne A und B sowie ausführlichem Stichwort-ABC 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 55, 
1. Februar 2026, Art.-Nr. 66292055, 436,42 € 
 
Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im Schulbereich um zahlreiche neue Begriffe 
erweitert. Die Lieferung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorganisation ab und 
bietet Schulleitungen, Lehrkräften, Schulaufsicht und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen. 
 
Die neuen Beiträge behandeln unter anderem: 
 

• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfügung“, „Mitwirkungsgremien“) 

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, „Meldepflichten“) 

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspflicht“, Mobbingprävention“, „Jugendschutz“) 

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „Youtube-Nutzung“, „Öffentlichkeitsarbeit“) 

• Personal und Qualifikation (z.B. „Quereinstieg“, Zusatzqualifikationen Lehrkräfte“) 
 
Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche praxisrelevante Begriffe, die den aktuellen 
rechtlichen und schulischen Entwicklungen Rechnung tragen. 
 
 
 
 
Schul-Computer 
EDV-Handbuch für die Schulverwaltung in Bayern 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: Januar 2026,  
Aktualisierungslieferung Nr. 116, Art.-Nr. 66329116, 128,92 € 
 
Herausgegeben von Klaus Halden, 
ehem. Beratungsstelle zum Einsatz der Bayerischen Schulverwaltungsprogramme WinsV 
 
Die 116. Lieferung enthält die aktuellen Vorgaben aus der Schulordnung für schulartübergreifende Re-
gelungen an Schulen in Bayern (Bayern (Bayerische Schulordnung – BaySchO) zur Verwendung 
von Schülerunterlagen und zum Verarbeitungsverfahren. 
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